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 Plangenehmigungsverfahren für den Bau der zweiten Gauchachtalbrücke für die 

Ortsumfahrung Döggingen im Zuge der B 31, Gemeinden Löffingen und Bräunlingen, 

Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald und Schwarzwald-Baar 

 

Auf den Antrag der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Straßenbauverwal-

tung beim Regierungspräsidium Freiburg, vom 14.04.2021 ergeht folgende 

 

Plangenehmigung 

I.  
Straßenrechtliche Genehmigung 

Der Plan für den Bau der zweiten Gauchachtalbrücke für die Ortsumfahrung Döggingen im 

Zuge der B 31 auf den Gemarkungen von Unadingen (Stadt Löffingen) und Döggingen 

(Stadt Bräunlingen), Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald und Schwarzwald-Baar von 

Bau-km 1+650 bis Bau-km 3+060 wird gemäß § 17 Abs. 1, 17 b Bundesfernstraßengesetz 

(FStrG) i. V. m. §§ 76 Abs. 1 und 74 Abs. 6 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) 

unter Ergänzung des Planfeststellungsbeschlusses für den Bau der Ortsumfahrung Dög-

gingen vom 10.07.1991 (Az. 15/0513.2-1/338) genehmigt. 

II.  
Wasserrechtliche Genehmigung 

Der Plan für Umverlegung des Grabens „Hohle Gasse“ im Bereich der geplanten 

Baustraße auf Gemarkung Döggingen (Stadt Bräunlingen), Landkreis Schwarzwald-Baar, 

wird gemäß §§ 68 Abs. 1, 67 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i. V. m. §§ 72 bis 78 Landes-

verwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) genehmigt. 
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III.  
Planunterlagen 

Der genehmigte Plan umfasst folgende Unterlagen: 

Alle Unterlagen ohne Eintragung in der Spalte „Datum“ haben das Genehmigungsdatum 17.06.2021. 

Alle Unterlagen in Kursivschrift sind nachrichtlich in die Planunterlagen aufgenommen. 

Unter-
lage Nr. 

Bezeichnung Plan/Blatt Nr. Maßstab Datum 

1 Erläuterungsbericht    

2 Übersichtskarte 1 1:25000  

3 Übersichtslageplan 1 1:2500  

4 Übersichtshöhenplan 1 1:2500/500  

5 Lageplan 1.1, 1.2, 2.1, 
2.2, 3.1, 3.2 

 1:500  

6 Höhenplan    

 Höhenplan Achse 11, Linke Bahn,  
Gradiente 1 

11.1 1:500/500  

 Höhenplan Achse 11, Rechte Bahn, 
Gradiente 2 

11.2 1:500/500  

 Höhenplan Achse 125 125.1 1:1000/1000  

8 Lageplan der Entwässerungsmaßnah-
men 

   

 Lageplan 1 1:500  

 Lageplan 2 1:250, 50  

9 Landschaftspflegerische Maßnahmen    

9.1 LBP Maßnahmenblätter   kein Datum 

9.1.1 Vergleichende Gegenüberstellung   kein Datum 

9.1.2 Maßnahmenplan (Übersicht)  1 : 10000  

9.1.3 Maßnahmenplan (trassennah) 2 1 : 2000  

9.1.4 Maßnahme E 1  1 : 2500 20.07.2020 

91.5  Maßnahme E 2 1  1 : 2500 20.07.2020 

9.1.6 Maßnahme E 2 2  1 : 2500 30.10.2020 

9.1.7 Maßnahme E 2 3  1 : 2000 30.10.2020 

9.1.8 Maßnahme E 3  1 : 5000 30.10.2020 

9.1.9 Maßnahme E 4 Haselmaus  1 : 2500 20.07.2020 

9.1.10 Maßnahme E 5 Amphibien  1 : 1000 20.07.2020 

9.1.11 LBP Planung Boden  1 : 2500 30.10.2020 

9.1.12 LBP Anhang 6 Auszug Ökokonto 
(Amphibienleiteinrichtung) 

  kein Datum 

10 Grunderwerb    

10.1 GE-Übersichtslageplan (ohne CEF-
Maßnahmen) 

1 1:1000   

10.1 GE-Verzeichnis, Brücke 1-4  16.11.2020 

10.3 GE-Einzelblätter, Brücke 1.01 - 1.29 1:1000 kein Datum 

10.4 GE-Verzeichnis (CEF-Maßnahmen)   22.10.2020 

10.5  GE-Übersichtslageplan (CEF gesamt) 1 1:5000  

10.6  GE-Lageplan E1 1 1:2000  

 GE-Lageplan E2.1 2 1:2000  

 GE-Lageplan N02: E2.2 3 1:2000  

 GE-Lageplan E2.3 4 1:2000  

 GE-Lageplan E3 5 1:2000  

 GE-Lageplan E3 und E4 6 1:1000  

 GE-Lageplan E5 7 1:2000  

11 Regelungsverzeichnis   08.12.2020 

14 Straßenquerschnitt    

14.2 Regelquerschnitt – Achse 11 1 1:50  
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14.3 Querprofile - Achse 11 11.1 – 11.10 1:100 geprüft 
2020-11 

14.4 Ermittlung der Belastungsklasse   29.08.2018 

15 RAB-ING Entwurf    

1 Erläuterungsbericht    

7 Geotechnik    

7.1 Geotechnischer Bericht   28.09.2017 

7.2 Schriftverkehr zur Pfahltragfähigkeit    

7.3 Geotechnische Stellungnahmen zu den 
Kranaufstellflächen 

  02.04.2017 

7.4 Hydrogeologische Stellungnahme 
Baustraße / Kranstellplätze 

  09.08.2019 

8 Bauwerkspläne    

 Bauwerksübersichtsplan (Gesamt) 1 1:100, 1000  

 Bauwerksübersichtsplan (Teil 1) 2 1:100, 250  

 Bauwerksübersichtsplan (Teil 2) 3 1:100, 250  

 Bauwerksübersichtsplan (Teil 3) 4 1:100, 250  

 Bauwerksübersichtsplan (Teil 4) 5 1:100, 250  

 Regelquerschnitt 6 1:5, 25  

 Ansichten 7   

 Pfeilerübersicht Achse 20 – Achse 50 8 1:200  

 Pfeilerübersicht Achse 60 – Achse 100 9 1:200  

 Pfeiler Achse 20 10 1:2, 10, 50, 100  

 Pfeiler Achse 30 11 1:2, 10, 50, 100  

 Pfeiler Achse 40 12 1:2, 10, 50, 100  

 Pfeiler Achse 50 13 1:2, 10, 50, 100  

 Pfeiler Achse 60 14 1:2, 10, 50, 100  

 Pfeiler Achse 70 15 1:2, 10, 50, 100  

 Pfeiler Achse 80 16 1:2, 10, 50, 100  

 Pfeiler Achse 90 17 1:2, 10, 50, 100  

 Pfeiler Achse 100 18 1:2, 10, 50, 100  

 Kappen 19 1:2, 5, 10, 25, 
100 

 

 Überbau an WL Achse 10 20 1:10, 50  

 Überbau an WL Achse 110S 21 1:10, 50  

 Überbau an Stützenachse 20 + 100 22 1:50  

 Überbau ans Stützenachse 30 – 90 23 1:50  

 Entwässerung und Ausstattung 24 1:10, 25, 100  

 Ausstattung 25 1:50, 200  

 Materialverteilung 26 1:500  

 Korrosionsschutzplan 27 1:5, 100  

 Montage + Betonierabschnitte 28 1:500  

 Baustraße 29 1:1000  

 Bauzeitliche Bachdurchlässe 30 1:50, 100, 200  

16 Sonstige Pläne – Pläne der Baustraße    

16.3 Übersichtslageplan 1 1:1000  

16.5 Lageplan 230.1 1:500  

16.5 Lageplan 250.1 1:500  

16.6 Höhenplan 230.1 1:500/500  

16.6 Höhenplan 250.1 1:500/500  

16.14.2 Regelquerschnitt 230.1 1:100  

16.14.2 Regelquerschnitt 250.1 1:100  

16.14.3 Querprofile 230.1 – 230.8 1:100 geprüft 
2020-11 

16.14.3 Querprofile 250.1 – 
250.12 

1:100 geprüft 
2020-11 

16.14.3 Querprofile 260.1 – 260.2 1:100 geprüft 
2020-11 

18 Wassertechnische Untersuchungen    
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 Technische Nachweise zur Entwässe-
rungsplanung 

   

19 Umweltfachliche Untersuchungen    

19.1 LBP Erläuterungsbericht   30.10.2020, 
ergänzt 
30.08.2021 

19.2 LBP Bestands und Konfliktplan 1 A 1 : 2500  

19.2.1 LBP Bestandskarte Biotoptypen (Karte 1)  1 : 1000 20.07.2020 

19.2.2 LBP Bestandskarte Biotoptypen (Karte 2)  1 : 1000 20.07.2020 

19.2.3 LBP Bestand Geschützte Bestandteile Na-
tur 

 1 : 5000 20.07.2020 

19.2.4 LBP Übersicht Bautechnische Eingriffe  1 : 2500 20.07.2020 

19.2.5 LBP Bestand Boden  1 : 2500 30.10.2020 

19.3. Artenschutzbericht   November 
2019 

19.3.1 SaP Formblätter   30.10.2020 

19.3.2 Bewertung BKV Reck 5u9st   kein Datum 

19.3.3 Tagfalterliste gesamt   kein Datum 

19.3.3.1 Tagfalter Karte F15  1 : 5000 Januar 
2018 

19.3.4.1 Vögel V1 V2  1 : 7000 Januar 
2018 

19.3.4.2 Vögel V2  1 : 7000 Januar 
2018 

19.3.4.3 Vögel V3 V4  1 : 3000 Januar 
2018 

19.3.5 Haselmaus und Dachs S4 S5 S6  1 : 4000 Januar 
2018 

19.3.6.1 Fledermäuse FM1 Karte 1  1 : 7500 17.01.2018 

19.3.6.2 Fledermäuse FM1 Karte 2  1 : 7500 17.01.2018 

19.3.6.3 Fledermäuse FM2 Karte 3  1 : 7500 18.01.2018 

19.3.6.4 Fledermäuse FM2 Karte 4  1 : 7500 19.01.2018 

19.3.7 Amphibien A1  1 : 3000 Januar 
2018 

19.3.8 Reptilien R10  1 : 4000 Januar 
2018 

19.3.9 Wildbienen W1  1 : 4000 Januar 
2018 

19.3.10 Heuschrecken H1  1 : 4000 Januar 
2018 

19.4. Natura 2000-Prüfung   März 2018 / 
Dezember 
2019 

19.4.1 Formblatt Natura 2000-Vorprüfung VSG 
8017-441 Baar - Ersatzmaßnahme E 2.1 

  20.07.2020 

19.4.2 Ergänzung Natura 2000-Prüfung FFH-
Gebiet Wutachschlucht 

  20.07.2020 

19.5 Prüfkatalog zur Ermittlung der UVP-Pflicht   25.11.2020 

Hinweis Die Unterlage U19.6 wird nachrichtlich 
übernommen 

   

19.6. Waldumwandlungsantrag - Maßnahme 
E2.1.2 Gauchachtalbrücke 

  20.07.2020 

19.6.1 Anlage 2 Bestandsplan zur Waldumwand-
lung – Maßnahme E2.1 

 1 : 2000 20.07.2020 

19.6.2 Anlage 4 Maßnahmenblatt vom Maßnah-
menkomplex – Maßnahme E2 

  kein Datum 

19.6.3 Anlage 6 Standortbezogenen Vorprüfung 
des Einzelfalls zur Waldumwandlung 

  20.07.2020 

19.6.4 Anlage 8 Ingenieurgeologische Einschät-
zung des LGRB zum Rutschgebiet 

  12.11.2019 



- 5 - 

 

19.6.5 Waldumwandlungsgenehmigung E2.1   21.12.2020 

Hinweis Die Unterlage U19 7 wird nachrichtlich 
übernommen und kursiv dargestellt  

   

19.7.0 Waldumwandlungsantrag-Baustraße 2. 
Gauchachtalbrücke 

  20.07.2020 

19.7.1 Anlage 2 Bestandsplan zum Waldum-
wandlungsantrag – Baustraße 

 1 : 2000 20.07.2020 

19.7.2 Anlage 6 Geologische Vorabangaben zur 
Baustraße Ingenieur Gruppe Geotechnik, 
August 2017-Auszüge 

  23.08.2017 

19.7.3 Waldumwandlungsgenehmigung 
Baustraße 

  22.12.2020 

19.8.1 Vergrämungskonzept Baustraße   kein Datum 

19.8.2 Lageplan Vergrämungskonzept Baustraße  1 : 1000 30.10.2020 

19.9.1 Verlegung des Grabens „Hohle Gasse“ - 
Erläuterungsbericht 

  07.12.2020 

19.9.2  Verlegung Graben „Hohle Gasse“ - 
Lageplan Verlegung 

 1 : 500 07.12.2020 

19.10 Beprobung Drainagewasser Tunnel   28.01.2020 

20 Geotechnische Untersuchungen    

 Siehe U7 des RAB-ING-Entwurfs    

21 Sonstige Gutachten    

 Sicherheitsaudit   04.03.2020 

 Stellungnahme zum Sicherheitsaudit   kein Datum 

IV.  
Waldumwandlungsgenehmigung 

Die befristete Umwandlung einer insgesamt ca. 0,2520 ha großen Waldfläche auf nachfol-

genden fünf Teilflächen der Gemarkung Unadingen zur Einrichtung einer Baustraße zum 

Bau der Gauchachtalbrücke wird gemäß § 11 LWaldG entsprechend den vorgelegten Un-

terlagen und Plänen genehmigt: 

Flurstücksnummer Gemarkung Umwandlungsfläche Waldbesitzer 

2525 Unadingen 1222 Dr. Fritz Reimnitz 

Stiftung 

2525/2 Unadingen 1061 Dr. Fritz Reimnitz 

Stiftung 

2635 Unadingen 120 Stadt Löffingen 

2141 Unadingen 104 Stadt Löffingen 

2500 Unadingen 13 Dr. Fritz Reimnitz 

Stiftung 

Summe  2520  
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Die befristete Waldumwandlungsgenehmigung ergeht mit den unter VI. unter der Über-

schrift „Befristete Waldumwandlungsgenehmigung“ aufgeführten Nebenbestimmungen. 

V.  
Erlaubnisse und Ausnahmen 

Diese Plangenehmigung ersetzt insbesondere 

 die für den Eingriff in den Naturpark ‚Südschwarzwald’ gemäß der Schutzgebietsverord-

nung erforderliche Erlaubnis, 

 die für die notwendige Beeinträchtigung des gemäß § 30 BNatSchG besonders ge-

schützten Biotops „Gauchach unterhalb Posthaus“ notwendige Ausnahme nach § 30 

Abs. 3 BNatSchG und  

 die wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 WHG für die Benutzung der Gewässer 

Gauchach und Mauchach 

 

VI.  
Nebenbestimmungen und Zusagen 

Die Plangenehmigung ergeht unter den nachstehend genannten Auflagen (A), Auflagen-

vorbehalten (AV), Zusagen (Z) und Hinweisen (H). Die im Laufe des Verfahrens vom Vor-

habenträger erteilten Zusagen werden für verbindlich erklärt. 

Allgemein 

(1) Das Vorhaben ist gemäß den Planunterlagen und den Festsetzungen dieser Plange-

nehmigung auszuführen. Die Festsetzungen dieser Entscheidung gehen den Anga-

ben und zeichnerischen Darstellungen in den Planunterlagen vor, soweit sie davon 

abweichende Regelungen beinhalten. (A) 

(2) Der Vorhabenträger hat zur Durchführung des Vorhabens einen persönlich und fach-

lich geeigneten Bauleiter zu bestellen. (A) 

(3) Die in der Plangenehmigung enthaltenen Maßgaben sind dem verantwortlichen Bau-

leiter zur Kenntnis zu geben. (A) 

(4) Der Vorhabenträger hat die Planfeststellungbehörde über den Baubeginn und die 

Fertigstellung des Vorhabens zu unterrichten. (A) 

(5) Der Vorhabenträger hat der Planfeststellungsbehörde auf entsprechende Anforde-

rung in geeigneter Form über den Stand der Umsetzung des Vorhabens einschließ-

lich der in dieser Entscheidung getroffenen Maßgaben zu berichten. (A) 
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Schutz vor Immissionen während der Bauphase 

(6) Der Vorhabenträger hat sicherzustellen, dass in allen Baubereichen die Festlegun-

gen der AVV-Baulärm vom 19.08.1970 eingehalten werden (A) 

(7) Der Vorhabenträger hat bereits bei der Ausschreibung sicherzustellen, dass durch 

die beauftragten Bauunternehmer ausschließlich Bauverfahren und Baugeräte ein-

gesetzt werden, die hinsichtlich ihrer Schallemissionen dem Stand der Technik und 

den allgemeinen Vorschriften zum Schutz gegen Baulärm entsprechen, insbeson-

dere auch der 32. BImSchV - Geräte- und Maschinenlärmverordnung (A) 

(8) Sollten die Grenzwerte der AVV-Baulärm nicht eingehalten werden können, bleibt 

die Entscheidung über eine Entschädigung nach § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG der 

Planfeststellungsbehörde vorbehalten (AV) 

Naturschutz und Landschaftspflege 

(9) Die im Landschaftspflegerischen Begleitplan und im Artenschutzbeitrag aufgeführten 

und damit genehmigten Maßnahmen sind vollständig umzusetzen. (H) 

(10) Die Planfeststellungsbehörde behält sich die Anordnung weitergehender Ausgleichs- 

oder Ersatzmaßnahmen oder die Festsetzung einer Ersatzzahlung vor, wenn die im 

Landschaftspflegerischen Begleitplan vorgesehenen Maßnahmen nicht umgesetzt 

werden und das Entwicklungsziel nicht erreicht wird. (AV) 

(11) Bei der Verwendung von Wiesensaatmischungen für die Herstellung der Magerra-

sen wird auf deren gebietseigene Herkunft geachtet. Es werden nur gebietseigenes 

zertifiziertes Saatgut oder alternativ Mahd-/Druschgut aus gebietseigener Herkunft 

verwendet (Z) 

(12) Bei der Umsetzung der Rekultivierungsmaßnahmen wird eine Abstimmung mit der 

Unteren Naturschutzbehörde (nur) dann erfolgen, wenn von den planerischen Vor-

gaben abgewichen werden soll oder nicht vorhergesehene, z.B. artenschutzrechtli-

che Probleme auftauchen, die bewältigt werden müssen. Ansonsten wird die ökolo-

gische Baubegleitung – die vertraglich in das Projekt eingebunden wird - für eine 

fachgerechte Umsetzung der Vermeidungs-/Minimierungs- und Ausgleichsmaßnah-

men sorgen und diese dokumentieren. (Z) 

(13) Zur Verhinderung des Eintrags von Neophyten wird bereits bei der Beschaffung von 

Bodenmaterial für Rekultivierungsmaßnahmen darauf geachtet, dass keine „Verseu-

chung“ mit Neophyten vorliegt. Sollten dennoch Neophyten auflaufen, werden diese 

in den folgenden Jahren nachhaltig bekämpft. (Z) 

(14) Im Rahmen des Maßnahmenkomplexes E 2.2 wird ein Monitoring zur Entwicklung 

der FFH-Mähwiese durchgeführt und die Art der Bewirtschaftung mit der Unteren 

Naturschutzbehörde abgestimmt. (Z) 
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(15) Bei der Pflege der Saumstreifen im Maßnahmenkomplex 2.2 wird die gelegentliche 

Mahd (geplant im Abstand von 3 Jahren) abschnittweise und zeitlich gestaffelt 

durchgeführt, damit immer auch ungemähte Vegetation überwintert. Um die Über-

wachsung der Steinriegel durch Brombeeren zu verhindern, wird auf einen regelmä-

ßigen Rückschnitt geachtet werden. Die Pflege der Saumstreifen wird im Vertrag mit 

dem betreffenden Landwirt festgelegt. (Z) 

(16) Die Weiterführung der Maßnahme „Entwicklung und Schaffung von Haselmaus bzw. 

Fitis - Fortpflanzungs- und Ruhestätte“ über das Vorhaben hinaus ist wird im Hin-

blick auf die Möglichkeit, potentielle Ökokontoflächen für spätere naturschutzrechtli-

che oder forstrechtliche Ausgleiche heranzuziehen, von Seiten des Vorhabenträgers 

geprüft und dann zeitnah mit der Gemeinde bzw. dem Landkreis abgestimmt. (Z) 

(17) Die Vermeidungsmaßnahmen V1 bis V11 sowie die Kompensations-/CEF-

Maßnahmen A1, E1-E6 werden von einer Umweltbaubegleitung (Naturschutz/Arten-

schutz) angeleitet, begleitet und dokumentiert. (Z) 

(18) Die Umweltbaubegleitung wird vom Bauherrn im Einvernehmen mit den Unteren Na-

turschutzbehörden bestellt. Deren fachliche Eignung wird über entsprechende Refe-

renzen nachgewiesen. Sie erhält Überwachungsbefugnisse des Bauherrn gegen-

über den auf der Baustelle tätigen Akteuren und wird beauftragt, dafür zu sorgen, 

dass unnötige Schäden durch Bautätigkeiten vermieden und alle in den Planunterla-

gen und Genehmigungsauflagen festgesetzten naturschutzrechtlichen Maßgaben 

eingehalten werden. Hierfür wird ein diesen Forderungen entsprechendes Pflichten-

heft für die Umweltbaubegleitung erstellt. (Z) 

(19) Die Umweltbaubegleitung wird beauftragt zu kontrollieren, dass alle vorgesehenen 

Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen, CEF-Maßnahmen und 

Schadensbegrenzungsmaßnahmen inhaltlich gemäß den Ausführungen des LBP 

ausgeführt und die naturschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden und ent-

sprechend in die Ausführungsplanung und Bauzeitenpläne übernommen werden. 

Dafür wird die Umweltbaubegleitung bereits in die Vorplanungen für die Baustellen-

einrichtung sowie die Erstellung des Landschaftspflegerischen Ausführungsplans 

einbezogen, um artenschutzrechtliche gebotene Maßnahmen frühzeitig in den Bau-

ablauf integrieren zu können. (Z) 

(20) Die Umweltbaubegleitung wird beauftragt, an der Baustelleneinweisung mit Baustel-

lenrundgang teilzunehmen, beim Abstecken und Vorbereiten des Baufelds zu bera-

ten und ggf. besonders schutzwürdige oder sensible Bereiche sowie Tabuflächen 

gemäß den naturschutzrechtlichen Maßgaben zu markieren. (Z) 
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(21) Für im Vorfeld oder Verlauf des Vorhabens notwendige spezielle Artenschutzmaß-

nahmen, z.B. das Fangen, Vergrämen, Umsiedeln etc. von bestimmten Artengrup-

pen, wird eine fachlich qualifizierte Person hinzugezogen. Sofern der Umweltbaube-

gleiter eine solche Qualifikation vorweisen kann, kann er diese Maßnahmen selbst 

durchführen. Die Durchführung wird wie alle anderen Punkte dokumentiert. (Z) 

(22) Die Umweltbaubaubegleitung wird beauftragt, ein Protokoll mit fotografischer Doku-

mentation über den Baufortgang und Durchführung aller Maßnahmen mit natur-

schutzrechtlichem Bezug zu erstellen. Die Berichte werden den unteren Natur-

schutzbehörden durch den Vorhabenträger unaufgefordert vorgelegt. (Z) 

(23) Bei baubedingten und anderen Abweichungen von der genehmigten Planung mit 

Naturschutzbezug werden umgehend die Naturschutzbehörden informiert, damit 

diese entscheiden können, ob es sich um eine wesentliche Änderung der Planung 

handelt, für die eine gesonderte Änderungsentscheidung notwendig ist. (Z) 

(24) Um ein schnelles Handeln zu ermöglichen, wird die Umweltbaubegleitung angewie-

sen, die Naturschutzbehörden unmittelbar über die o.g. Abweichungen zu informie-

ren. Drohen nach Einschätzung der Umweltbaubegleitung oder der Behörde gravie-

rende Beeinträchtigungen naturschutzrechtlicher Belange/von Schutzgütern des Na-

turschutzes, wird der Bau vorübergehend eingestellt. (Z) 

(25) Für die Ausgleichs-/Ersatz- und CEF-Maßnahmen wird ein begleitendes Monitoring 

zur Prüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen durchgeführt. Hierzu wird ein umfas-

sendes Monitoringkonzept erstellt und mit den Naturschutzbehörden abgestimmt. 

Darin wird festgelegt, welche Arten und Artengruppen sowie Biotopstrukturen in wel-

chen Zeiträumen bzw. Zeitabschnitten und in welcher Untersuchungstiefe erfasst 

und hinsichtlich des Erfolgs der Maßnahmen zu überprüfen sind. Dieses wird auch 

Aussagen zu einem möglichen Risikomanagement enthalten. (Z) 

(26) Zur fachgerechten Umsetzung aller Vermeidungs-, Minimierungs- sowie der CEF- 

und Kompensationsmaßnahmen wird eine fachlich qualifizierte Ökologische Baube-

gleitung beauftragt. (Z) 

(27) Um die im LBP beschriebenen Natur- und Artenschutzmaßnahmen erfolgreich um-

zusetzen und nachhaltig zu entwickeln, werden eine enge Abstimmung mit den 

Fachbehörden sowie regelmäßige gemeinsame Ortstermine im Sinne eines Jour fixe 

stattfinden, bei denen bei Bedarf auch die privaten Naturschutzverbände mit einbe-

zogen werden. (Z) 

(28) Um den Erfolg der für den Ausgleich der Eingriffe notwendigen Artenschutz- und 

Kompensationsmaßnahmen sicherzustellen, wird ein mehrjähriges Monitoring durch 

ein ökologisch versiertes Fachbüro durchgeführt. (Z) 
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(29) Sollte sich bei den Monitoringuntersuchungen herausstellen, dass einzelne Maßnah-

men nicht erfolgreich umgesetzt werden konnten, werden diese in Absprache mit 

den unteren Naturschutzbehörden modifiziert. (Z) 

(30) Für die im Eingriffsbereich vorkommenden Reptilien (Zauneidechsen, Schlingnatter) 

wird das erstellte Vergrämungskonzept unter fachlicher Begleitung der ökologischen 

Baubegleitung umgesetzt und erforderlichenfalls auch einzelne Tiere umgesiedelt. 

(Z) 

(31) Gehölzrodungen am alten Straßendamm werden nur im unbedingt erforderlichen 

Umfang vorgenommen, damit Gebüschgruppen auf der Nordseite bzw. Nordwest-

seite des Damms bzw. der vorhandenen Brücke/ Damm als „Refugien“ (insbeson-

dere Salweiden) erhalten bleiben. (Z) 

(32) Es wird eine schonende (Teil-)Umsetzung der Vegetationsschicht (z.B. mit geeigne-

tem Schaufellader) aus den Eingriffsflächen in Fläche E 2.1 im Frühjahr 2022 erfol-

gen, um Eier, Raupen und Puppen sowie Futterpflanzen in die neue Fläche zu ver-

bringen (zur Förderung der Ansiedlung dort). (Z) 

(33) Auf der Fläche der Maßnahme E 2.1 wird es auch Offenbodenstandorte geben, z.B. 

entlang der Steinriegel. (Z) 

(34) Es wird geprüft, ob die CEF-Maßnahme E 5 noch durch die Anlage von Winterquar-

tieren aus Fichten und Schnittgut für Reptilien und Amphibien ergänzt wird. Dabei 

werden auch Bereiche nördlich der Brücke in die Prüfung einbezogen. (Z) 

(35) Es wird zur Vermeidung von Bodenverdichtungen eine Verkürzung der Baustraße 

zur Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen geprüft und wenn möglich umgesetzt. In 

die Prüfung wird die frühere Baustellenzufahrt zur Postlochbrücke einbezogen. (Z) 

(36) Für die Maßnahmenumsetzung und Bautätigkeit wird von Anfang an eine ökologi-

sche Baubegleitung zu beauftragt. Neben der qualitativen Einhaltung/Umsetzung der 

Vermeidungs-, Minimierung- und Ausgleichsmaßnahmen sowie der CEF-

Maßnahmen wird diese beauftragt, wo immer möglich u.a. Tabuflächen auszuwei-

sen, um nicht / wenig mobile Arten zu erhalten oder die zeitliche Beanspruchung von 

Flächen minimieren. (Z) 

(37) Das Monitoring wird während der gesamten Bauphase durchgeführt. Anschließend 

wird es bei den Ausgleichsflächen bis zur Erreichung des Zielzustandes anfangs 

jährlich, nach zielgerichteter Entwicklung alle 2-3 Jahre durchgeführt. (Z) 

(38) Fünf Jahre nach Fertigstellung des Vorhabens ist in Abstimmung mit den Unteren 

Naturschutzbehörden zu prüfen, ob die Fortpflanzungsstätten der von dem Vorha-

ben betroffenen Vogelarten wieder voll funktionsfähig sind oder ob die Pflege der 

Nistkästen fortgesetzt werden muss. (A) 
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(39) Die Funktionsfähigkeit der CEF-Maßnahmen wird bis Ende des 3. Quartals (dem 

vorgesehenen Baubeginn) sichergestellt. (Z) 

(40) Die nördliche Fläche der Maßnahme A 1a und die Böschung der Maßnahme A 1d 

werden analog der Fläche der Maßnahme A 1e extensiv entwickelt und gepflegt. 

Dies wird so im Landschaftspflegerischen Ausführungsplan vorgesehen. (Z) 

(41) Bei der CEF-Maßnahme E 1 wird die Teilung der Fläche quer erfolgen (in zwei kür-

zere Streifen statt längs in schmale Streifen), um bei einem Teilumbruch die Prädati-

onsgefahr zu minimieren. Dies wird in den Landschaftspflegerischen Ausführungs-

plan aufgenommen und dort dem beauftragten Landwirt aufgegeben. (Z) 

Allgemeine Auflagen für Baumaßnahmen am Gewässer (Verlegung des Gra-
bens „Hohle Gasse“, Durchlassverlängerung im Bereich der Gauchach) (LRA 
SBK) 

(42) Die Maßnahmen werden nicht in der Fischschonzeit (1. Oktober bis 30. April) durch-

geführt werden. (Z) 

(43) Die Fischereiausübungsberechtigten werden rechtzeitig vor Beginn der Baumaß-

nahme (mindestens 14 Tage) informiert, um ihnen Gelegenheit zu geben, eventuelle 

Schäden des Fischbestandes beim Bau zu verhindern. Die Kosten für eventuell not-

wendige Maßnahmen zur Rettung des Fischbestandes übernimmt der Vorhabenträ-

ger. (Z) 

(44) Bei Bauausführungen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen aller Art wer-

den im Einvernehmen mit dem zuständigen Versorgungsunternehmen rechtzeitig 

vor Baubeginn die erforderlichen Einzel- und Sicherheitsmaßnahmen ermittelt und 

durchgeführt. (Z) 

(45) Der Hochwasserabfluss wird während der Bauzeit nicht über ein unumgängliches 

Maß hinaus behindert werden. Eine Verklausung von Brücken und Durchlässen 

durch abgeschwemmtes Baumaterial wird verhindert werden, um eine Gefährdung 

der Unterlieger durch Überflutung zu vermeiden. Alle Baumaterialien und Geräte 

werden deshalb außerhalb des Hochwasserabflussbereiches gelagert, insofern ein 

Abschwemmen bei Hochwasser nicht verhindert werden kann. (Z) 

(46) Mit den Maßnahmen wird erst begonnen, wenn die Inanspruchnahme von fremden 

Grundstücken zuvor mit den entsprechenden Grundstücksbesitzern abgestimmt 

wurde und ggf. der dazugehörige Grunderwerb abgewickelt wurde. (Z) 

(47) Die Baumaßnahme wird unter größtmöglicher Schonung des Gewässers durchge-

führt. Sie wird räumlich auf die unbedingt notwendige Ausdehnung begrenzt. (Z) 
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(48) Die Baumaßnahme wird nur bei geringer Wasserführung durchgeführt werden, um 

eine übermäßige Verfrachtung von Feinsedimenten in unterstromige Gewässerab-

schnitte zu vermeiden. Nach Möglichkeit werden zu diesem Zweck lokale Wasser-

haltungen vorgesehen. Dabei wird die Einleitung so gestaltet bzw. die Einleitstelle so 

befestigt, dass keine Ausspülungen im Gewässer verursacht werden. (Z) 

(49) Um Erosionserscheinungen vorzubeugen, wird darauf geachtet werden, dass im Be-

reich der Durchlässe keine Rauigkeitsunterschiede am Übergang zum natürlichen 

Gewässerbett entstehen. Dazu werden die Profile ausreichend tief in die Gewässer-

sohle eingebunden. (Z) 

(50) Um einen durchgängigen Geschiebetransport zu gewährleisten, wird das natürliche 

Gefälle des Fließgewässers in den Kreuzungsbereichen weitergeführt werden. Aus 

demselben Grund wird die Sohle nicht aufgeweitet werden. (Z) 

Verlegung des Grabens „Hohle Gasse“ (LRA SBK) 

(51) Das neue Gewässerbett des Grabens Hohle Gasse wird im Trockenen hergestellt 

werden. Der Umschluss des Gewässers wird langsam erfolgen, sodass eine Gewäs-

sereintrübung durch Sedimenttransport so weit wie möglich minimiert wird. (Z) 

(52) Eventuell notwendig werdende Befestigungsmaßnahmen der Böschungen über den 

Rahmen der Genehmigungsplanung hinaus werden mit dem Amt für Umwelt-, Was-

ser- und Bodenschutz (AUWB) abgestimmt. (Z) 

(53) Die geplanten Böschungen werden abwechselnd gestaltet, d.h. am Prallhang wer-

den steilere Böschungen und im Gleithang flachere Böschungen hergestellt. Sofern 

es die Eigentumsverhältnisse ermöglichen, wird im Rahmen der geplanten Maßnah-

men die Eigendynamik des Gewässers ermöglicht. (Z) 

(54) Die Gewässersohle wird mit natürlichem Sohlsubstrat hergestellt. Die Gewässerab-

schnitte werden für Bachlebewesen durchgängig hergestellt, d.h. es werden keine 

Querriegel bzw. Abstürze über die gesamte Gewässerbreite entstehen. (Z) 

(55) Innerhalb des Ufer- und Sohlbereichs werden Strukturelemente (Totholz, Wurzelstö-

cke, Störsteine) und eventuell Sohlmaterial aus dem alten Gewässerverlauf in Ab-

stimmung mit dem AUWB eingebracht, sodass bei Niedrigwasser ein pendelnder 

Stromstrich entsteht. (Z) 

(56) Es wird kein Abbruch-oder Recyclingmaterial eingebracht. (Z) 

(57) Eventuell notwendig werdende zusätzliche Befestigungsmaßnahmen der Böschun-

gen werden mit dem AUWB abgestimmt. (Z) 

(58) Nach starken Niederschlagsereignissen wird überprüft, ob Erosionsschäden am 

neuen Gewässerbett, welche über die gewünschte eigendynamische Entwicklung 
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hinausgehen, entstanden sind. Diese werden ggf. anschließend durch Pflanzungen 

oder ingenieurbiologische Bauweisen gesichert. (Z) 

(59) Es wird nach Abschluss der Maßnahme beobachtet, ob sich auf den Eingriffsflächen 

Neophyten (z.B. Indisches Springkraut, Japan-Knöterich, Riesen-Bärenklau) ansie-

deln. Ggf. werden diese gezielt dauerhaft bekämpft, damit sich eine gebietsheimi-

sche Ufervegetation ansiedeln kann. (Z) 

Durchlassverlängerung im Bereich der Gauchach (LRA SBK) 

(60) Nach Beendigung der Brückenbaumaßnahme werden der Wellstahldurchlass im Be-

reich der Gauchach rückgebaut und die Ufer naturnah wiederhergestellt. (Z) 

(61) Die Ufersicherung wird nach Möglichkeit in ingenieurbiologischer Bauweise ausge-

führt. Sollten hier Flussbausteine zum Einsatz kommen, werden diese auf das unbe-

dingt notwendige Maß beschränkt. Die Befestigung dieser Flussbausteine wird ledig-

lich mit Hinterbeton erfolgen. Zwischen den Steinen werden Zwischenräume als Le-

bensraum entstehen. (Z) 

(62) Durch das Bauwerk wird die Durchgängigkeit für aquatische Lebewesen nicht unter-

brochen werden. Durch Einbindung des Bauwerks in die Sohle wird gewährleistet 

sein, dass innerhalb der Dole ausreichend natürliches Sohlsubstrat (mindestens 15 

cm) vorhanden ist. (Z) 

(63) Ggf. notwendige Sohlbefestigungen werden auf das absolut notwendige Maß be-

schränkt. Sie werden die Durchgängigkeit für Kleinstlebewesen nicht unterbrechen. 

Sie werden daher lückenhaft und so rau wie möglich ausgestaltet. (Z) 

(64) Bezüglich naturschutzrechtlicher Belange wird beachtet, dass bei der Herstellung 

der Gewässerkreuzung die vorhandenen Ufergehölze in möglichst hohem Umfang 

und möglichst unbeeinträchtigt erhalten bleiben. Gehölze, deren Beseitigung nicht 

zu vermeiden ist, werden durch Neupflanzungen heimischer, standortgerechter 

Laubgehölze ersetzt, wobei der Umfang der Neupflanzungen mindestens der Anzahl 

der beseitigten Gehölze entspricht. (Z) 

Allgemeine Auflagen und Hinweise zu Gewässer- und Bodenschutz sowie Alt-
lasten (LRA SBK) 

(65) Das Vorhaben wird nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ausgeführt, 

die sich insbesondere aus der einschlägigen Normung sowie den DVGW-und VDI-

Regelwerken ergeben. (Z) 

(66) Planänderungen auf dem Gebiet des Schwarzwald-Baar-Kreises bei Bau, Erkun-

dung und Untersuchung werden dem AUWB unmittelbar angezeigt. (Z) 
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(67) Die Nebenbestimmungen werden dem verantwortlichen Bauleiter gegen Unterschrift 

zur Kenntnis gegeben. Für alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Feststel-

lung vorhandener Leitungstrassen, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Arbeits-

schutz für die Beschäftigten, Absperren der Baustelle gegen unbefugtes Betreten u. 

a. m.) wird der Vorhabenträger Sorge tragen. (Z) 

(68) Der Antragssteller haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Schäden 

und Nachteile, die anderen infolge der Errichtung, des Bestandes, des Betriebes, 

der Veränderung oder der Beseitigung des Vorhabens entstehen. (H) 

(69) Auf die strengen Haftungsbestimmungen des § 89 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

wird verwiesen. (H) 

(70) Bei der Bauausführung sind die am Bau Beteiligten (Bauherr, Planverfasser, Baulei-

ter und Unternehmer) im Rahmen ihres Wirkungskreises dafür verantwortlich, dass 

neben den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst die entsprechenden DIN-

Normen, die öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die aufgrund dieser Vorschriften 

erlassenen Anordnungen eingehalten werden. (H) 

(71) Eine im Zuge von Bauwerksgründungen erforderliche Bauwasserhaltung bedarf ei-

ner wasserrechtlichen Erlaubnis. Hierzu ist ein detaillierter Wasserrechtsantrag min-

destens drei Monate vor Beginn der Maßnahme beim AUWB einzureichen. Wir emp-

fehlen grundsätzlich, den Inhalt des Wasserrechtsantrags im Vorfeld mit dem AUWB 

abzustimmen. (H) 

Bodenschutz (LRA SBK) 

(72) Dem AUWB wird spätestens 6 Wochen vor Beginn der Bauarbeiten ein Boden-

schutzkonzept vorgelegt. (Z) 

(73) Die Arbeiten werden von einer bodenkundlich ausgebildeten Fachperson begleitet 

(bodenkundliche Baubegleitung). (Z) 

(74) Bei Erd-/Aushubarbeiten wird im Besonderen auf farbliche und geruchliche Verände-

rungen der Bodenmatrix geachtet. Falls Auffälligkeiten festgestellt werden, werden 

die Arbeiten an dieser Stelle weiträumig eingestellt und in Abstimmung mit dem 

AUWB ein qualifiziertes Gutachterbüro eingeschaltet. (Z) 

(75) Bodenverdichtungen werden auf das unvermeidbare Maß beschränkt. Daher werden 

Erdarbeiten nur bei niederschlagsfreier Witterung, Grundwasserniedrigstand und 

ausreichend abgetrocknetem Bodenzustand erfolgen. Baustraßen werden möglichst 

dort geplant, wo später befestigte Flächen sind. Durch Befahrung mit Baufahrzeugen 

hervorgerufene Bodenverdichtungen werden bei abgetrocknetem Bodenzustand 

sachgerecht wieder aufgelockert. (Z) 
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(76) Die Bauarbeiten werden so ausgeführt, dass keine Verunreinigungen des Bodens 

sowie des Grundwassers erfolgen können. (Z) 

(77) Bodenmaterial wird getrennt nach humosem Oberboden und kulturfähigem Unterbo-

den ausgebaut. Humoser Oberboden und kulturfähiger Unterboden werden mög-

lichst nicht befahren. Ist das Befahren unvermeidlich, wird der Boden nur durch Ket-

tenfahrzeuge mit geringer Bodenbelastung (< 4 N/cm²) befahren werden. (Z)  

(78) Eine Zwischenlagerung von kulturfähigem Bodenmaterial wird möglichst vermieden. 

Ist diese unvermeidbar, wird die Lagerung in max. 2 m hohen Mieten erfolgen, die 

durch Profilierung und Glättung vor Vernässung geschützt werden. Bei Lagerungs-

zeiten über 6 Monaten werden die Mieten mit tiefwurzelnden, winterharten und stark 

wasserzehrenden Pflanzenarten begrünt. (Z) 

(79) Überschüssiges Erd-/Aushubmaterial wird ordnungsgemäß entsorgt oder bei ent-

sprechender Eignung der Wiederverwertung zugeführt. Ober- und Unterboden wer-

den getrennt behandelt. Nicht verwertbarer Erdaushub wird auf eine hierfür geneh-

migte Deponie gebracht werden. Es wird beachtet, dass eine Auffüllung mit Humus 

und Erdmaterial innerhalb des Überschwemmungsgebiets generell unzulässig ist. 

(Z) 

(80) Beim Einbringen von Bodenmaterial in die durchwurzelbare Bodenschicht werden 

die Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 

in der gültigen Fassung eingehalten. Sofern das Bodenmaterial nicht zum Erstellen 

einer durchwurzelbaren Bodenschicht dient, werden die Zuordnungswerte der Ver-

waltungsvorschrift für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial 

vom 14.03.2007 bzw. der aktuell gültigen, gesetzlichen Regelungen eingehalten. (Z) 

Bau und Unterhaltung des Ersatzlaichgewässers (LRA SBK) 

(81) Sollte ein Eingriff in das Grundwasser notwendig werden, wird hierfür beim AUWB 

eine entsprechende Erlaubnis beantragt. (Z) 

(82) Sollte nach längerem Bestand des Teiches eine Räumung von Verlandungen nötig 

sein, wird die Entsorgung des anfallenden Schlammes mit dem AUWB abgestimmt. 

Dies erfolgt durch die Straßenmeisterei, die künftig für die Pflege des Teichs zustän-

dig sein wird. (Z) 

(83) In das Stillgewässer werden keine Stoffe eingebracht, die zu einer nachteiligen Ver-

änderung der Wassereigenschaft (Qualität) führen können. (Z) 

(84) Es wird nach Abschluss der Maßnahme beobachtet, ob sich auf den Eingriffsflächen 

Neophyten (z.B. Indisches Springkraut, Japan-Knöterich, Riesen-Bärenklau) ansie-

deln. Ggf. werden diese gezielt dauerhaft bekämpft, damit sich eine gebietsheimi-

sche Ufervegetation ansiedeln kann. (Z) 
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Bohrungen (LRA SBK) 

(85) Die Bohrungen werden durch eine(n) in der regionalen Geologie erfahrene(n) Geo-

wissenschaftler(in) begleitet werden (Hierzu wurde vom Vorhabenträger bereits ein 

regionales geotechnisches Büro beauftragt). (Z) 

(86) Die Bohrpfähle werden durch verrohrtes Bohren hergestellt. (Z) 

(87) Die Bohrarbeiten werden so ausgeführt, dass keine Verunreinigungen des Grund- 

und Oberflächenwassers erfolgen können (Z) 

(88) Es wird beachtet, dass ein Verbinden von Grundwasserstockwerken bzw. -leitern 

(hydraulischer Kurzschluss) verboten ist. (Z) 

(89) Durchtrennte Lehm- oder Tonhorizonte werden wieder fachgerecht abgedichtet. (Z) 

(90) Auftretende Zwischenfälle im Zuge der Bohrmaßnahme (z.B. Schwierigkeiten beim 

Niederbringen der Bohrung, Spülungsverlust, Gasaustritt, Hohlräume, Abbruch der 

Bohrung) werden unverzüglich dem AUWB gemeldet. Die Arbeiten werden so lange 

eingestellt, bis das AUWB deren Weiterführung zustimmt. Im Bohrmeisterbericht 

werden Spülungsverluste, ausgeblasene Wassermengen, angefahrene Hohlräume 

und Kluftbereiche sowie andere Auffälligkeiten und besondere Ereignisse protokol-

liert. (Z) 

(91) Es werden Maßnahmen vorgesehen, die das Eindringen von Dichtungsmaterial in 

die angetroffenen Wasserwegsamkeiten (Spalten, Klüfte, Karsthohlräume) zuverläs-

sig verhindern bzw. begrenzen (z.B. abschnittsweise Kies- oder Sandschüttungen). 

Diese Maßnahmen werden mit dem geotechnischen Ingenieurbüro abgestimmt. (Z) 

(92) Wird ein Spülbohrverfahren angewendet, so wird das verwendete Spülwasser (aus-

schließlich Trinkwasser) zuerst in ein passendes Absetzbecken geleitet und danach 

fachgerecht abgeleitet. Wird das Spülwasser in einen öffentlichen Kanal (Regen-, 

Schmutz- oder Mischwasserkanal) eingeleitet, wird die Kommune bzw. der Verband 

(Kanalwärter) informiert. Wird angedacht das Spülwasser in den Regenwasserkanal 

einzuleiten, wird dies zusätzlich mit dem AUWB abgestimmt werden. (Z) 

(93) Wird im Rahmen der Bohrungen die Verwendung von Additiven erforderlich, wird 

dem AUWB ein entsprechendes Sicherheitsdatenblatt vorgelegt. (Z) 

(94) Es wird empfohlen, bei der Abdichtung der Bohrlöcher Zement mit hohem Sulfatwi-

derstand (HS-Zement DIN EN197-1) zu verwenden. (H) 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (LRA SBK) 

(95) Während der Baumaßnahme wird streng darauf geachtet, dass wassergefährdende 

Stoffe und andere Schmutzstoffe nicht in die zu schützende Bodenmatrix oder die 

Gewässer (Grundwasser/ Oberflächengewässer) gelangen können. (Z) 
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(96) Es werden nur Baustoffe und Materialien (z.B. Beschichtungen, Zusatzstoffe etc.) 

verwendet, welche keine Schadstoffe in das Grundwasser abgeben. Ist die Verwen-

dung von Zusatzstoffen vorgesehen, werden dem AUWB die entsprechenden Da-

tenblätter (Unbedenklichkeitsnachweis) vorab vorgelegt. (Z) 

(97) Wartungs- und Reparaturarbeiten, Wagenwaschungen, Auftanken und Abschmieren 

von Baumaschinen sowie die Lagerung von wassergefährdeten Stoffen werden nicht 

in Gewässernähe in einem Abstand von 20 m und nicht auf unbefestigten Flächen 

vorgenommen. (Z) 

(98) Es wird beachtet, dass die Öl- und Treibstoffsysteme absolut dicht sein müssen. 

Baumaschinen werden gegen Tropfverluste sowie auslaufende Kraftstoffe und Öle 

gesichert und fortlaufend geprüft. Es werden umweltschonende Hydrauliköle ver-

wendet. Elektrisch angetriebene Baumaschinen werden solchen mit Verbrennungs-

motoren vorgezogen. (Z) 

(99) Baumaschinen für Erdarbeiten werden vor dem Transport auf die Baustelle gerei-

nigt, sodass keine wassergefährdenden Stoffe mehr anhaften. (Z) 

(100) Bei Ortbetonarbeiten werden biologisch und schnell abbaubare Schmierstoffe und 

Schalöle verwendet. Diese werden sparsam und nur im - erforderlichen Umfang an-

gewendet. (Z) 

(101) Bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen oder wenn bei den Bauarbeiten ölver-

unreinigtes Erdreich oder sonstige wassergefährdende Stoffe vorgefunden werden, 

wird das AUWB umgehend verständigt. Es werden umgehend Maßnahmen zur Ein-

dämmung der Schadensausbreitung ergriffen. Die Bauarbeiten werden solange ein-

gestellt, bis das AUWB der Weiterführung der Arbeiten zustimmt. (Z) 

(102) Es wird beachtet, dass auslaufende Flüssigkeiten am Versickern in den Untergrund 

gehindert werden müssen. Während der Erdarbeiten wird zu jeder Zeit das notwen-

dige Material und Gerät zur Schadensminderung (Ölbindemittel, Schaufel etc.) in 

ausreichenden Mengen vor Ort vorgehalten. Die durchgeführten Maßnahmen zur 

Schadensminderung und -behebung werden protokolliert und dokumentiert und dem 

AUWB unaufgefordert übersandt. (Z) 

(103) Während der Arbeitsunterbrechungen über Nacht und während der Wochenenden 

werden die Baumaschinen auf befestigten und wasserundurchlässigen Flächen ab-

gestellt. (Z) 

Grundwasserschutz (LRA SBK) 

(104) Die Anlagen werden so errichtet und betrieben, dass der bestmögliche Schutz des 

Grundwassers vor Verunreinigung oder sonstiger nachteiliger Veränderung seiner 

Eigenschaft erreicht wird. (Z) 
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(105) Durch die Drainageleitungen wird nur oberflächennah anfallendes (Schichten-)Was-

ser temporär abgeleitet. Eine dauerhafte Ableitung von Grund- oder Oberflächen-

wasser über die Drainageleitungen wird nicht erfolgen. (Z) 

(106) Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird eine möglichst breitflächige Versicke-

rungsmöglichkeit im Austrittsbereich der Schichtquellen sowie hinter der Baustraße 

gewährleistet. Es wird beachtet, dass das Wasser, das über die Baustraße geleitet 

wird, nicht zur Erosion des angedeckten Oberbodens führen darf. (Z) 

Gewässer- und Bodenschutz sowie Altlasten 

(107) Zur Vermeidung des Eintrags von wassergefährdenden Stoffen, wie z.B. Zementab-

wässer, Öle, Schmierstoffe und sonstige Chemikalien ins Gewässer oder Grundwas-

ser, werden bei entsprechenden Arbeiten die erforderlichen Maßnahmen  

getroffen. Dies wird in der Baubeschreibung vertraglich festgelegt. (Z) 

(108) Die Verlängerung der Gewässer-Verdolungen, inklusive aller weiteren Einbauten 

(z.B. Betonfundamente) werden nach Fertigstellung vollständig zurückgebaut. Die 

Gewässerabschnitte werden naturnah wiederhergestellt und mit standortgerechten 

Gehölzen bepflanzt. Die Ansiedlung von Neophyten wird im Rahmen der Aufwuchs-

pflege verhindert. (Z) 

(109) Der Rückbau der Verdolungen wird dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 

(Untere Wasserbehörde) schriftlich angezeigt. (Z) 

(110) Beim Rückbau der Verdolungen und der Wiederherstellung des Gewässers wird im 

Zuge der Bauüberwachung dafür Sorge getragen, dass kein mit Neophyten belaste-

tes Erdmaterial im Bereich des Gewässers eingebaut wird. (Z) 

(111) Der wiederhergestellte Gewässerabschnitt wird ordnungsgemäß unterhalten, insbe-

sondere wird eine fünfjährige Aufwuchspflege der standortgerechten Bepflanzung 

und Bekämpfung auftretender Neophyten erfolgen. Dies wird im Rahmen des land-

schaftspflegerischen Ausführungsplans vertraglich sichergestellt. (Z) 

(112) Mit der Vergabe der Baumaßnahme wird das Bodenschutzkonzept den Unteren Bo-

denschutzbehörden vorgelegt und die mit der bodenkundlichen Baubegleitung be-

auftragte Person genannt. (Z) 

(113) Im Bereich der vorgesehenen Rinnen zur Ableitung des Quellwassers wird nur unbe-

lastetes Erdmaterial der Zuordnungsklasse Z0 gemäß VwV Boden eingebaut wer-

den, um eine übermäßige Ausschwemmung von Schadstoffen zu vermeiden. Im 

Rahmen der bodenkundlichen Baubegleitung werden Materialbeprobungen vorge-

nommen und Einbaukonzepte entwickelt. (Z) 
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Landwirtschaft 

(114) Die Erschließung der nicht für die Baustelleneinrichtung auf den Flurstücken 2500, 

2501 und 2505 der Gemarkung Unadingen benötigten Restflächen für Tiere und 

Landwirtschaftsmaschinen ist weiterhin uneingeschränkt gesichert. (Z) 

(115) Die Lage der CEF-Maßnahme E1 auf Gemarkung Löffingen wird mit den Bewirt-

schaftern abgesprochen. (Z) 

(116) Die vorübergehend in Anspruch genommenen Flächen werden nach Abschluss der 

Arbeiten in einer dem ursprünglichen Zustand entsprechenden Qualität, insbeson-

dere bzgl. Bodenstruktur und Grünlandaufwuchs, zurückgegeben. (Z) 

(117) Sofern im Zuge einer vorübergehenden Nutzung landwirtschaftlicher Flächen Schä-

den an Aufwuchs und/oder Boden verursacht werden, wird der Bewirtschafter hierfür 

entschädiget. (Z) 

(118) Die Erschließung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen während der Bau-

zeit wird sichergestellt, die Behinderungen bei der Bewirtschaftung der Flächen so 

gering wie möglich gehalten. (Z) 

(119) Die Zufahrt zu und von landwirtschaftlichen Grundstücken wird nach Planumsetzung 

erhalten bleiben. Sind Änderungen unumgänglich, so müssen eventuelle Hinder-

nisse und Umwege noch zumutbar und mit künftig größeren Maschinen auch befahr-

bar sein. (Z) 

(120) Sollten sich im weiteren Planungsverlauf Änderungen bezüglich externer Kompensa-

tionsmaßnahmen ergeben, wird die Geltung von § 15 Abs. 3 BNatSchG (Berücksich-

tigung agrarstruktureller Belange) und § 15 Abs. 6 NatSchG (frühzeitige Einbindung 

der zuständigen Landwirtschaftsbehörde bei Inanspruchnahme landwirtschaftlicher 

Flächen) berücksichtigt. Insbesondere die zusätzliche Inanspruchnahme hochwerti-

ger landwirtschaftlicher Produktionsflächen wird vermieden. (Z) 

(121) Bei Neupflanzung von Gebüschen und Strauchgruppen wird auf einen regelmäßigen 

Rückschnitt überhängender Äste geachtet, damit die Bewirtschaftbarkeit nicht er-

schwert wird und keine Äste ins Erntegut gelangen. (Z) 

(122) Bei der CEF-Maßnahme E 5 (Anlage von drei Flachgewässern als Laichhabitat, Er-

halt und Pflege des Röhrichtbestands und der Nasswiesenvegetation, Erhalt beste-

hendes Weidengehölz) auf den Flurstücken 1914 und 1915 der Gemarkung Döggin-

gen wird sichergestellt, dass die Ertragsfähigkeit und Bewirtschaftbarkeit der Fläche 

nicht durch Vernässung beeinträchtigt werden. (Z) 

(123) Bei allen baulichen Maßnahmen (und Ausgleichsmaßnahmen) werden die Zufahrten 

zu angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen mit landwirtschaftlichen Maschinen 

und Gerätschaften gewährleistet. (Z) 
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(124) Die Landwirtschaftsbehörde wird in die Planung der Ausgleichsmaßnahmen und Er-

satzaufforstungen einbezogen bzw. an dieser beteiligt. (Z) 

Befristete Waldumwandlungsgenehmigung 

(125) Die Flächen bleiben Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes. Die Flächen werden 

vorübergehend als Baustraße genutzt. (H) 

(126) Im Rahmen der Baumaßnahme sind die verbleibenden Waldflächen entsprechend zu 

schützen. Eine ökologische Baubegleitung ist vorzusehen. (A) 

(127) Die Flächen sind unmittelbar nach Beendigung der Baumaßnahme bzw. spätestens in 

zehn Jahren ordnungsgemäß zu rekultivieren: Die Baustraße und die Verlängerung der 

Verdolung der Gauchach und Mauchach sind zurückzubauen. Nach einer erfolgten Tie-

fenlockerung erfolgt der Bodenauftrag des zuvor ordnungsgemäß zwischengelagerten 

Bodens und des humosen Oberbodens. Die Bepflanzung mit standortgerechten Bäu-

men erfolgt in Abstimmung mit der unteren Forst- und Naturschutzbehörde. Insbeson-

dere ist das Biotop in geeigneter Form wiederherzustellen: Neben dem Anbau von 

Schwarz- und Grauerle und verschiedener Baumweiden werden standortgerechte Laub-

bäume vorgesehen. Die Zielbaumarten werden in Abstimmung mit der unteren Forstbe-

hörde festgelegt. (A) 

(128) Die Planfeststellungsbehörde behält sich in Absprache mit der höheren Forstbehörde 

die nachträgliche Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage gemäß § 36 

Abs. 2 Nr. 5 LVwVfG vor. (V) 

Forst 

(129) Bei der Maßnahme E 2.1. „Magerrasen, Lichtwald und Säume“ werden die Flächen 

„Lichtwald mind. 40% Überschirmung“, „strauchreicher Waldrand“ und „Laubwaldbe-

stand“ so entwickelt, dass die Waldeigenschaft nach § 2 LWaldG erhalten bleibt. (Z) 

(130) Bei der Maßnahme E 2.2. „Multifunktionale Maßnahmen – Lichtwald“ wird eine Be-

stockung von mindestens 40 % vorgesehen, damit bei der Umsetzung der Maß-

nahme der Waldcharakter erhalten bleibt. (Z) 

(131) Bei der Maßnahme E 2.3. werden die Pflegemaßnahmen zum Erhalt und zur Siche-

rung des Waldrandes mit der angrenzenden Waldbesitzerin (Stadt Bräunlingen) ab-

gestimmt. Der Zugang zu den Waldflächen über die vorhandenen Wege auf den 

Flurstücken 2101, 2104 und 2090 wird ständig gewährleistet sein. (Z) 

(132) Bei der Maßnahme E 4 „Waldstrukturen für Haselmaus und Fitis“ wird die Besto-

ckungsabsenkung nicht unter 40 % erfolgen. (Z) 
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Straßenplanung und -bau 

(133) Auf der Umleitungsstrecke wird eine passive Schutzeinrichtung zum bestehenden 

Regenklärbecken installiert. (Z) 

(134) Bei den Schutzeinrichtungen werden die RSA und deren Regelpläne in Verbindung 

mit der ASR A5.2 beachtet und die Umsetzung der Schutzeinrichtungen gemäß den 

gültigen Regelwerken der RPS durchgeführt. Dies gilt auch für die Schutzeinrichtun-

gen im Mittelstreifen. (Z) 

Eisenbahnen und öffentlicher Nahverkehr 

(135) Beeinträchtigungen der im Gauchachtal verkehrenden Buslinie durch die Bauarbei-

ten werden so gering wie möglich gehalten. Sollte es doch zu Straßensperrungen 

oder Einschränkungen der Nutzung kommen, werden verkehrsrechtliche Anordnun-

gen beantragt. Zudem wird die SBG rechtzeitig vor Maßnahmenbeginn hierüber in-

formiert und in die konkrete Planung des Bauablaufs mit einbezogen. (Z) 

Strom-, Gas- und Wasserversorgung 

(136) Für den Fall, dass für Dammrückbau und Gewässeroffenlegung im Bereich der 380-

kV-Freileitung Engstlatt - Waldkirch (LA 0345) zu einem späteren Zeitpunkt ein 

Planergänzungs- bzw. Planänderungsverfahren angestrebt wird, wird Transnet BW 

am Verfahren beteiligt werden. (Z) 

Internet-, Telefon- und TV-Anbieter 

(137) Im Planbereich befinden sich Versorgungsanlagen der Vodafone BW GmbH, deren 

Kabelschutzanweisung zu beachten ist. (H) 

(138) Sollten Änderungen am Bestandsnetz der Vodafone BW GmbH notwendig werden, 

ist schnellstmögliche Kontaktaufnahme sowie die Anforderung aktueller Planunterla-

gen durch das ausführende Tiefbauunternehmen erforderlich. (H) 

(139) Die kostenlose Vodafone BW GmbH Planauskunft ist erreichbar via Internet über die 

Seite https://immobilienwirtschaft.vodafone.de/partner-der-immobilienwirtschaft/kon-

takt-planauskunft/planauskunft.html. Dort kann man sich einmalig registrieren lassen 

und Planauskünfte einholen. Als zusätzliches Angebot wird ein Fax-Abruf über die 

Fax-Nummer 0900/ 111 1140 (10 Euro pro Abruf) angeboten. (H) 

(140) Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreima-

chung etc. oder einer Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen werden 

Vodafone und Unitymedia trotz der Fusion noch separat Stellung nehmen. Es gelten 

bis auf weiteres weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. (H) 

https://immobilienwirtschaft.vodafone.de/partner-der-immobilienwirtschaft/kontakt-planauskunft/planauskunft.html
https://immobilienwirtschaft.vodafone.de/partner-der-immobilienwirtschaft/kontakt-planauskunft/planauskunft.html
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Landesverteidigung 

(141) Die Richtlinien für die Anlage und den Bau von Straßen für militärische Schwerst-

fahrzeuge (RABS), Allgemeines Rundschreiben Straßenbau 22/1996, wird eingehal-

ten. (Z)  

(142) Das Brückenbauwerk wird in die Militärische Lastenklasse (MLC) nach STANAG 

2021 eingestuft. (Z) 

VII.  
Entscheidungsvorbehalt 

Diese Plangenehmigung trifft keine Entscheidung über die Frage, ob der im Planfeststel-

lungsbeschluss vom 10.07.1991 angeordnete Rückbau des Straßendamms der früheren 

Trasse der B 31 ganz oder teilweise erfolgen muss und dadurch die Verdolungen der Ge-

wässer Gauchach und Mauchach im Bereich des Straßendamms beseitigt werden. Dies 

bleibt einer anschließenden Entscheidung vorbehalten. 

VIII.  
Entscheidung über Einwendungen 

Einwendungen und Forderungen auf Unterlassung des Straßenbauvorhabens bzw. auf 

Planänderungen oder Planergänzungen werden zurückgewiesen, soweit sie nicht durch 

entsprechende Vereinbarungen mit dem Vorhabenträger oder in anderer Weise bereits vor 

Erlass der Plangenehmigung erledigt sind oder ihnen nicht ausdrücklich durch Planände-

rungen oder -ergänzungen, in der Begründung, den Nebenbestimmungen oder den Zusa-

gen zu dieser Plangenehmigung entsprochen wurde. 

IX.  
Kosten 

Diese Entscheidung ergeht gebührenfrei. Die den Einwendern und den Trägern öffentlicher 

Belange erwachsenen Kosten sind nicht erstattungsfähig. 

X.  
Widmung, Umstufung oder Einziehung  

Über Fragen der Widmung, der Umstufung oder der Einziehung von Straßen wird in dieser 

Plangenehmigung nicht entschieden. Diese Entscheidungen bleiben ggf. anderen hierfür 

vorgesehenen Verfahren vorbehalten.  
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XI.  
Widmung, Umstufung oder Einziehung  

Verkehrspolizeiliche Maßnahmen sind von der Plangenehmigung nicht erfasst. In den Plä-

nen enthaltene Fahrbahnmarkierungen sowie andere verkehrspolizeiliche Maßnahmen 

sind nicht Gegenstand dieser Entscheidung. Die erforderlichen Maßnahmen bleiben den 

Anordnungen der hierfür zuständigen Straßenverkehrsbehörde vorbehalten. 
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Begründung 

1.  
Vorgeschichte und Verfahren 

1.1  
Vorgeschichte 

Ursprünglich verlief die B 31 durch das Gauchachtal, auf der heutigen Gemeindeverbin-

dungsstraße zwischen den Ortschaften Döggingen und Unadingen. Die kurvenreiche Stre-

cke mit starken Steigungen und begrenztem Querschnitt wurde in den 1970er-Jahren aus-

gebaut und in Dammlage durch das Gauchachtal begradigt. 

Bereits 1974 wurden planerische Überlegungen für eine Umfahrung von Döggingen im 

Zuge der B 31 begonnen. In der Weiterentwicklung wurde das Projekt Ortsumfahrung Dög-

gingen als Bedarfsplanmaßnahme des Bundes betrieben. Der Planfeststellungsbeschluss 

wurde im Juli 1991 erlassen und erhielt 1995 Bestandskraft. 

Die Bauentwürfe für die Strecke einschließlich des Tunnels Döggingen, der Gauchachtal-

brücke und der sonstigen Bauwerke wurden Ende der 1990er-Jahre erstellt. Die Ortsum-

fahrung Döggingen wurde schließlich im Juli 2002 mit nur einem Teilbauwerk der Gauch-

achtalbrücke, einem provisorischen Anschluss der Brücke an die zwei Röhren des Tunnels 

Döggingen im Osten und den einbahnigen Bestandsquerschnitt im Westen sowie nicht 

vollständig vollzogenem Landschaftspflegerischem Begleitplan für den Verkehr freigeben. 

1.2  
Ablauf des Verfahrens 

Der Antrag auf Genehmigung des Vorhabens wurde am 14.04.2021 bei der Planfeststel-

lungsbehörde gestellt. Das Plangenehmigungsverfahren wurde daraufhin mit Verfügung 

vom 07.09.2021 eingeleitet und die Träger öffentlicher Belange sowie die Verbände ange-

hört.  

Folgende Träger öffentlicher Belange und Verbände wurden beteiligt: 

 Stadt Löffingen 

 Stadt Bräunlingen 

 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 

 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis 

 Regierungspräsidium Freiburg 

 Referat 33 Staatliche Fischereiaufsicht 

 Referat 55 Naturschutz, Recht 

 Referat 56 Naturschutz u. Landschaftspflege 

 Referat 83 Waldpolitik und Körperschaftsforstdirektion 
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 Referat 91 (Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Landesbergdi-

rektion) 

 Regierungspräsidium Stuttgart 

 Referat 46.2 Landesluftfahrtbehörde 

 Landesamt für Denkmalpflege  

 Naturpark Südschwarzwald 

 Polizeipräsidium Freiburg 

 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

 Vermögen und Bau Baden-Württemberg 

 Amt Freiburg 

 Amt Konstanz, Außenstelle Rottweil 

 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

 Bundesamt für Güterverkehr 

 BUND, Landesverband Baden-Württemberg 

 Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Baden-Württemberg 

 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg 

 Landesjagdverband Baden-Württemberg 

 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Baden-Württemberg 

 Schwarzwaldverein 

 Landschafts- und Naturschutzinitiative Schwarzwald 

 Südbadenbus GmbH 

 Regionalbusverkehr Südwest GmbH 

 Zweckverband Regio Freiburg (ZRF) 

 Energiedienst Netze GmbH 

 NetCom BW 

 Transnet BW GmbH  

 Deutsche Telekom AG, Technik Niederlassung Südwest PTI 31 Freiburg 

 Unitymedia GmbH / Vodafone GmbH 

Dem Vorhabenträger wurden die daraufhin eingegangenen Stellungnahmen am 

08.11.2021 zur Kenntnis gegeben. Er übermittelte der Planfeststellungsbehörde seine Er-

widerung auf die Stellungnahmen am 20.12.2021. 

Auf die Anhörung von privaten Betroffenen konnte verzichtet werden, da dem Vorhabenträ-

ger von allen Grundstücksbetroffenen Bauerlaubnisse erteilt wurden. 

Anschließend war das Anhörungsverfahren abgeschlossen. 

http://www.polizei-bw.de/Dienststellen/PPFreiburg/Seiten/UeberUns.aspx
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1.3  
Vorliegen der Voraussetzungen für eine Plangenehmigung 

Nach §§ 17 d, 17 b Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) i.V.m. §§ 76, 74 Abs. 6 Lan-

desverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) kann anstelle eines Planfeststellungsbeschlus-

ses eine Plangenehmigung erteilt werden, wenn: 

a) Rechte anderer nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt werden oder die Betroffenen 

sich mit der Inanspruchnahme ihres Eigentums oder eines anderen Rechts schriftlich 

einverstanden erklärt haben, 

b) mit den Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich berührt wird, das Beneh-

men hergestellt worden ist und 

c) nicht andere Rechtsvorschriften eine Öffentlichkeitsbeteiligung vorschreiben, die den 

Anforderungen des § 73 Abs. 3 S. 1 und Abs. 4 bis 7 entsprechen muss. 

Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt: 

Zu a) 

Keine oder nur unwesentliche Beeinträchtigung von Rechten anderer bzw. schriftli-

ches Einverständnis der Betroffenen mit der Inanspruchnahme 

Rechte anderer stehen der Erteilung einer Plangenehmigung nicht entgegen. 

Unter den Schutzbereich des § 74 Abs. 6 S. 1 Nr. 1 LVwVfG fallen vermögenswerte private 

oder öffentliche Rechte, insbesondere das Eigentum. Ob eine wesentliche Beeinträchti-

gung von privaten Rechten gegeben ist, kann aber vorliegend dahinstehen, da sich die Be-

troffenen mit der Inanspruchnahme schriftlich einverstanden erklärt haben. Eine entspre-

chende schriftliche und eigenhändig unterschriebene Erklärung wurde der Planfeststel-

lungsbehörde vom Vorhabenträger vorgelegt. 

Zu b) 

Herstellung des Benehmens mit den Trägern öffentlicher Belange 

Das Benehmen mit den Trägern öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch das 

Vorhaben berührt ist, wurde hergestellt. Die Voraussetzung des § 74 Abs. 6 S. 1 Nr. 2 

LVwVfG ist somit erfüllt. 

Im Verfahren wurden die unter 1.2 aufgezählten Träger öffentlicher Belange beteiligt. Diese 

haben sämtlich keine Bedenken gegen das Vorhaben vorgebracht. Die in den jeweiligen 

Stellungnahmen vorgebrachten Forderungen, Anmerkungen und Hinweise wurden in der 

Entscheidung der Plangenehmigungsbehörde berücksichtigt. Die formulierten Maßgaben 

wurden entweder vom Vorhabenträger zugesagt oder als Auflagen in die Entscheidung 

aufgenommen. 
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Zu c) 

Keine Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 73 Abs. 3 S. 1, Abs. 4 bis 7 LVwVfG 

Eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach Maßgabe des § 73 LVwVfG ist auch nicht durch an-

dere Rechtsvorschriften vorgeschrieben, sodass auch die Voraussetzung des § 74 Abs. 6 

S. 1 Nr. 3 LVwVfG erfüllt ist. 

Diese bezieht sich nach der entsprechenden Vorgabe des § 9 Abs. 1 UVPG insbesondere 

auf Vorhaben, für die eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschrieben ist. Es besteht 

vorliegend jedoch keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-

fung. 

Aus den vorgelegten Unterlagen und unter Berücksichtigung des Vorbringens der einbezo-

genen Stellen ergibt sich nach überschlägiger Prüfung, dass von dem Vorhaben keine er-

heblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Es wurde deshalb durch die 

Plangenehmigungsbehörde festgestellt, dass für das Vorhaben keine Verpflichtung zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Hierzu wird auf der Internet-

seite des Regierungspräsidiums Freiburg bekannt gemachte Feststellung vom 17.09.2021 

verwiesen. 

2.  
Beschreibung des Vorhabens 

Die Ortsumfahrung Döggingen wurde im Juli 2002 zweibahnig vierstreifig für den Verkehr 

freigegeben. Sie wurde jedoch in folgenden Teilen nicht vollständig realisiert, die Planfest-

stellung also nicht vollständig vollzogen: 

 Das zweite Teilbauwerk der Brücke über das Gauchachtal wurde nicht gebaut, die 

B 31 in diesem Teilstück also nicht vierstreifig ausgebaut (Für die Überleitung zwi-

schen Talbrücke und östlich anschließendem zweiröhrigem Tunnel Döggingen 

wurde eine provisorische Überfahrt im Tunnelvorfeld eingerichtet) 

 Die B 31 westlich des Gauchachtals wurde auf einer Länge von rd. 462 m nicht 

vierstreifig ausgebaut (Planfeststellungsgrenze 1+650 bis Gauchachtal-Brücken 

2+112) 

 Der als Ausgleichsverpflichtung vorgesehene Rückbau des Straßendammes der 

alten B 31 in der Talaue wurde nicht umgesetzt und daher die damit verbundene 

Offenlegung der Gewässer Mauchach und Gauchach nicht realisiert 

 Das nachgeordnete Forst- und Wirtschaftswegenetz im Gauchachtal wurde nicht 

an die neu geordneten Straßen- und Geländeverhältnisse im Endzustand ange-

passt 
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Diese Projektteile sind Gegenstand des Plangenehmigungsverfahrens. Es beinhaltet somit 

die Fertigstellung der planfestgestellten Ortsumfahrung Döggingen im Zuge der Bundes-

straße B 31 mit dem Neubau der zweiten Gauchachtalbrücke, dem Anschluss an die be-

stehende B 31 am westlichen Bauanfang bei Unadingen und den Vollzug der Ausgleichs-

maßnahmen für das Projekt. 

Vorhaben- und Baulastträger ist die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Stra-

ßenbauverwaltung des Landes Baden-Württemberg. Das Projekt liegt auf der Grenze der 

Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald und Schwarzwald-Baar-Kreis. 

Westlich an das vorliegende Projekt angrenzend hat die bestehende B 31 im Bereich der 

Ortslage Unadingen auf einer Länge von rd. 1.310 m einen einbahnigen zweistreifigen Be-

standsquerschnitt, bevor sich daran die bereits realisierten drei- und im Weiteren auch vier-

streifigen Ausbauquerschnitte anschließen. Innerhalb dieser „Ausbaulücke“ von rd. 1.310 

m Länge muss ein Ausbau mit Übergang von Vierstreifigkeit über das Gauchachtal auf 

Dreistreifigkeit westlich Unadingen noch geplant und baurechtlich gesichert werden. Die 

Planung dieses „Lückenschlusses“ erfolgt in der technischen Bearbeitung gesamthaft mit 

dem vorliegenden Projekt, ist jedoch nicht Gegenstand des Plangenehmigungsantrags. Die 

dazu erforderlichen verwaltungsinternen und baurechtlichen Genehmigungsverfahren wer-

den nach Abschluss aller erforderlichen Fachplanungen separat durchgeführt.  

Östlich an das vorliegende Projekt angrenzend wird die Sanierung der beiden Tunnelröh-

ren im Zuge der OU Döggingen parallel zum vorliegenden Projekt planerisch vorbereitet. 

Die sich infolge des künftig vierstreifigen Brückenquerschnittes ergebenden teilweise geän-

derten Betriebsanforderungen für beide Tunnelröhren werden dabei berücksichtigt. 

Das Projekt „bauliche und betriebliche Sanierung der beiden Tunnelröhren“ wird organisa-

torisch und in allen erforderlichen Genehmigungsverfahren eigenständig betrieben, und ist 

nicht Gegenstand dieser Plangenehmigung. 

Der mit dem vorliegenden Entwurf innerhalb der Grenzen der bestandskräftigen Planfest-

stellung überplante Abschnitt der B 31 hat eine Länge von 1.410 m, die Länge der Gauch-

achtalbrücke innerhalb dessen beträgt rund 824 m. 

Als Regelquerschnitt wurde der bisherigen Ausbauplanung der B 31 ein RQ 26 ohne Sei-

tenstreifen nach RAS-Q 1996 zugrunde gelegt. Die Mittelstreifenbreite beträgt 3,00 m, die 

Fahrbahnbreite auf dem bereits vorhandenen Teilbauwerk der Gauchachtalbrücke 8,00 m. 

Diese Parameter wurden auch der vorliegenden Entwurfsplanung zugrunde gelegt, die 

Streckencharakteristik der B 31 zwischen Freiburg und Donaueschingen ist damit durch-

gängig. 

Die westlich angrenzenden bereits realisierten Ausbauabschnitte haben einen RQ 15,5 

nach RAS-Q 1996. Der Übergang vom zweibahnig vierstreifigen auf den einbahnig 



- 29 - 

 

dreistreifigen Regelquerschnitt wird im angrenzenden Ausbauabschnitt im Bereich der An-

schlussstelle Unadingen vorgesehen und ist nicht Bestandteil dieser Plangenehmigung. 

3.  
Erforderlichkeit 

Die B 31 ist die wichtigste Ost-West-Verbindung des Fernstraßennetzes im Südschwarz-

wald und verbindet die Bundesautobahnen 5 und 81 bzw. die Oberzentren Freiburg im 

Breisgau und Villingen-Schwenningen auf der Baar. Der Streckenabschnitt ist daher der 

Straßenkategorie „Fernstraße“ zuzuordnen. 

Die Ortsumfahrung Döggingen im Zuge der B 31 wurde als Maßnahme des Bundesver-

kehrswegeplanes 2003 betrieben und wird mit dem vorliegenden Projekt vollendet. Ihre Er-

forderlichkeit auch für den jetzt vorgesehenen Endausbau wurde mit dem Planfeststel-

lungsbeschluss vom 10.07.1991 bestandskräftig bestätigt. 

Die Straßenverkehrszählung von 2015 liefert für den angesprochenen Streckenabschnitt 

der B 31 folgende Werte: 

DTV: 18.646 [Kfz/24h] 

DTV Schwerverkehr: 2.426 [Kfz/24h] entspricht 13,01% 

An den Randbedingungen, die dem bereits 1991 planfestgestellten Neubau der Ortsumfah-

rung Döggingen zugrunde lagen, hat sich neben der Erhöhung der Verkehrsbelastung im 

Wesentlichen nichts geändert. Durch den Ausbau in diesem Abschnitt wird die B 31 den 

aktuellen Anforderungen angepasst. Die Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität im Stre-

ckenabschnitt wird signifikant verbessert, auch die bisher nur einstreifig befahrbare Nord-

röhre des Tunnels Döggingen kann mit Inbetriebnahme des vierstreifigen Querschnitts 

über das Gauchachtal vollständig zweistreifig im Richtungsverkehr genutzt werden. Mit 

dem nach Fertigstellung fortgeschriebenen Alarm- und Gefahrenabwehr-Plan (AGAP) wird 

die Umleitungsstrecke für den Tunnel Döggingen erheblich verkürzt. 

Durch die Fertigstellung der Ortsumfahrung Döggingen im vierstreifigen Endausbau wird 

die Verkehrssicherheit indirekt durch Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität 

im Streckenabschnitt sowie direkt durch die Beseitigung der derzeitigen provisorischen 

Überleitung von der zweistreifigen Brücken-Fahrbahn auf den zweibahnigen Querschnitt im 

Tunnel erheblich verbessert. Der fortgeschriebene AGAP führt im Ereignisfall zu verbes-

serten Verkehrsverhältnissen infolge vereinfachter Erkenn- und Begreifbarkeit der Umlei-

tungsstrecke, Herausnahme der Ortsdurchfahrt Unadingen aus der Umleitungsstrecke, 

Verringerung der Kurvigkeit und Erhöhung des Mindestquerschnitts der Umleitungsstrecke. 

Mit der Fertigstellung des Vorhabens im vierstreifigen Endausbau und der damit verbunde-

nen Erhöhung der Verkehrsqualität/Verstetigung des Verkehrsflusses wird auch eine Ver-

ringerung der Verkehrsemissionen einhergehen. 
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4.  
Variantenentscheidung 

Eine Variantenuntersuchung zur Trassierung war nicht erforderlich. Das Projekt ist direkt 

aus dem bestandskräftig planfestgestellten Entwurf für die Ortsumfahrung Döggingen ent-

wickelt. Die Linienführung ist damit fixiert, die Randbedingungen für die Trassierungsde-

tails durch den gebauten Tunnel und die bereits gebaute Nordbrücke sowie die ebenfalls 

bereits gebauten Widerlager für die Südbrücke ebenso. 

Auch für das Bauverfahren hat der Vorhabenträger eine Variantenprüfung durchgeführt: 

Bedingt durch die S-förmige Linienführung des Bauwerks musste das sog. Taktschiebever-

fahren ausgeschlossen werden, da dies nur bei geraden Brückenteilen angewendet wer-

den kann. 

Für das somit nur noch mögliche Einheben der Stahltrogelemente wurden ebenfalls unter-

schiedliche Varianten geprüft. Dabei wurde u.a. aus statischen Gründen die Variante des 

Einhebens von der Baustraße den Varianten des Einhebens vom bestehenden Bauwerk 

vorgezogen. Durch die gewählte Bauweise wird auch eine Sperrung der B 31 vermieden 

und eine geringere Ausladung der Kräne benötigt. Schließlich stellt das Einheben von einer 

Baustraße auch im Hinblick auf die Kosten die günstigste Variante dar. 

5.  
Berücksichtigung und Abwägung öffentlicher Belange 

5.1  
Kommunale Belange 

Stadt Löffingen 

Die Stadt Löffingen hat mit Schreiben vom 18.10.2021 zu dem Vorhaben Stellung genom-

men. Sie mitgeteilt, dass sie zu dem Vorhaben keine Einwendungen hat. Weiter hat sie 

vorgetragen :1 

Bei Benutzung der Verbindungsstraße zwischen Unadingen und Döggingen sowie  

der  Straße „Auf der Heiden“ und der Ortseingangsstraße „Im Angel“ (siehe Anhang), 

seien die Straßen inklusive Bankett nach Beendigung der Bauarbeiten wieder in ihrem 

ursprünglichen Zustand herzustellen (zu sanieren).  

Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass die Straße "Auf Heiden" sowie die Orts-

eingangsstraße "Im Angel" durch die Baustelle nicht belastet werden. Der Verkehr wird 

                                            

1 Der Inhalt der Stellungnahme ist nachfolgend in Kursivschrift dargestellt, die Erwiderung des Vorhabenträgers, die 

Ergebnisse des Verfahrens und erff. die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde in Normalschrift. 
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über die Rampe von der B 31 vor dem Widerlager von Freiburg kommend ein- und aus-

geleitet. Weiter hat er angekündigt, dass die Gemeindeverbindungsstraße Döggingen - 

Unadingen vor und nach Abschluss der Baumaßnahme einer Beweissicherung unterzo-

gen wird. 

Stadt Bräunlingen  

Die Stadt Bräunlingen hat mit Schreiben vom 23.11.2021 zu dem Vorhaben mitgeteilt, dass 

der Gemeinderat den Bau der 2. Gauchachtalbrücke sowie den Ausbau der B 31 auf einen 

zweibahnigen vierstreifigen Straßenquerschnitt begrüße. Der Gemeinderat stimme der pro-

visorischen Verlängerung der beiden Durchlässe der Mauchach und der Gauchach im 

Plangenehmigungsverfahren, der Modernisierung des vorhandenen Regenklärbeckens für 

die Brücken und Streckenentwässerung, der Umlegung und naturnahen Ausbildung der 

Hohlen Gasse sowie den Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich 

vom Umweltauswirkungen sowie den Ersatzmaßnahmen zu. Auf eine Stellungnahme 

werde daher verzichtet. 

Ergebnis zu den kommunalen Belangen 

Aus den Stellungnahmen ergibt sich, dass die Planung die kommunalen Belange ausrei-

chend berücksichtigt. 

5.2  
Verkehrssicherheit 

Polizeipräsidium Freiburg  

Das Polizeipräsidium Freiburg hat mit Schreiben vom 11.11.2021 zu dem Vorhaben Stel-

lung genommen. Die eingereichten Unterlagen seien aus verkehrspolizeilicher Sicht ge-

prüft worden. Gegen die Planung der zweiten Gauchachtalbrücke und deren Realisierung 

bestünden keine Einwände. Die Verkehrsabwicklung, wie z.B. die Anbindung an die Ge-

meindeverbindungsstraße im Umleitungsfall, könne später im Markierungs- und Beschilde-

rungsplan erörtert werden.  

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Untere Straßenverkehrsbehörde  

Die Untere Straßenverkehrsbehörde des Schwarzwald-Baar-Kreises hat mit Schreiben 

vom 15.10.2021 zu dem Vorhaben Stellung genommen. Das Straßenverkehrsamt begrüßt 

den Bau der zweiten Gauchachtalbrücke ausdrücklich. Mit ihr werde die Verkehrssicherheit 

im gesamten Bereich der Brücken- und Tunnelbauwerke erheblich verbessert, da die bis-

herigen Einschränkungen (eingeschränkte Befahrbarkeit der Tunnelröhre in Fahrtrichtung 

Freiburg, erschwerte Zufahrtssituation auf die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Donaueschin-

gen) damit beseitigt werden. 
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Darüber hinaus sei von einer Verringerung der Verkehrsemissionen auszugehen, da nun 

sämtliche Schwertransporte aus Richtung Freiburg die Brücke / Tunnelröhre nutzen kön-

nen, ohne über die Umleitungsstrecke durch Döggingen geleitet zu werden. Von Seiten 

des Straßenverkehrsamts bestünden daher keine Bedenken gegen die geplante Maß-

nahme. 

Ergebnis zum Belang der Verkehrssicherheit 

Aus den Stellungnahmen ergibt sich, dass die Planung den Belang der Verkehrssicherheit 

ausreichend berücksichtigt. 

5.3  
Schutz vor Immissionen von Kraftfahrzeugen 

Über den Schutz vor Immissionen von Kraftfahrzeugen war in diesem Plangenehmigungs-

verfahren nicht zu entscheiden, da dies bereits im Planfeststellungsbeschluss für die Orts-

umfahrung Döggingen vom 10.07.1991 bestandskräftig erfolgt ist. Die im damaligen ver-

waltungsgerichtlichen Verfahren gegebene Zusage, auf der Südseite der Brücke eine 

transparente Abschirmung vorzusehen, ist zu beachten. 

5.4  
Schutz vor Immissionen während der Bauphase 

Die Frage der Erforderlichkeit von Schutzmaßnahmen während der Bauphase ist in § 74 

Abs. 2 Satz 2 LVwVfG geregelt. Danach hat die Planfeststellungsbehörde dem Vorhaben-

träger Schutzvorkehrungen aufzuerlegen, die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Ver-

meidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer erforderlich sind. Hierbei muss es sich 

um Nachteile handeln, die nach den Grundsätzen der Güterabwägung auch unter Berück-

sichtigung des Zwecks und der Bedeutung der geplanten Anlage für die Allgemeinheit oder 

Dritte und der Ortsüblichkeit solcher Beeinträchtigungen i.S.v. § 908 des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs und der plangegebenen Vorbelastung des Gebiets billigerweise nicht mehr zu-

mutbar sind. Als solche unzumutbaren Belastungen kommen auch Beeinträchtigungen 

während der Bauzeit in Betracht. Auch wenn Beeinträchtigungen nicht so gravierend sind, 

dass sie Anordnungen gem. § 74 Abs. 2 S. 2 LVwVfG erforderlich machen, sind sie jeden-

falls bei der Abwägung der Belange zu berücksichtigen.  

Die Baustelle ist so zu betreiben, dass während der Bauphasen alle schädlichen Umwelt-

einwirkungen, wie Emissionen von Lärm, Schwingungen und Luftschadstoffen, die nach 

dem Stand der Technik vermeidbar sind, verhindert werden. Die nach dem Stand der 

Technik unvermeidbaren schädlichen Umwelteinwirkungen sind auf ein Mindestmaß zu be-

schränken. Für die Frage, wann konkret die Schwelle der Unzumutbarkeit beginnt, sind die 

Richtwerte der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Bau-
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lärm v. 19.08.1970) anwendbar. Diese ist nach § 66 Abs. 2 BImSchG immer noch maßge-

bend (VGH BW, Urt. v. 07.06.1989 - 5 S 3040/87; OVG Bremen, U. v. 13.1.2005 - 1 D 

224/04; OVG Hamburg, Teilbeschluss v. 19.2.2001 -2 Bs 370/00). Zwar kann die AVV 

Baulärm nicht mehr angewandt werden, soweit sie durch gesicherte neue Erkenntnisse 

z.B. zur Geräuschermittlung überholt ist, anzuwenden sind jedoch in jedem Fall die in der 

AVV Baulärm vorgesehenen Immissionsrichtwerte (OVG Bremen, a.a.O.; Landmann/Roh-

mer-Hansmann, UmweltR, Rn. 1 zu Nr. 1 TA Lärm). Die Einhaltung der Richtwerte der 

AVV-Baulärm wurde als Auflage in den Planfeststellungsbeschluss aufgenommen, ebenso 

ein Entscheidungsvorbehalt über Entschädigungen für den Fall, dass die Richtwerte nicht 

eingehalten werden können. 

Durch das Vorhaben sind Belastungen, die das im Rahmen des Üblichen durch Baumaß-

nahmen hinzunehmende Maß an Beeinträchtigungen übersteigen, nicht zu erwarten. Man-

gels entgegenstehender Anhaltspunkte geht die Planfeststellungsbehörde davon aus, dass 

Dauer, Intensität und Umfang der Beeinträchtigungen kein unzumutbares Ausmaß errei-

chen. Demnach müssen dem Vorhabenträger nach § 74 Abs. 2 Satz 2 LVwVfG weiterge-

hende Schutzvorkehrungen, die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachtei-

liger Wirkungen auf Rechte anderer erforderlich sind, nicht aufgegeben werden. 

Den Belangen des Immissionsschutzes während der Bauzeit wurde somit insgesamt hin-

reichend Rechnung getragen. 

5.5  
Naturschutz und Landschaftspflege 

Im Hinblick auf die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes kommt die Planfeststel-

lungsbehörde zum Ergebnis, dass die Planung 

 nicht zu Eingriffen führt, die aufgrund von Verbotstatbeständen der Naturschutzge-

setze nicht gestattet werden dürften (5.5.1) und  

 den Anforderungen der Eingriffsregelung der §§ 13 ff BNatSchG entspricht (5.5.2). 

5.5.1  
Beachtung der Verbotstatbestände der Naturschutzgesetze 

Das Vorhaben widerspricht nicht Verbotstatbeständen der Naturschutzgesetze bzw. der 

auf ihrer Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen, da es gegen diese nicht verstößt 

bzw. die Verstöße im Rahmen einer Ausnahme zugelassen werden können. 

Die Planung wurde insbesondere im Hinblick auf folgende Verbotstatbestände überprüft: 

 Verbot der Zerstörung oder Beeinträchtigung besonders geschützter Biotope nach 

§ 30 Abs. 2 BNatSchG (5.5.1.1) 



- 34 - 

 

 Verbot der in § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG genannten Beeinträchtigungen wild le-

bender Tiere und Pflanzen der streng und besonders geschützten Arten (5.5.1.2) 

5.5.1.1  
Verbot der Zerstörung oder Beeinträchtigung besonders geschützter Biotope nach 
§ 30 BNatSchG 

Gemäß § 30 Abs. 2 BNatSchG sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung o-

der erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung von besonders geschützten Biotopen 

führen können. 

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) stellt unter 5. (dort S. 12) fest, dass das 

nach § 30 BNatSchG besonders geschützte Biotop „Gauchach unterhalb Posthaus“ durch 

bauzeitliche Flächeninanspruchnahme beeinträchtigt wird.  

Nach § 30 Abs. 3 BNatSchG können Ausnahmen von diesem Verbot zugelassen werden, 

wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können. Im Fall einer behördlichen Ge-

stattung wie hier durch Planfeststellungsbeschluss ersetzt diese die Ausnahme, wenn sie 

im Einvernehmen mit der zuständigen Naturschutzbehörde erteilt wird (§ 33 Abs. 3 S. 2 

NatSchG). 

Die Kompensation des Eingriffs in die besonders geschützten Biotope wird im LBP unter 

6.2 (dort S. 49) behandelt. Der Eingriff in das besonders geschützte Biotop soll durch die 

Maßnahmen A 1 a - f ausgeglichen werden, und zwar durch 

 die Entwicklung von artenreichem Grünland, standortgerechtem Auwald und von 

lockeren, standortgerechten Waldrandstrukturen durch gelenkte Sukzession, 

 die Entwicklung und Wiederherstellung von trockenwarmen Halboffenlandstrukturen sowie 

 die Entwicklung eines naturnahen Gewässerumfeldes. 

Der Vorhabenträger geht davon aus, dass in der Summe eine volle Kompensation des Ein-

griffs durch die geplanten Ausgleichsmaßnahmen erreicht wird. 

Die Unteren Naturschutzbehörden haben dies in ihren Stellungnahmen bestätigt und des-

halb der Ersetzung der erforderlichen Ausnahme für den Eingriff in das Biotop „Gauchach 

unterhalb Posthaus“ durch die Plangenehmigung in ihren Stellungnahmen vom zuge-

stimmt. (S. 8 der Stellungnahme des Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis und S. 5 der 

Stellungnahme des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald). 

Die Planfeststellungsbehörde ersetzt daher mit dieser Plangenehmigung die zur Zulassung 

des Eingriffs in das betroffene Biotop erforderliche Ausnahme. 
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5.5.1.2  
Verbot der in § 44 Abs. 1 BNatSchG genannten Beeinträchtigungen wild lebender 
Tiere und Pflanzen der streng und besonders geschützten Arten (Artenschutz) 

Dem Vorhaben stehen auch nicht die besonderen Verbotstatbestände des Artenschutzes 

entgegen. 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

 wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören,  

 wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzei-

ten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-

rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

 Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschütz-

ten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

 wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-

men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 

zerstören.  

Zur Beurteilung, ob die Verbotstatbestände des Artenschutzes durch das Vorhaben beach-

tet werden, lagen der Planfeststellungsbehörde die umweltfachlichen Untersuchungen (Un-

terlage 19) mit dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 19.1 ff), dem Arten-

schutzbericht (19.3) und die FFH-Verträglichkeitsprüfung (19.4.0) sowie Stellungnahmen 

der Naturschutzverwaltung und der Naturschutzverbände vor. 

Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen wurden die streng und besonders ge-

schützten Arten erfasst und ihre Betroffenheit dargestellt. Es bestehen keine Anhaltspunkte 

für die Unrichtigkeit bzw. Unvollständigkeit der dort benannten Arten. In den Unterlagen 

sind alle im Trassenbereich vorkommenden geschützten Arten aufgeführt und deren mögli-

che Betroffenheit durch das Vorhaben geprüft. 

Die Planung sieht im Landschaftspflegerischen Begleitplan verschiedene Vermeidungs- 

und CEF-Maßnahmen vor, deren Wirkung bei der Beurteilung der Betroffenheit berücksich-

tigt wurde. Diese sind ausreichend, um den Eintritt von artenschutzrechtlichen Verbotstat-

beständen zu vermeiden. Hierzu wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Ausfüh-

rungen im Artenschutzbericht (Unterlage 19.3) verwiesen. 
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Aus den Stellungnahmen der beteiligten Unteren Naturschutzbehörden der Landratsämter 

Breisgau-Hochschwarzwald und Schwarzwald-Baar-Kreis ergibt sich, dass bei vollständi-

ger und erfolgreicher Umsetzung der geplanten Maßnahmen keine Verbotstatbestände er-

füllt werden und damit das Vorhaben nicht gegen Artenschutzrecht verstößt:  

„Die jeweiligen Prüfungen sowie geplanten Maßnahmen zur Vermeidung (incl. CEF-Maßnahmen) von 

Verbotstatbeständen sind aus fachlicher Sicht plausibel“. (Seite 5 der Stellungnahme des Landratsamts 

Breisgau-Hochschwarzwald) 

„Sofern die im LBP genannten Vermeidungs-/Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen vollständig ein-

gehalten und umgesetzt werden, können die Auswirkungen des Vorhabens in vollem Umfang ausgegli-

chen und artenschutzrechtliche Verbotstatbestände vermieden werden.“ (Seite 4 der Stellungnahme des 

Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald) 

„Aus naturschutzfachlicher Sicht wurden in den Unterlagen alle für das Plangebiet bedeutsamen Natur-

schutzaspekte berücksichtigt. Sofern alle im Landschaftspflegerischen Begleitplan und den Fachgutach-

ten beschriebenen Maßnahmen umgesetzt werden, bestehen von unserer Seite gegen den Bau der 

zweiten Gauchachtalbrücke zwischen Unadingen und Döggingen keine Einwände.“ (Seite 9 der Stel-

lungnahme des Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis) 

Zu den in den Stellungnahmen im Hinblick auf den Artenschutz vorgebrachten Bedenken, 

Anmerkungen und Hinweisen wird auf die Ausführungen zu den Stellungnahmen der Na-

turschutzbehörden unter 5.5.3 verwiesen. 

Die Planfeststellungsbehörde bestätigt nach Prüfung der Unterlagen und unter Berücksich-

tigung der Stellungnahmen der Naturschutzbehörden, dass das Vorhaben nicht gegen die 

Vorschriften des Artenschutzes verstößt. Grundlage für diese Beurteilung sind u.a. die von 

den Naturschutzbehörden vorgeschlagenen Nebenbestimmungen, die unter VI. in diese 

Plangenehmigung aufgenommen wurden. 

5.5.2  
Zulässigkeit der mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe in Natur- und 
Landschaft 

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vom Verursacher vorrangig 

zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- o-

der Ersatzmaßnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu 

kompensieren (§ 13 BNatSchG). Nach Prüfung der genannten Voraussetzungen kommt 

die Planfeststellungsbehörde zu dem Ergebnis, dass die mit dem Vorhaben verbundenen 

Eingriffe zulässig sind: 

Das Vorhaben führt zwar zu Eingriffen in Natur und Landschaft (5.5.2.1), 

 vermeidet aber soweit möglich erhebliche Beeinträchtigungen (5.5.2.2) und 
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 kompensiert nicht vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen durch Maßnahmen 

des Naturschutzes (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (5.5.2.3 u. 5.5.2.4). 

Die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nehmen auch ausreichend Rück-

sicht auf land- und forstwirtschaftliche Nutzungen sowie auf private Grundstücksrechte 

(5.5.2.5). 

Im Einzelnen wird auf die Darstellungen im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Unter-

lage 19.1.ff) verwiesen. Diese Ausführungen sind nach dem Stand der fachlichen Praxis 

erarbeitet und nachvollziehbar. Die Planfeststellungsbehörde verweist zur Vermeidung von 

Wiederholungen hierauf und macht sie sich zu eigen. 

5.5.2.1  
Vorliegen von Eingriffen in Natur und Landschaft 

Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 

Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung ste-

henden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-

halts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können (§ 14 Abs. 1 BNatSchG). 

Der Bau der zweiten Gauchachtalbrücke stellt aufgrund der Beeinträchtigung maßgeblicher 

Schutzgüter einen Eingriff nach § 14 Abs. 1 BNatSchG dar. Das Vorhaben führt bau- und 

anlagebedingt zu Eingriffen in Natur und Landschaft. 

Der Landschaftspflegerische Begleitplan hat die bau- und anlagebedingten Auswirkungen 

des Baus der zweiten Brücke auf Naturhaushalt und Landschaftsbild sowie ihre Erheblich-

keit ausführlich dargestellt. Gleichzeitig wurde zur Ermittlung des Umfangs der Kompensa-

tionsmaßnahmen die Intensität der einzelnen Eingriffswirkungen beurteilt (Ziff. 5 des LBP). 

Diese Ausführungen sind nach dem Stand der fachlichen Praxis erarbeitet und zutreffend. 

Die Planfeststellungsbehörde verweist zur Vermeidung von Wiederholungen hierauf und 

macht sie sich zu eigen. 

5.5.2.2  
Unterlassung vermeidbarer Eingriffe 

Nach § 15 Abs. 1 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, vermeidbare 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. 

Das Verbot vermeidbarer Beeinträchtigungen ist darauf gerichtet, die Auswirkungen auf 

den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild durch das Vorhaben selbst möglichst gering 

zu halten, indem diese vermieden bzw. minimiert werden. Beeinträchtigungen sind ver-

meidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen 

Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, 

gegeben sind, § 15 Abs. 1 S. 2 BNatSchG. Vermeidungsmaßnahmen im Sinne des Bun-

desnaturschutzgesetzes sind nur Maßnahmen, die keine erhebliche Umgestaltung des 
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konkreten Vorhabens zur Folge hätten und deshalb bei objektiver Betrachtung noch als 

vom Antrag des Vorhabenträgers umfasst angesehen werden können (BVerwG, Urteil vom 

19.03.2003 - 9 A 33/02).  

Maßnahmen, die zu einem zumindest partiell anderen Vorhaben führen (z.B. eine andere 

räumliche Ausführungsvariante), sind keine Vermeidungsmaßnahmen, sondern sind im 

Rahmen der allgemeinen fachplanerischen Abwägung zu prüfen (u.a. BVerwG aaO). 

Die Planung entspricht diesem naturschutzrechtlichen Gebot. Der Vorhabenträger hat Ver-

meidungs- und Minimierungsmaßnahmen soweit als möglich und zumutbar ausgeschöpft. 

Die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sind im Landschaftspflegerischen Be-

gleitplan unter 6.1 dargestellt. Im Wesentlichen sind zur Verminderung bzw. Vermeidung 

von Beeinträchtigungen folgende Schutzmaßnahmen vorgesehen: 

 V1: Beachtung der fachtechnischen Standards zum Bodenschutz gemäß DIN 

18915 2018-06 sowie DIN 19639 (Entwurf 2018) und DIN 19731. Beim Umgang 

mit bodengefährdenden Stoffen sind geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, 

um einen Eintrag in den Boden zu vermeiden, z.B. Betanken von Maschinen über 

Auffangwannen. 

 V2: Beachtung der Fischschonzeiten: Kein Eingriff in den Gewässerbereich der 

Gauchach zwischen 01.10. und 31.05. Unmittelbar vor den Eingriffen in die Ge-

wässer ist im betroffenen Abschnitt eine Fischbergung durch fachkundige Per-

son(en) durchzuführen. 

 V3: Verwendung von gebietsheimischem Gestein für Gründung und das Sohlsub-

strat von Durchlassverlängerungen und Verlegung der Fließgewässer. 

 V4: Befeuchtung potentieller Staubemissionsquellen bei anhaltend trockener Witte-

rung. 

 V5: Zum Schutz von Bäumen, Sträuchern und Tieren ist die RAS-LP 4 (Richtlinie 

für die Anlage von Straßen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäu-

men, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen) zu berücksichtigen. 

 V6: Erhaltung eines ausreichenden Durchflugprofils bei den Durchlässen von 

Gauchach und Mauchach zur Aufrechterhaltung der Fledermausflugroute. 

 V7: Durchgängige Befliegbarkeit der ermittelten Flugrouten von Fledermäusen un-

ter dem westlichen Widerlager und auf Höhe der Buswendeplatte aufrechterhalten: 

Keine Querbarrieren während der sommerlichen Aktivitätszeit (April bis Novem-

ber). 
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 V8: Vor Fällung von Höhlenbäumen ist eine Besatzkontrolle durchzuführen, unbe-

setzte Höhlen sind zu verschließen. Höhlenbäume mit Potential für Fledermausnut-

zung sind außerhalb der sommerlichen Aktivitätszeit zu fällen, also zwischen 1.11. 

und 31.3. eines jeden Jahres. 

 V9: Umsiedeln und Vergrämen von Reptilien (Zauneidechse, Schlingnatter) und 

Haselmäusen aus dem Baufeld vor der Baufeldfreimachung. 

 V10: Baufeldfreimachung vor Beginn der Vogelbrutzeit (bis Ende Februar). Die 

Entfernung von Gehölzen und Vegetationsstrukturen im Zuge der Baufeldfreima-

chung wird außerhalb der Brutzeit ab Anfang Oktober bis Ende Februar durchge-

führt, da hier keine Schädigung von bebrüteten Nestern und Jungvögeln zu erwar-

ten ist. 

 V11: Bergung von Amphibien unmittelbar vor Trockenlegung der Flachgewässer 

(überwinternde Frösche im Wasser, Molche, Larven und Laich ab der Laichzeit im 

März; beste Jahreszeit ist nach der Metamorphose der Grasfrösche und Molche im 

Sommer bzw. Spätsommer). 

Anhaltspunkte für weitere mögliche und verhältnismäßige, aber nicht vorgesehene Vermei-

dungsmaßnahmen sind nicht gegeben. Die Verwirklichung des Vorhabens kann nicht mit 

geringeren Beeinträchtigungen erreicht werden. Eine weitergehende Reduzierung der Be-

einträchtigung ist zur Verwirklichung des verfolgten Zweckes nicht möglich. Das Vermei-

dungskonzept entspricht daher den Anforderungen des § 15 Abs. 1 BNatSchG.  

5.5.2.3  
Kompensation nicht vermeidbarer Eingriffe durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men 

Gemäß § 15 Abs. 2 BNatSchG ist der Verursacher verpflichtet, unvermeidbare Beeinträch-

tigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen 

(Ausgleichsmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die be-

einträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind 

und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist (§ 15 

Abs. 2 Satz 2 BNatSchG). 

Als Alternative zu Ausgleichsmaßnahmen ist nach § 15 Abs. 2 BNatSchG die Durchfüh-

rung von Ersatzmaßnahmen möglich. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald 

die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in 

gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neuge-

staltet ist (§ 15 Abs. 2 S. 3). 

Zur Kompensation der unvermeidbaren Beeinträchtigungen sieht der Landschaftspflegeri-

sche Begleitplanes (LBP) folgende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen vor:  
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 A1 a-f Rekultivierung der Baustraße und Baustelleneinrichtungsflächen 

 E1 - Artenschutzrechtliche CEF-Maßnahme für Feldlerchen (Feldlerchenfenster) 

 E2 - Offenlandbiotopkomplex mit FFH-Mähwiese, Magerrasen, Lichtwaldstruktu-

ren, strauchreichem Waldrand, Habitatstrukturelementen für Reptilien und Insekten 

sowie Halboffenlandlebensräume als dreiteilige multifunktionale Ausgleichsmaß-

nahme mit CEF-Funktion 

 E3 - Vogelnist- und Fledermauskästen (CEF- und FFH Schadensbegrenzungs-

maßnahme) an Bäumen und Gebäuden im Umfeld des Gauchachtals angebracht. 

 E4 -  Entwicklung von lichten Waldlebensräumen mit fruchttragenden Sträuchern 

und ca. 30% krautiger Vegetationsfläche als Maßnahme für Haselmaus und Fitis 

(CEF-Maßnahme) 

 Anlage von drei Flachgewässern als Ersatzlaichgewässer für Amphibien (CEF-

Maßnahme) innerhalb des gesetzlich geschützten Biotops „Röhricht bei der Was-

sertretstelle westlich Döggingen“ 

 Forstrechtlicher Ausgleich für die notwendige Waldumwandlung durch drei Neuauf-

forstungsmaßnahmen im Offenland 

 Ausgleich für das Schutzgut Boden schutzgutübergreifend durch eine bereits um-

gesetzte Maßnahme aus dem Ökokontokataster des LRA Schwarzwald-Baar-

Kreis. 

 Austausch einer alten nicht mehr funktionsfähigen Leiteinrichtung an der L 181 bei 

Wolterdingen mit Schlitzdurchlässen durch eine neue Anlage nach aktuellem 

Stand der Technik. 

Im Einzelnen wird hierzu auf die Darstellungen im Landschaftspflegerischen Begleitplan 

verwiesen (Unterlage 19.1). 

Unter Berücksichtigung der aufgeführten Maßnahmen kommt der Landschaftspflegerische 

Begleitplan zu dem Ergebnis, dass durch diese Maßnahmen insgesamt eine Vollkompen-

sation der Eingriffe erreicht wird (Seite 3 der Flächenbilanzierung). 

5.5.2.4  
Erforderlichkeit und Angemessenheit der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im 
Hinblick auf die Inanspruchnahme von in privatem Eigentum stehenden und / oder 
landwirtschaftlich genutzten Grundstücken 

Die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind in ihrer Lage und ihrem Um-

fang auch erforderlich und angemessen im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und des 

Enteignungsrechts: 
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Bei der Erarbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplanes wurde darauf geachtet, 

dass für Kompensationsmaßnahmen vorrangig im öffentlichen Eigentum stehende Grund-

stücke sowie in möglichst geringem Umfang landwirtschaftlich genutzte Flächen in An-

spruch genommen werden. 

Bei der Inanspruchnahme von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen wurde gemäß § 15 Abs. 3 BNatSchG auf agrarstrukturelle 

Belange Rücksicht genommen. Insbesondere wurden für die landwirtschaftliche Nutzung 

besonders geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch genommen. Es 

wurde vom Vorhabenträger vorrangig geprüft, ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch 

Maßnahmen zur Entsiegelung, durch Maßnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräu-

men oder durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemaßnahmen, die der dauerhaften Aufwer-

tung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um 

möglichst zu vermeiden, dass Flächen aus der Nutzung genommen werden (§ 15 Abs. 3 

S. 2 BNatSchG).  

Somit ist festzustellen, dass der Vorhabenträger bei der Festlegung von Kompensations-

maßnahmen auf landwirtschaftliche Flächen Rücksicht genommen, vorrangig auf Straßen-

seitenflächen und öffentliche Flächen zurückgegriffen und in privatem Eigentum stehende 

Flächen nur in geringem Umfang in Anspruch genommen hat.  

Die jetzt noch auf landwirtschaftlichen Flächen verbliebenen Maßnahmen sind an den je-

weiligen Stellen und in diesem Umfang erforderlich, um eine adäquate Kompensation der 

durch das Vorhaben verursachten Eingriffe zu erreichen. Sie sind wesentliche Bestandteile 

des Kompensationskonzeptes und für den Eingriffsausgleich aus naturschutzfachlicher 

Sicht unverzichtbar. 

Die Inanspruchnahme der privaten und insbesondere auch der landwirtschaftlichen Flä-

chen ist somit erforderlich. Den Anforderungen des § 15 Abs. 3 BNatSchG sowie des Ent-

eignungsrechts wird daher durch die vorliegende Planung entsprochen. 

5.5.2.5  
Ergebnis zur Zulässigkeit der Eingriffe in Natur und Landschaft 

Unter Berücksichtigung der o.g. Maßnahmen kommt der Landschaftspflegerische Begleit-

plan zu dem Ergebnis, dass insgesamt eine Vollkompensation der Eingriffe erreicht wird 

(Seite 3 der Flächenbilanzierung des LBP). 

Die Planfeststellungsbehörde hat dies nachvollzogen und kommt zusammenfassend zu 

dem Ergebnis, dass der Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG durch die vorgesehenen Mi-

nimierungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in ausreichendem und angemessenem 

Umfang entsprochen wurde. 
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Diese Einschätzung wird bestätigt durch die Stellungnahmen der Unteren Naturschutzbe-

hörden vom 15.11.2021 (Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald) und 15.10.2021 (Land-

ratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis). 

Durch die im Planfeststellungsbeschluss festgehaltenen Zusagen und Auflagen (vgl. VI.) 

konnten noch einmal Verbesserungen gegenüber der ursprünglichen Planung erreicht wer-

den. Das abschließende Ergebnis des Landschaftspflegerischen Begleitplanes, wonach 

die Bilanz zwischen Eingriffen und Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen ist, wird des-

halb von der Planfeststellungsbehörde bestätigt. Die beeinträchtigten Funktionen des Na-

turhaushalts in dem betroffenen Naturraum werden in gleichartiger bzw. gleichwertiger 

Weise wiederhergestellt und das Landschaftsbild gleichermaßen landschaftsgerecht wie-

derhergestellt bzw. neugestaltet. 

5.5.3  
Vorbringen der Naturschutzbehörden 

Referat 55 (Naturschutz, Recht) und Referat 56 (Naturschutz und Landschaftspflege) 

Die höhere Naturschutzbehörde hat mit Schreiben vom 13.10.2021 mitgeteilt, dass sie die 

Stellungnahme der zuständigen unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Schwarz-

wald-Baar-Kreis erhalten hat und sich die Ref. 56 und 55 als höhere Naturschutzbehörde 

fachlich und rechtlich diesen Ausführungen anschließen. Da Zuständigkeiten der höheren 

Naturschutzbehörde nicht betroffen seien und daher von dort keine rechtlichen Entschei-

dungen zu treffen seien, bedürfe es keiner weiteren Stellungnahme von Seite der höheren 

Naturschutzbehörde. 

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Untere Naturschutzbehörde  

Die Untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald hat mit 

Schreiben vom 15.11.2021 zu dem Vorhaben Stellung genommen.2 

 Das Vorhaben befinde sich im Naturpark „Südschwarzwald“ (Verordnung vom 12. Okto-

ber 2014). Nach § 4 Abs. 5 der Naturparkverordnung werde bei Handlungen des Bun-

des und des Landes, die nach anderen Vorschriften keiner Gestattung bedürfen, die Er-

laubnis durch das Einvernehmen der jeweiligen unteren Naturschutzbehörde ersetzt. 

Das gleiche gelte für Handlungen, die unter Leitung oder Betreuung staatlicher Behör-

den durchgeführt werden. Das Einvernehmen nach § 4 Abs. 5 der Naturparkverordnung 

werde erteilt. 

Die beschriebenen Maßnahmen seien mit erheblichen Eingriffen im Sinne von § 14 Abs. 

1 BNatSchG verbunden. Der Verursacher eines Eingriffs sei verpflichtet, vermeidbare 

                                            
2 Der Inhalt der Stellungnahme ist nachfolgend in Kursivschrift dargestellt, die Erwiderung des Vorhabenträgers, die 
Ergebnisse des Verfahrens und erforderlichenfalls die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde in Normalschrift. 
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Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen und unvermeidbare Be-

einträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege aus-

zugleichen oder zu ersetzen (§ 15 Abs. 1 und 2 BNatSchG).   

Den Unterlagen sei ein Landschaftspflegerischer Begleitplan beigefügt worden. Der 

überwiegende Teil des geplanten und bilanzierten Ausgleichs seien trassenferne, teil-

weise multifunktionale (für mehrere Arten und Artengruppen) artenschutzrechtliche CEF-

Maßnahmen, die teilweise auch biotopaufwertende Funktionen haben. Sie würden des-

halb als naturschutzrechtlicher Ausgleich in die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz aufgenom-

men (E1, E2.1, E2.2, E2.3, E4, E5).  

Aus naturschutzfachlicher Sicht werde bei der Aufnahme der temporären Artenschutz-

maßnahmen E1 und E4 in die Bilanzierung des Ausgleichs zu bedenken gegeben, dass 

diese nur temporär angelegt und die Flächen nicht dauerhaft gesichert werden.  

Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass in der Bilanzierung des Ausgleichs ein 

Überschuss erzielt werde, der auch ohne Berücksichtigung der beiden temporär gesi-

cherten Maßnahmen deutlich über das erforderliche Eingriffsmaß hinausgehe. Die Maß-

nahmen E1 und E4 dienten in erster Linie für den Artenschutz und würden nur temporär 

benötigt.  Die Nisthilfen für Haselmäuse (Maßnahme E4) verblieben auch nach Ablauf 

der Sicherung vor Ort. 

Aus diesen Gründen ist auch nach Einschätzung der Planfeststellungsbehörde eine 

dauerhafte Sicherung der Maßnahmen nicht erforderlich. 

 Den vorliegenden Unterlagen sei zu entnehmen, dass die bereits planfestgestellte Maß-

nahme M6 (Gewässeroffenlegung von Gauchach und Mauchach im Bereich des beste-

henden Dammes der B 31 alt und dessen vollständiger Rückbau) nicht mehr vorgese-

hen ist. Begründet werde dies damit, dass sich auf dem Damm hochwertige Lebens-

räume für seltene Arten entwickelt haben und bei vollständigem Abtrag große Über-

schussmassen deponiert werden müssten. Im LBP werde diesbezüglich auf die Bespre-

chungstermine vom 21. und 29. September 2020 verwiesen, in denen der Verzicht auf 

die Gewässeroffenlegung und den vollständigen Dammrückbau thematisiert und von 

den zuständigen Naturschutzbehörden mitgetragen worden sei. 

Aus den Protokollen beider Termine werde jedoch ersichtlich, dass beim ersten Termin, 

in dessen Verlauf die Dammlösungen thematisiert wurden, die Vertreter der Unteren Na-

turschutzbehörden der Landkreise Schwarzwald-Baar und Breisgau-Hochschwarzwald 

nicht anwesend waren. Daher sei unklar, ob die Änderungen in der beschriebenen 

Weise abgestimmt und befürwortet wurden. Es werde daher um ausführliche Begrün-

dung gebeten, warum die aus gewässerökologischer Sicht sinnvolle Offenlegung der 

beiden Gewässer nicht mehr umgesetzt wird.  
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Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass der Rückbau des ehemaligen Stra-

ßendammes insbesondere aus Sicht des Artenschutzes nicht mehr sinnvoll sei, da sich 

dort hochwertige Lebensräume entwickelt hätten. 

Auch von den Wasserbehörden der beiden beteiligten Landkreise wurde um Prüfung ge-

beten, ob die Verdolung der Gewässer Gauchach und Mauchach nicht zumindest teil-

weise zurückgebaut werden könne. Da somit in den vor Einleitung des Verfahrens vom 

Vorhabenträger durchgeführten Terminen die Frage der Offenlegung offenbar nicht ab-

schließend geklärt werden konnte, hat die Planfeststellungsbehörde diesen Punkt aus 

dem Verfahren ausgeklammert. Er bleibt einer separaten Entscheidung im Anschluss an 

diese Plangenehmigung vorbehalten (siehe VII.). 

Zu den einzelnen in den Maßnahmenblättern beschriebenen Maßnahmen bzw. -komple-

xen bestehen von der Unteren Naturschutzbehörde aus naturschutzfachlicher Sicht noch 

folgende Anmerkungen: 

Maßnahmenkomplex A1:  

 Bei der Verwendung von Wiesensaatmischungen für die Herstellung der Magerrasen sei 

zwingend auf deren gebietseigene Herkunft zu achten. Es dürfe nur gebietseigenes zer-

tifiziertes Saatgut verwendet werden oder alternativ Mahd-/Druschgut aus gebietseige-

ner Herkunft. 

Der Vorhabenträger hat dies zugesagt. Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil der 

Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

 Im Maßnahmenblatt werde darauf hingewiesen, dass die Umsetzung der Rekultivie-

rungsmaßnahmen in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) er-

folgen und die Gewährleistung einer ökologisch sachgerechten Bauabwicklung mittels 

einer ökologischen Baubegleitung sichergestellt werden soll. Aus Sicht der UNB Breis-

gau-Hochschwarzwald solle eine Abstimmung mit der UNB grundsätzlich nur vorgese-

hen werden, wenn von den planerischen Vorgaben abgewichen werden soll oder nicht 

vorhergesehene, z.B. artenschutzrechtliche Probleme auftauchen, die bewältigt werden 

müssten. Ansonsten habe die ökologische Baubegleitung für eine fachgerechte Umset-

zung der Vermeidungs-/Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu sorgen und diese 

zu dokumentieren.  

Der Vorhabenträger hat dies zugesagt und mitgeteilt., dass die Umweltbaubegleitung 

vertraglich ins Projekt eingebunden wird. Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil 

der Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

 Mit der Umsetzung von Rekultivierungsmaßnahmen bestehe in hohem Maße die Gefahr 

des Eintrags von Neophyten. Bereits bei der Beschaffung von Bodenmaterial für Rekulti-
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vierungsmaßnahmen sei deshalb darauf zu achten, dass keine „Verseuchung“ mit Neo-

phyten vorliegt. Sollten dennoch Neophyten auflaufen, seien diese in den folgenden 

Jahren nachhaltig zu bekämpfen.  

Der Vorhabenträger hat dies und die Sicherstellung über den Landschaftspflegerischen 

Ausführungsplan zugesagt. Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil der Plange-

nehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

Maßnahmenkomplex E 2.2:  

 Im Rahmen dieses Maßnahmenkomplexes solle die durch das Bauvorhaben betroffene 

FFH-Bergmähwiese wieder entwickelt werden. Laut Maßnahmenblatt sei das Potential 

der betreffenden Ausgleichsfläche zur Entwicklung einer FFH-Bergmähwiese ausrei-

chend und auf eine Nachsaat könne verzichtet werden. Die Biotopentwicklung solle über 

die regelmäßige Biotoppflege gesteuert werden – entweder Mahd oder durch Bewei-

dung. Aus naturschutzfachlicher Sicht der UNB solle hier eindeutig die „Mähvariante“ 

vorgezogen werden, da die Beweidung an mehrere Auflagen geknüpft sei, die in der 

Praxis schwer umzusetzen und zu kontrollieren seien. Denkbar sei aber eine späte 

Nachbeweidung im Jahr. Eine Nachsaat solle in Betracht gezogen werden, wenn sich 

entgegen der Prognose der Erfolg der Maßnahmen nicht einstelle. Hierzu sei ein Moni-

toring erforderlich.  

Der Vorhabenträger hat zugesagt, ein Monitoring zur Entwicklung der FFH-Mähwiese 

durchzuführen und die Art der Bewirtschaftung mit der UNB abzustimmen. Diese Zu-

sage wurde in den verfügenden Teil der Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

 Hinsichtlich der Pflege der Saumstreifen werde empfohlen, die gelegentliche Mahd (ge-

plant im Abstand von 3 Jahren) abschnittweise und zeitlich gestaffelt durchzuführen, da-

mit immer auch ungemähte Vegetation überwintert. Da Steinriegel sehr häufig und 

schnell von der Brombeere vollständig überwachsen würden, solle auf einen regelmäßi-

gen Rückschnitt geachtet werden.  

Der Vorhabenträger hat zugesagt, die Pflege im LAP und in der Entwicklungspflege si-

cherzustellen und die Pflege der Saumstreifen im Vertrag mit dem betreffenden Landwirt 

festzulegen. Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil der Plangenehmigung aufge-

nommen (siehe VI.). 

Maßnahmenkomplex E 3:  

 Laut Maßnahmenblatt sei von den insgesamt vorgesehenen 138 Nisthilfen (85 Vögel, 53 

Fledermäuse) bereits 123 Nisthilfen in den im Plan dargestellten Waldbereichen instal-

liert. Als Pflegezeitraum der Nistkästen (jährliche Reinigung) seien fünf Jahre ab Baube-

ginn vorgesehen. Der Unterhaltungszeitraum sei damit sehr kurz bemessen und es sei 

fraglich, ob nach diesem Zeitraum alle für die betroffenen Vogelarten beeinträchtigten 
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Fortpflanzungsstätten wieder voll funktionsfähig sind, so dass die Pflege der Nistkästen 

so bald aufgegeben werden könne. Aus naturschutzfachlicher Sicht sei daher ein länge-

rer Unterhaltungszeitraum bzw. eine Pflege der Nistkästen wünschenswert, um ihre 

Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhestätten für die Zielarten möglichst lange zu erhal-

ten (zumal Nistkästen sowieso eine begrenzte Haltbarkeitsdauer hätten).  

Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass die Maßnahmen über einen Zeitraum von 

mind. 9 Jahren gesichert sind (5 Jahre nach Ende der Baumaßnahme inklusive Wieder-

herstellung des Baufelds). In die Entscheidung wurde als Auflage aufgenommen, dass 

fünf Jahre nach Fertigstellung in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde zu prüfen ist, 

ob die Fortpflanzungsstätten wieder funktionsfähig sind oder ob die Maßnahme fortge-

setzt werden muss (siehe VI.). 

Maßnahmenkomplex E 4:  

 Die Entwicklung und Schaffung von Haselmaus- bzw. Fitis- Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten sei als temporäre Maßnahme angelegt, die bis zur Wiederherstellung des Baufel-

des (plus Entwicklungszeit) wirksam sein muss. Aber auch über diesen Zeitraum hinaus 

könne es aus ökologischer Sicht sinnvoll sein, die hier geschaffenen Strukturen und 

Funktionen zu erhalten oder noch weiter aufzuwerten, was wiederum die Möglichkeit er-

öffnen würde, die Fläche zu einem späteren Zeitpunkt für den naturschutzrechtlichen o-

der forstrechtlichen Ausgleich eines Eingriffsvorhabens zu verwenden (potentielle zu-

künftige Ökokontofläche).  

Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass die Weiterführung der Maßnahme über 

das Vorhaben hinaus, mit der Möglichkeit potentielle Ökokontoflächen für spätere natur-

schutzrechtliche oder forstrechtliche Ausgleiche heranzuziehen, von Seiten des Vorha-

benträgers geprüft und dann zeitnah mit der Gemeinde bzw. dem Landkreis abgestimmt 

wird. Dies wurde von der Planfeststellungsbehörde als Auflage in diese Plangenehmi-

gung aufgenommen. 

 Bereits heute werde darauf hingewiesen, dass bei den CEF-Maßnahmen sicherzustellen 

sei, dass sie als Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang für die 

jeweiligen betroffenen Arten und Artengruppen zum Baubeginn zur Verfügung stehen. 

Dies bedeute, dass sie so frühzeitig herzustellen seien, dass sie ihre Funktionen als Er-

satzlebensräume möglichst bereits erfüllen und die jeweiligen Zielarten in diese neuen 

Habitate ausweichen bzw. einwandern könnten. Der LBP und die Maßnahmenblätter 

machten hierzu keine konkreten Vorgaben. Aus naturschutzfachlicher Sicht sei im Rah-

men des laufenden Planfeststellungsverfahrens daher ein Vorgehen zu ermöglichen, 

das eine vorzeitige und möglichst frühe Umsetzung der CEF-Maßnahmen sicherstelle.  

Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass die CEF-Maßnahmen bereits umgesetzt 

wurden oder sich derzeit in der Ausführungsplanung befinden. Er hat zugesagt, dass die 
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Funktionsfähigkeit der Maßnahmen bis Ende des 3. Quartals (dem vorgesehenen Bau-

beginn) sichergestellt ist. Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil des Planfeststel-

lungsbeschlusses aufgenommen (siehe VI.). 

Abschließend stellt die Untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt Breisgau-Hoch-

schwarzwald fest, dass - sofern die im LBP genannten Vermeidungs-/Minimierungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen vollständig eingehalten und umgesetzt würden - die Auswirkungen 

des Vorhabens in vollem Umfang ausgeglichen und artenschutzrechtliche Verbotstatbe-

stände vermieden werden können. Laut Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung liege das Vorha-

ben hinsichtlich der Ökopunkte deutlich im Überschuss, so dass der vollständige Ausgleich 

auch rechnerisch nachgewiesen sei. Dieser Beurteilung schließt sich die Planfeststellungs-

behörde an. 

Im Hinblick auf den Artenschutz wird zunächst aufgezählt, welche Arten und Artengruppen 

vom Vorhabenträger im Rahmen der artenschutzrechtlichen Anforderungen des Arten-

schutzrechts und der Eingriffsregelung untersucht wurden. Nur für einen Teil dieser Arten 

und Artengruppen seien auch Erhebungen im Gelände durchgeführt worden. Die faunisti-

schen Untersuchungen seien 2017 durchgeführt worden und seien zentrale Grundlage des 

Artenschutzbeitrags und der Natura 2000-Prüfung. Aus den einzelnen Artenschutzprüfun-

gen werde ersichtlich, dass durch das Vorhaben eine hohe Betroffenheit vieler geschützter 

und gefährdeter Arten vorliege und zur Vermeidung von Verbotstatbeständen im Sinne des 

§ 44 BNatSchG umfangreiche Vermeidungs-/Minimierungs- sowie CEF-Maßnahmen (ei-

nige davon als „Komplexmaßnahmen“ für mehrere Arten) erforderlich seien. Letzteres 

werde in den beigefügten Formblättern zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 

der vom Vorhaben betroffenen Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie und von europäi-

schen Vogelarten geprüft und dokumentiert. Die jeweiligen Prüfungen sowie geplanten 

Maßnahmen zur Vermeidung (incl. CEF-Maßnahmen) von Verbotstatbeständen seien aus 

fachlicher Sicht plausibel. 

Zu den geplanten Artenschutzmaßnahmen werden folgende Anmerkungen vorgebracht:  

 Laut Maßnahmenblatt V9 sei vorgesehen, die im Eingriffsbereich vorkommenden Repti-

lien (Zauneidechsen, Schlingnatter) durch strukturelle, habitatverändernde Maßnahmen 

in benachbarte vorhandene bzw. neu geschaffene Habitate zu vergrämen. Zusätzlich 

würden weitere Maßnahmen wie das Auslegen von Folien oder das Aufstellen von Rep-

tilienzäunen empfohlen. Um eine höhere Wirksamkeit der Maßnahme zu erzielen, soll-

ten die empfohlenen Maßnahmen aus naturschutzfachlicher Sicht verbindlich vorgese-

hen und umgesetzt werden. Laut Kartierung seien hier vergleichsweise kleine Populatio-

nen betroffen, die durch das Vorhaben einem höheren Auslöschungsrisiko ausgesetzt 

seien, so dass die Vergrämung sehr wirksam sein müsse und als ultima ratio sogar das 

Umsiedeln einzelner Tiere in Erwägung gezogen werden solle (was im Artenschutzgut-

achten auch vorgeschlagen werde).  
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Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass ein Vergrämungskonzept erstellt wurde 

(Text und Plan). Er hat zugesagt, die Vergrämung unter fachlicher Begleitung (ÖBB) 

umzusetzen und ggf. einzelne Tiere umzusiedeln. Diese Zusage wurde in den verfügen-

den Teil der Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

 Vom Vorhaben seien u.a. die nachfolgenden nach § 30 BNatSchG besonders geschütz-

ten Biotope betroffen: 

 „Gauchach unterhalb Posthaus“ (Nr. 8116-326-6084) 

 „Röhricht bei der Wassertretstelle westlich Döggingen“ (Nr. 8116-326-6085)  

Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erheblichen Beeinträchti-

gung der besonders geschützten Biotope führen könnten, seien verboten (§ 30 Abs. 2 

BNatSchG).  

Das besonders geschützte Biotop „Gauchach unterhalb Posthaus“ (Nr. 8116-326-6084) 

sei von bauzeitlicher Flächeninanspruchnahme betroffen und werde gemäß der vorlie-

genden Planung an gleicher Stelle art- und flächengleich wiederhergestellt. Sofern die 

Maßnahmen wie beschrieben durchgeführt werden, werde davon ausgegangen, dass 

das nach § 30 BNatSchG besonders geschützte Biotop nicht erheblich beeinträchtigt 

wird. 

Von den Verboten des § 30 Abs. 2 BNatSchG könne auf Antrag eine Ausnahme zuge-

lassen werden, wenn die Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können (§ 30 Abs. 3 

NatSchG). Für das besonders geschützte Biotop „Röhricht bei der Wassertretstelle 

westlich Döggingen“ (Nr. 8116-326-6085) sollen als Ausgleichsmaßnahme für wegfal-

lende Tümpel drei Flachgewässer angelegt werden. Die Gewässer könnten hier als Bio-

topaufwertung angesehen werden, so dass die geplanten Eingriffe in das besonders ge-

schützte Biotop gleichartig ausgeglichen werden können. 

Hierzu teilt der Vorhabenträger mit, dass das Röhricht nicht direkt vom Vorhaben betrof-

fen ist, sondern im Rahmen der Ausgleichsmaßnahme E5 aufgewertet wird. Im Übrigen 

wird auf die Ausführungen unter 5.5.1.1 verwiesen. 

Im Hinblick auf Natura 2000 wird von der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt 

Breisgau-Hochschwarzwald mitgeteilt, dass von dem Vorhaben das FFH-Gebiet „Wutach-

schlucht“ sowie die Vogelschutzgebiete „Wutach und Baaralb“ und „Baar“ direkt oder indi-

rekt betroffen sind. Projekte seien vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträg-

lichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes zu überprüfen, wenn sie ein-

zeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, das Ge-

biet erheblich zu beeinträchtigen (§ 34 Abs. 1 BNatSchG). Das Ergebnis der vom Vorha-

benträger vorgelegten Natura 2000-Prüfung sei aus naturschutzfachlicher Sicht plausibel. 
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Es werde daher davon ausgegangen, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen der Na-

tura 2000-Gebiete zu erwarten sind. 

Im Hinblick auf die Umweltverträglichkeitsprüfung wird mitgeteilt, dass die vom Vorhaben-

träger vorgelegte Prüfung zur Ermittlung der UVP-Pflicht aus naturschutzfachlicher Sicht 

plausibel sei. Voraussichtlich seien keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten, 

daher sei aus Sicht des Naturschutzes keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich. 

Abschließend werden Nebenbestimmungen aufgeführt und gebeten, diese in die Entschei-

dung aufzunehmen. Die Berücksichtigung dieser Nebenbestimmungen wurde vom Vorha-

benträger zugesagt. Diese Zusagen wurden in den verfügenden Teil der Plangenehmigung 

aufgenommen (siehe VI.). 

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Untere Naturschutzbehörde  

Die Untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis hat mit Schrei-

ben vom 15.10.2021 zu dem Vorhaben Stellung genommen. 

Für den Bau der 2. Gauchachtalbrücke müsse entlang der Brückentrasse eine Baustraße 

mit umfangreichen Aufschüttungen und Abgrabungen hergestellt sowie zusätzliche 

Baustelleneinrichtungs- und Lagerflächen eingerichtet werden, die in der Planfeststellung 

von 1989 noch nicht berücksichtigt waren. Insgesamt werde dazu ein Baufeld von ca. 4 ha 

Fläche benötigt, was zu einem erheblichen Eingriff in den Naturhaushalt führe. 

Das Vorhaben tangiere innerhalb des Schwarzwald-Baar-Kreises folgende Natura 2000 

Gebiete: 

 FFH-Gebiet „Wutachschlucht" (Schutzgebiets-Nr. 8115341) 

 Vogelschutzgebiet „Wutach und Baaralb" (Schutzgebiets-Nr. 8116441) 

 Vogelschutzgebiet „Baar" (Schutzgebiets-Nr. 8017441) 

sowie die gesetzlich geschützten Biotope: 

 „Gauchach unterhalb Posthaus" (Biotopnummer: 181163266084), 

 „Nasswiese an der Gauchach", W Döggingen (Biotop-Nr. 181163265069) 

 „Röhricht bei der Wassertretstelle westlich Döggingen" (Biotop-Nr. 181163266085) 

 „Magerrasen Sandgrub" (Biotop-Nr. 181163150205) 

 „Magerrasen NW Döggingen" (Biotop-Nr. 181163265095)  

Das Vorhaben liege im Naturpark Südschwarzwald. Die Schutzziele des Naturparks wür-

den jedoch nicht gefährdet, da eine für die Ziele des Naturparks relevante negative Verän-

derung des Landschaftsbildes durch die erste Brücke bereits gegeben sei. Diese Vorbelas-

tung werde durch die zweite Brücke nicht erheblich vergrößert. 
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Im Rahmen der Natura 2000-Vorprüfung sei die Verträglichkeit des Vorhabens mit den 

Schutz- und Erhaltungszielen der betroffenen Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiet „Wutach-

schlucht", Vogelschutzgebiet „Wutach und Baaralb" und Vogelschutzgebiet „Baar") geprüft 

worden. Die Gutachter seien zum Ergebnis gekommen, dass das Vorhaben zu keinen er-

heblichen Beeinträchtigungen von Schutzgebieten und Arten führen wird und somit die 

Schutz- und Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete nicht erheblich beeinträchtigt wer-

den. 

Dieser Einschätzung schließe sich die Untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt 

Schwarzwald-Baar-Kreis an. Die im landschaftspflegerischen Begleitplan dargestellten 

Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind nach ihrer Auffassung na-

turschutzfachlich sehr gut geeignet, um den Lebensraum für die im Gebiet vorkommenden 

Tier- und Pflanzenarten zu erhalten und zu entwickeln. 

Anschließend werden in der Stellungnahme die im Kapitel 6 des LBP beschriebenen Maß-

nahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation aufgeführt (auf eine Wiedergabe 

wird hier verzichtet). 

Weiter wird folgendes ausgeführt:3 

 Zur Umsetzung der Baumaßnahme müsse in das gesetzlich geschützte Biotop (Bio-

topnummer: 181163266084) mit der Bezeichnung „Gauchach unterhalb Posthaus" ein-

gegriffen werden. Diesbezüglich werde eine Biotopausnahme erteilt. Das Biotop sei 

nach Abschluss der Bauarbeiten an gleicher Stelle art- und flächengleich wiederherzu-

stellen. 

Hierzu wird auf die Ausführungen unter 5.5.1.1 verwiesen. 

 Als Ausgleich für sämtliche mit dem Bauvorhaben verbundenen Eingriffe und Beein-

trächtigungen seien die im landschaftspflegerischen Begleitplan dargestellten Aus-

gleichsmaßnahmen umzusetzen und diese durch den Vorhabenträger dinglich zu si-

chern. Ebenso seien zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände (§ 44 

Abs. 1 Ziff. 1-3 BNatSchG) alle im Artenschutzbeitrag und in Kapitel 6 des LBP formu-

lierten Hinweise einzuhalten und die beschriebenen Maßnahmen zu realisieren.  

Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass die Umsetzung sukzessive ausgeschrie-

ben und durch die Umweltbaubegleitung überwacht wird. Im Grunderwerbsverzeichnis 

sind die mit Ausgleichsmaßnahmen dauernd zu belastenden Flächen in der Spalte 10 

aufgeführt. Für diese wird der Vorhabenträger eine dingliche Sicherung eintragen las-

sen. 

                                            
3 Der Inhalt der Stellungnahme ist nachfolgend in Kursivschrift dargestellt, die Erwiderung des Vorhabenträgers, die 
Ergebnisse des Verfahrens und erforderlichenfalls die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde in Normalschrift. 
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 Zur fachgerechten Umsetzung aller Vermeidungs-, Minimierungs- sowie der CEF- und 

Kompensationsmaßnahmen sei eine fachlich qualifizierte Ökologische Baubegleitung zu 

beauftragen. Um die im LBP beschriebenen Natur- und Artenschutzmaßnahmen erfolg-

reich umzusetzen und nachhaltig zu entwickeln, werde eine enge Abstimmung mit den 

Fachbehörden sowie regelmäßige gemeinsame Ortstermine im Sinne eines Jour fixe 

vorgeschlagen, bei denen bei Bedarf auch die privaten Naturschutzverbände mit einbe-

zogen werden.  

Der Vorhabenträger hat zugesagt, eine Umweltbaubegleitung zu beauftragen und eine 

enge Abstimmung mit den Fachbehörden vorzunehmen. Diese Zusage wurde in den 

verfügenden Teil der Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

 Um den Erfolg der für den Ausgleich der Eingriffe notwendigen Artenschutz- und Kom-

pensationsmaßnahmen sicherzustellen, sei zudem ein mehrjähriges Monitoring durch 

ökologisch versierte Fachbüros erforderlich. Sollte sich bei den Monitoringuntersuchun-

gen herausstellen, dass einzelne Maßnahmen nicht erfolgreich umgesetzt werden konn-

ten, seien diese in Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde zu modifizieren.  

Der Vorhabenträger hat ein Monitoring zugesagt. Ebenso hat er zugesagt, dass bei 

Feststellung von nicht erfolgreichen Maßnahmen in Absprache mit der Unteren Natur-

schutzbehörde eine Modifizierung erfolgt. Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil 

der Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

Als Fazit wird von der unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-

Kreis festgestellt, dass aus naturschutzfachlicher Sicht in den Unterlagen alle für das Plan-

gebiet bedeutsamen Naturschutzaspekte berücksichtigt wurden. Sofern alle im Land-

schaftspflegerischen Begleitplan und den Fachgutachten beschriebenen Maßnahmen um-

gesetzt würden, bestünden von dort gegen den Bau der zweiten Gauchachtalbrücke zwi-

schen Unadingen und Döggingen keine Einwände. 

5.5.4  
Vorbringen der Naturschutzverbände 

BUND Landesverband Baden-Württemberg e. V., Landesgeschäftsstelle  

Der BUND Landesverband hat mit Schreiben vom 06.10.2021 zu dem Vorhaben Stellung 

genommen. Er hat mitgeteilt, dass er gemeinsam mit dem BUND Regionalverband Südli-

cher Oberrhein das Vorhaben ablehne. 

 Es bestehe keine Notwendigkeit für eine zweite Brücke. Die B 31 zwischen Neustadt 

und Donaueschingen werde über weite Strecken zweistreifig geführt, immer wieder er-

gänzt durch einen dritten Streifen, der mal in östlicher, mal in westlicher Fahrtrichtung 

das Überholen ermögliche. Diese Überholmöglichkeiten seien absolut ausreichend, die 

nur zweistreifige Brücke stelle kein Nadelöhr dar.  
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Die derzeit bestehende Brücke sei für eine Leistungsfähigkeit von bis zu 20.000 Kfz / 

24h ausreichend. Die vorgelegte Verkehrszählung aus 2015 nenne 18.646 Kfz / 24h, 

mithin weniger als die Grenze der Verkehrsbelastung. Eine Verkehrsprognose sei nicht 

vorgelegt worden, der Ausbau (RQ 10,5 nach RAS-Q) würde die Kapazität auf 20.000 

bis 60.000 Kfz / 24h erhöhen - ein Bedarf, der nicht begründet worden sei.  

Die Verkehrssicherheit sei bereits mit der Anlage des Tunnels und der damit erfolgten 

Umfahrung Döggingen vor 20 Jahren deutlich verbessert worden. Eine Unfallstatistik der 

letzten 20 Jahre sei nicht vorgelegt worden, daher könne eine Beurteilung der Erhöhung 

der Verkehrssicherheit weder erfolgen noch als Begründung für die Notwendigkeit des 

Brückenbaus angeführt werden.  

Die Freiburger Straße durch das Gauchachtal als Ausweichmöglichkeit im Ereignisfall 

stelle für den Naturschutz die weniger belastende Variante als der Brückenneubau und 

die wenn auch nur vorübergehende Anlage einer 26 m breiten Baustraße dar.  

Die Brücke werde allenfalls noch mehr Transitverkehr durch den Hochschwarzwald lei-

ten, was die Anlieger der Straße in Falkensteig, im Hochschwarzwald und auch in der 

Stadt Freiburg zusätzlich belaste. In diesen Zeiten, in denen die Eindämmung des Kli-

mawandels eine der vordringlichen Aufgaben sei, sei ein Brückenneubau kontraproduk-

tiv. 

Das Bauwerk einschließlich der zweiten Brücke ist seit 1992 planfestgestellt. Durch die 

Fertigstellung der Ortsumfahrung Döggingen im vierstreifigen Endausbau wird die Ver-

kehrssicherheit indirekt durch Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Verkehrsqualität im 

Streckenabschnitt sowie direkt durch die Beseitigung der derzeitigen provisorischen 

Überleitung von der zweistreifigen Brücken-Fahrbahn auf den zweibahnigen Querschnitt 

im Tunnel erheblich verbessert. Der nach Realisierung fortzuschreibende Alarm-und Ge-

fahrenabwehrplan führt im Ereignisfall zu verbesserten Verkehrsverhältnissen infolge 

vereinfachter Erkenn- und Begreifbarkeit der Umleitungsstrecke, zur Herausnahme der 

Ortsdurchfahrt Unadingen aus der Umleitungsstrecke, zur Verringerung der Kurvigkeit 

und zur Erhöhung des Mindestquerschnitts der Umleitungsstrecke. 

Mit der Fertigstellung des Vorhabens im vierstreifigen Endausbau und der damit verbun-

denen Erhöhung der Verkehrsqualität/Verstetigung des Verkehrsflusses wird auch eine 

Verringerung der Verkehrsemissionen einhergehen. 

Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg, Landesgeschäftsstelle  

Die Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) hat auch im Auftrag des Lan-

desverbands Baden-Württemberg des Naturschutzbundes (NABU) mit Schreiben vom 

14.10.2021 zu dem Vorhaben Stellung genommen. Er wies darauf hin, dass bereits im Vor-
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feld Gespräche stattgefunden hätten, deren Ergebnisse zum Teil in die Planung eingeflos-

sen seien. Einige Punkte seien aber noch offen bzw. nachzubessern. Auch wenn der 

„strenge“ Artenschutz nicht greife, seien Eingriffe in artenreiche Biozönosen im Rahmen 

der Eingriffsbetrachtung zu berücksichtigen, insbesondere dann, wenn Rote-Liste-Arten 

betroffen seien. Hier werde Ergänzungsbedarf gesehen:4 

 Tagfalter und Wildbienen: 

Wie aus den vom LNV mitgeteilten Daten und dem Artenschutzgutachten deutlich 

werde, handle es sich bei den Straßennebenflächen um zum Teil überregional bedeut-

same Vorkommen mit 13 bis 25 Rote-Liste-Arten allein an Tagfaltern. In diese Flächen 

müsse im Zuge des Bauablaufs eingegriffen werden bzw. diese würden durch die Arbei-

ten gestört und beeinträchtigt (Staub, Lärm). 

Bei den Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen würden allerdings entsprechende 

Vorkehrungen für diese Artengruppe vermisst. Die vorgesehenen CEF-Maßnahmen 

dienten dieser zwar auch, es sei aber nicht davon auszugehen, dass die neuen Habitat-

flächen zu Baubeginn bereits so weit entwickelt sind, dass eine Be- und Umsiedlung der 

Tagfalter bereits in ausreichendem Umfang stattgefunden hat. Für den Bau der 

Baustraße erfolge zudem zu einem sehr frühen Zeitpunkt ein Teilrückbau des alten Stra-

ßendamms mit wertvollen Falterhabitaten. 

Für den Erhalt der vorhandenen gefährdeten Falterpopulationen (vgl. Rote Liste, Zielar-

tenkonzept) würden folgende Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen für erforder-

lich gehalten: 

 Erhalt der wertvollen Falterlebensräume wo möglich (PF 1-4; vgl. Artenschutzgut-

achten S.81) durch Minimierung der Eingriffsflächen und Ausweisung und Schutz 

von Tabuflächen 

 Erhalt von Gebüschgruppen auf der Nordseite bzw. Nordwestseite der vorhande-

nen Brücke/ alter Damm als „Refugien“ (insbesondere Salweiden) 

 schonende (Teil-)Umsetzung der Vegetationsschicht (z.B. mit geeignetem Schau-

fellader) aus den Eingriffsflächen in Fläche E 2.1 im Frühjahr 2022, um Eier, Rau-

pen und Puppen sowie Futterpflanzen in die neue Fläche zu verbringen (zur För-

derung der Ansiedlung dort) 

Mit 47 Wildbienenarten, davon 38 % Rote-Liste-Arten, handle es sich auch hier um Vor-

kommen von hoher naturschutzfachlichen Bedeutung. Mit den oben bei den Tagfaltern 

genannten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen könne auch der Erhalt dieser 

                                            
4 Der Inhalt der Stellungnahme ist nachfolgend in Kursivschrift dargestellt, die Erwiderung des Vorhabenträgers, die 
Ergebnisse des Verfahrens und erforderlichenfalls die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde in Normalschrift. 
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Gruppe unterstützt werden. Zusätzlich seien in Ausgleichsfläche E 2.1 Offenbodenstan-

dorte vorzusehen (vgl. Artenschutzgutachten S. 72).  

Der Vorhabenträger hat das Baufeld auf das nötige Mindestmaß begrenzt, das für die 

Errichtung der Baustraße erforderlich ist. Er wird auch die Gehölzrodungen am Damm 

nur im unbedingt erforderlichen Umfang vornehmen und diese durch eine ökologische 

Baubegleitung überwachen lassen. Zudem wird die Umsetzung der Vegetationsschicht 

schonend erfolgen, um Raupen, Puppen und Futterpflanzen auf der neuen Fläche ein-

zubringen. Auf der Fläche der Maßnahme E 2.1 wird er auch Offenbodenstandorte 

schaffen, z.B. entlang der Steinriegel. Dies wurde vom Vorhabenträger so zugesagt. 

Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil der Plangenehmigung aufgenommen 

(siehe VI.). 

Der Vorhabenträger hat geeignete Maßnahmen vorgesehen, die auch Tagfalterarten 

und Wildbienen geeignete Lebensräume schaffen (Magerwiesen, Magerrasenflächen, 

offene Bodenstellen, besonnte Strukturen wie Steinriegel und Nahrungspflanzen). Diese  

wurden bereits umgesetzt oder befinden sich in der Umsetzung. Es kann daher von ei-

ner zeitnahen Nutzbarkeit der Ersatzhabitate ausgegangen werden. Ein Teil des bisheri-

gen Lebensraums auf dem südexponierten Damm der B31 alt bleibt auch erhalten. 

 Reptilien: 

Leider seien die vom LNV gemeldeten Schlingnatterfunde in der Reptilienkarte nicht er-

gänzt worden: Nördlich des Beginns des Eulenmühlenwegs seien einmal ein Jungtier 

und einmal fünf erwachsene Tiere unter einem „Schlangenblech“ gefunden worden.  

Die Vergrämung bzw. Umsiedlung der Reptilien sei im Artenschutzgutachten ausführlich 

dargestellt und so umzusetzen. Voraussetzung sei die ausreichende Entwicklung der 

2021 angelegten Ausgleichsfläche. 

Nicht berücksichtigt sei die Einwanderung von Tieren in die Baustelle. Dies sei sowohl 

am Baubeginn wie auch im Bereich von Ausgleichsfläche E 2.1 durch zusätzliche Repti-

lienzäune zu gewährleisten.  

Der Vorhabenträger wird im Eingriffsbereich eine Vergrämung der Reptilien (Schlingnat-

ter und Zauneidechse) durchführen und dabei eine mögliche Einwanderung von Tieren 

in die Baustelle berücksichtigen. Das Aufstellen von Reptilienzäunen ist Teil des Vergrä-

mungskonzepts und wird von der Ökologischen Baubegleitung überwacht. 

 Oberbodenauftrag: 

Insbesondere bei den Renaturierungsmaßnahmen sei immer wieder von Oberbodenauf-

trag die Rede (vgl. Maßnahmenblätter). Wie im Artenschutzbericht richtig dargestellt, 

seien es aber gerade die Roh-und Magerbodenstandorte der ersten Brückenbaumaß-

nahme, die eine hohe Artenzahl entwickelt haben. Bestes Beispiel dafür sei die Fläche 
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PF 1 der Falterkartierung, die sich quasi aus Rohboden entwickelt habe. Alle neu entste-

henden Böschungen seien daher ebenfalls so auszubilden und zu entwickeln. Auf 

Oberbodenauftrag sei zu verzichten. 

Ein Oberbodenauftrag werde nur in den Maßnahmenflächen A1a Süd (künftig Grünland) 

und A1b (künftig Wald) für sinnvoll angesehen. Überschüssiger Oberboden sei zur Auf-

wertung geeigneter Ackerflächen zu verwerten (Dies sei als Ausgleich anrechenbar). 

Die Wiederherstellung der Flächen sieht nur einen teilweisen Einbau von Oberboden 

vor. Dabei wird der Vorhabenträger Roh- und Magerbodenstandorte berücksichtigen.  

 Ausgleichsfläche A1e, CEF-Flächen E 2.1, E 2.2  

Für diese Fläche werde für die Unterhaltung Mahd und/oder Beweidung angeführt. Da 

u.a. Insekten Zielgruppe der Maßnahmen seien, werde für beide Fälle ein Management 

für erforderlich gehalten, das einen ausreichenden Anteil (mind. 20 %) an (ggf. jährlich 

wechselnden) Altgrasflächen vorsieht, um nach dem Pflegegang Fortpflanzungs-, Nah-

rungs-, Rückzugs- und Überwinterungshabitate für diese Artengruppe sicherzustellen.  

Um nach dem Pflegegang Fortpflanzungs-, Nahrungs-, Rückzugs- und Überwinterungs-

habitate sicherzustellen, sieht der Vorhabenträger eine Staffel- oder Inselmahd vor.  

 Fläche A1a Nord und A 1d: 

Die nördliche Fläche A 1a sei aktuell zumindest teilweise ein wertvoller Insekten- und 

Reptilienlebensraum. Gleiches gelte für die Böschung A 1d. Nach Rückbau der 

Baustraße seien daher diese Flächen analog A 1e extensiv zu entwickeln und zu pfle-

gen.  

Der Vorhabenträger hat zugesagt, dass er dies im Landschaftspflegerischen Ausfüh-

rungsplan durch eine angepasste Pflege sicherstellen wird. 

 Bei der CEF-Maßnahme E 1 solle die Teilung der Fläche quer (in zwei kürzere Streifen 

statt längs in schmale Streifen) geteilt werden, um bei einem Teilumbruch die Prädati-

onsgefahr zu minimieren.  

Der Vorhabenträger hat zugesagt, dass er dies über den pflegenden Landwirt veranlas-

sen und dies in den landschaftspflegerischen Ausführungsplan aufnehmen wird. 

 Bei der CEF-Maßnahme E 2.2 bestünden Bedenken bezüglich der Vernetzung zum 

Baufeld, da sie von diesem durch ca. 1 km Wald getrennt sei. Für die Zielarten (Repti-

lien, Insekten) sei sie nur über die Bahntrasse (über 1,5 km) oder das Mauchachtal (nur 

bedingt offen) erreichbar. Da bisher – sofern dies nicht in 2021 der Fall gewesen sein 

sollte -  für die Fläche keine Kartierung der Zielarten erfolgt sei, sei eine Erfolgskontrolle 

schwierig (vgl. Stellungnahme des LNV vom 16.12.21). 
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Eine Vernetzung ist über den Bereich der Bahntrasse möglich. Über die vorhandenen 

Lebensraumstrukturen nordwestlich der Fläche ist die Maßnahme an die Lebensräume 

entlang der Bahnlinie angebunden. Zudem befindet sich eine weitere Maßnahmenfläche 

(E 2.1) direkt im Anschluss an das Baufeld. Die für die Wirksamkeit der Maßnahme er-

forderliche Gehölzreduzierung wird im Zuge der Umsetzung des Landschaftspflegeri-

schen Ausführungsplans vorgenommen werden. 

 Im Hinblick auf die CEF-Maßnahme E 2.3 seien dem LNV an den Südhängen zwischen 

Ortslage und Gauchach Beobachtungen von Feldlerchen bekannt, die dort wohl auch im 

extensiven Grünland brüten. Feldlerchen reagierten sehr empfindlich auf Kulissen - auch 

Sträucher. Daher erscheine die Gehölzpflanzung als zu massiv. Sofern 2021 keine Kon-

trolle der Fläche mit Umgebung auf Feldlerchenvorkommen erfolgt sei, werde eine deut-

liche Reduzierung der Gehölzpflanzungen im Offenlandbereich vorgeschlagen (vor al-

lem bei den beiden nördlichen Streifen). Für Neuntöter und Goldammer seien kleine 

Buschgruppen und Einzelsträucher ausreichend.  

Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass nur einzelne Strauchgruppen gepflanzt 

werden, so dass keine massive Kulissenbildung entsteht.  

 Die CEF-Maßnahme E 5 solle noch durch die Anlage von Winterquartieren aus Fichten 

und Schnittgut für Reptilien und Amphibien ergänzt werden, ggf. auch nördlich der Brü-

cke (Hinweis auf das Youtube-Video „Bayerns Kreuzottern, Maßnahmen am Lech der 

Stadt Augsburg“, dort fast am Schluss des Videos).  

Der Vorhabenträger hat zugesagt, die Anregung zu prüfen. Diese Zusage wurde in den 

verfügenden Teil der Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

 Für die Zufahrt sei sicher nicht eine so lange Baustraße erforderlich. Ungefähr 30 Meter 

südlich sei die Baustellenzufahrt für die Postlochbrücke vor zwei Jahren gewesen. Es 

werde gebeten, dies zur Vermeidung von Bodenverdichtungen zu prüfen.  

Der Vorhabenträger hat zugesagt, eine Verkürzung der Baustraße zur Umsetzung der 

Ausgleichsmaßnahme zu prüfen und wenn möglich umzusetzen. Diese Zusage wurde in 

den verfügenden Teil der Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

 Für die Maßnahmenumsetzung und Bautätigkeit sei - wie dargestellt - von Anfang an 

eine kompetente ökologische Baubegleitung zu beauftragen. Neben der qualitativen 

Einhaltung/Umsetzung der Vermeidungs-, Minimierung- und Ausgleichsmaßnahmen so-

wie der CEF-Maßnahmen solle sie wo immer möglich u.a. Tabuflächen ausweisen, um 

nicht / wenig mobile Arten zu erhalten oder die zeitliche Beanspruchung von Flächen mi-

nimieren.  
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Der Vorhabenträger hat zugesagt, eine ökologische Baubegleitung zu beauftragen. 

Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil der Plangenehmigung aufgenommen 

(siehe VI.). 

 Das Monitoring sei wie beschrieben während der gesamten Bauphase durchzuführen. 

Anschließend sei es bei den Ausgleichsflächen bis zur Erreichung des Zielzustandes 

anfangs jährlich, nach zielgerichteter Entwicklung alle 2-3 Jahre durchzuführen.  

Der Vorhabenträger hat zugesagt, ein Monitoring während der gesamten Bauzeit durch-

zuführen. Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil der Plangenehmigung aufge-

nommen (siehe VI.). 

 Gerne sei der LNV bereit, seine Ortskenntnisse bei der Detailgestaltung der Ausgleichs-

maßnahmen einzubringen. 

Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass er den LNV im Rahmen der Gestaltung 

der Maßnahmen beteiligen wird. 

5.5.5  
Ergebnis zu den Belangen des Naturschutzes 

Die Planfeststellungsbehörde kommt auf Grundlage der eingegangenen Stellungnahmen 

und der Erwiderung des Vorhabenträgers sowie der von ihm im Verfahren abgegebenen 

Zusagen und der verfügten Nebenbestimmungen zu dem Ergebnis, dass das Vorhaben die 

Belange des Natur- und Landschaftsschutzes in ausreichendem Maß berücksichtigt. 

5.6  
Gewässer- und Bodenschutz sowie Altlasten 

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Fachbereiche Bodenschutz / Altlasten und 

Wasserversorgung / Grundwasserschutz  

Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald hat mit Schreiben vom 15.11.2021 zu dem 

Vorhaben im Hinblick auf die Fachbereiche Bodenschutz / Altlasten und Wasserversor-

gung / Grundwasserschutz Stellung genommen. 

Für den Bereich Bodenschutz / Altlasten wurde vorgetragen, dass im Hinblick auf die Be-

lange des Bodenschutzes und der Altlasten keine weiteren Hinweise erforderlich sind, da 

laut Landschaftspflegerischem Begleitplan ein Bodenschutzkonzept nach DIN 19639 sowie 

zum Schutz des Bodens eine bodenkundliche Baubegleitung während der Baumaßnahme 

vorgesehen sind. 

Für den Bereich Wasserversorgung/Grundwasserschutz wurde mitgeteilt, dass wesentliche 

Punkte bezüglich des vorbeugenden Grundwasserschutzes bei der Erstellung der zweiten 

Gauchachtalbrücke bereits planfestgestellt und nicht mehr Bestandteil der Betrachtung 
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sind (insbesondere Einbindung der Brückenpfeiler in grundwasserführende Schichten, Er-

stellung von Betonpfählen). 

Die Stellungnahme beziehe sich daher insbesondere auf die Anlage der Baustraße sowie 

von Baustelleneinrichtungsflächen als verbleibende genehmigungsrelevante Teilprojekte. 

Die Auswirkungen auf den Grundwasserhaushalt seien hier insbesondere im Gutachten 

des Büros Solum dargestellt (Solum 2019-689, BV Neubau 2. Gauchachtalbrücke, Hydro-

geologische Stellungnahme). Danach liege am Standort eine komplexere Lagerung aus 

Festgesteinsuntergrund, z.T. verkarstet (Gipskeuper, Muschelkalk) sowie in geringem Um-

fang auch Porenaquifere in Form von quartären Ablagerungen vor. Oberflächennah seien 

hierin aber nur schwebende lokale Grundwasservorkommen ohne überregionale Bedeu-

tung enthalten, die weder in einem Schutzgebiet liegen, noch einen sonstigen wasserwirt-

schaftlichen Zweck erfüllen. Die Auswirkungen auf die Grundwasserneubildung seien 

ebenfalls begrenzt, da es durch das Bauvorhaben vielfach nur zu einer Umleitung beste-

hender Sicker- und Abflusswege kommt. Aus Sicht des Grundwasserschutzes bestünden 

daher gegenüber dem Vorhaben keine Bedenken. 

Weiter wird wie folgt Stellung genommen:5 

 In den Unterlagen U 18 werde die Entwässerung und der Nachweis für die Regenwas-

serbehandlung dargestellt. Aus abwassertechnischer Sicht seien die wesentlichen 

Punkte dargestellt. 

Allerdings zeige ein gewässerökologisches Gutachten für die Kläranlage Dittishausen, 

dass die Mauchach ein zeitweise trockenfallendes Gewässer und somit eigentlich von 

Abwassereinleitungen frei zu halten ist. Das Regenklärbecken als Straßenwasserbe-

handlungsanlage wäre somit formal unzureichend, da die Anforderungen für eine Versi-

ckerung zu berücksichtigen wären. Es werde empfohlen, die notwendigen Details für 

eine ausreichende Regenwasserbehandlung im Sinne des § 57 WHG mit dem Fachbe-

reich 440 - Wasser und Boden, Fachgruppe Abwasser, abzustimmen.  

Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass die Abstimmung zum Regenklärbecken 

im Rahmen des späteren Planfeststellungsverfahrens für die Maßnahme zum Lücken-

schluss für den Bereich westlich der Gauchachtalbrücke erfolgen wird. 

 Im Hinblick auf Oberflächengewässer/Gewässerökologie/Hochwasserschutz/Starkregen 

sei von Belang, dass für den geplanten Neubau der Brücke eine zusätzliche Baustraße 

erforderlich ist. Im Bereich der Mauchach und der Gauchach sei hierfür die Verlänge-

rung der vorhandenen Verdolungen notwendig. Ursprünglich sei vorgesehen gewesen, 

                                            
5 Der Inhalt der Stellungnahme ist nachfolgend in Kursivschrift dargestellt, die Erwiderung des Vorhabenträgers, die 
Ergebnisse des Verfahrens und erforderlichenfalls die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde in Normalschrift. 
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die gesamten verdolten Gewässerabschnitte von Mauchach und Gauchach nach Fertig-

stellung der Brücke zurückzubauen und naturnahe Gewässer anzulegen, um so die ge-

wässerökologischen Funktionen wiederherzustellen. Insbesondere im Bereich des Dam-

mes der alten B 31 hätten sich naturschutzfachlich wertvolle Bereiche entwickelt, so 

dass der vollständige Rückbau der Verdolungen gemäß Landschaftspflegerischem Be-

gleitplan (LBP) nicht mehr empfohlen wird. Die ursprünglich planfestgestellte Revitalisie-

rung der Gewässer werde dadurch verhindert. Ein schutzgutbezogener Ausgleich an ei-

nem anderen Fließgewässer sei nicht vorgesehen. Im Hinblick auf eine Aufwertung des 

Lebensraums Gewässer solle geprüft werden, ob Teilbereiche der bereits vorhandenen 

Verdolungen nach Fertigstellung der Brücke noch zurückgebaut werden können. 

Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass der Rückbau des ehemaligen Stra-

ßendammes insbesondere aus Sicht des Artenschutzes nicht mehr sinnvoll sei, da sich 

dort hochwertige Lebensräume entwickelt hätten. 

Auch von der Naturschutzbehörde des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald sowie 

der Wasserbehörden des Schwarzwald-Baar-Kreises wurde um Prüfung gebeten, ob die 

Verdolung der Gewässer Gauchach und Mauchach nicht zumindest teilweise zurückge-

baut werden könne. Da somit in den vor Einleitung des Verfahrens vom Vorhabenträger 

durchgeführten Terminen die Frage der Offenlegung offenbar nicht abschließend geklärt 

werden konnte, hat die Planfeststellungsbehörde diesen Punkt aus dem Verfahren aus-

geklammert. Er bleibt einer separaten Entscheidung im Anschluss an diese Plangeneh-

migung vorbehalten (siehe VII.). 

Weiter wurde um die Aufnahme mehrerer Nebenbestimmungen in die Entscheidung gebe-

ten. Der Vorhabenträger hat deren Beachtung zugesagt. Diese Zusagen wurden in den 

verfügenden Teil der Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz 

Das Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz (AUWB) beim Landratsamt Schwarzwald-

Baar-Kreis hat mit Schreiben vom 15.10.2021 zu dem Vorhaben Stellung genommen. 

Abwassertechnische Fragestellungen seien durch das AUWB nicht geprüft worden, da das 

von der Fahrbahn abfließende Niederschlagswasser vollständig in den Landkreis Breisgau-

Hochschwarzwald abgeleitet und dort nach einer Vorbehandlung ins Gewässer eingeleitet 

wird. Ebenso erfolge keine Beurteilung der Baustelleneinrichtungs-Fläche sowie der Ver-

längerung des Mauchach-Durchlasses, die sich beide ebenfalls vollständig im Landkreis 

Breisgau-Hochschwarzwald befinden. Zu allen drei Punkten werde auf die Stellungnahme 

des zuständigen Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald verwiesen. 

Besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in Anlage 3 Nr. 2.3 des UVPG aufgeführten 

Schutzkriterien lägen nach Kenntnis des AUWB nicht vor und nach dortiger Einschätzung 
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seien daher durch das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu 

befürchten. Die in Anlage 3 Nr. 2.3.8 UVPG genannten Gebiete – Wasserschutzgebiete 

nach § 51 WHG, Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Absatz 4 WHG, Risikogebiete nach 

§ 73 Absatz 1 WHG sowie Überschwemmungsgebiete nach § 76 WHG – seien im Planbe-

reich nicht vorhanden. 

Im Hinblick auf das Schutzgut Boden sei von Belang, dass für den Bau eine 29 m breite 

Baustraße mit mehreren Kranplätzen erforderlich werde. In Abhängigkeit des Geländever-

laufs sei für diesen Zweck ein Abtrag von Bodenmaterial bzw. die Aufbringung von Schütt-

material vorgesehen. Die Auf- bzw. Abtragsstärken seien hierbei sehr variabel und könnten 

stellenweise bis zu 13 m betragen. Aufgrund von Geländesprüngen zwischen Achse 20 

und Achse 30 und dem Verlauf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Achse 50 und 

Achse 60 müsse die Baustraße abschnittsweise hergestellt werden. Die Errichtung der 

Baustraße sei für den Bau der Gauchachtalbrücke erforderlich. Durch den Rückbau der 

westlichen Baustraße erfolge zumindest in diesem Bereich eine teilweise Wiederherstel-

lung der natürlichen Bodenfunktionen. Die östliche Baustraße werde nach Abschluss der 

Arbeiten tiefengelockert und teilweise mit Oberboden wieder angedeckt, sodass auch hier 

die Bodenfunktionen im begrenzten Umfang wiederhergestellt werden könnten. 

Die geplante Maßnahme stelle einen erheblichen Eingriff in das Schutzgut Boden dar. In-

folge von baulichen Maßnahmen (Versiegelung, Bautätigkeiten etc.) würden Flächen ihrer 

natürlichen Bodenfunktionen insbesondere als Standort für Kulturpflanzen, als Ausgleichs-

körper im Wasserkreislauf und als Filter und Puffer für Schadstoffe sowie zur Grundwas-

serneubildung entzogen. Die Eingriffsbilanzierung für das Schutzgut Boden sei plausibel 

und nachvollziehbar. Gemäß der BK 50 sei im Plangebiet ein Großteil der Böden durch 

den Bau der ersten Gauchachtalbrücke anthropogen verändert. Eine Herabstufung der Bo-

denwerte um 0,5 Wertstufen sei naheliegend. Ein vergleichsweise geringer Teil natürlicher 

Böden werde für das Vorhaben beansprucht. Da ein überwiegender Teil der Baustellenein-

richtungen, der Baustraßen sowie der Asphaltdecke des Damms der B 31 alt rückgebaut 

werden solle, seien auf diesen Flächen in der Planung Bodenfunktionen in begrenztem 

Maße zu erwarten. Wie im Landschaftspflegerischen Begleitplan dargelegt, könne die östli-

che Baustraße nur teilrückgebaut werden, erlange aber durch eine Oberbodenandeckung 

zumindest geringwertige Bodenfunktionen. 

Es sei die Verlegung des Grabens „Hohle Gasse“ im Zuge des Baus der Baustraße für die 

Gauchachtalbrücke vorgesehen. Der Durchflussquerschnitt sei großzügig dimensioniert, so 

dass ein HQ100 schadlos abgeleitet werden könne. Dies sei durch eine hydraulische Be-

rechnung nachgewiesen worden.  Da sich in dem Bereich Kranstellplätze und ein Brücken-

pfeiler befänden, müsse die Querung der Baustraße schräg erfolgen, sodass diese mit 72 

m relativ lang werde. Anschließend werde auf der nördlichen Seite der Baustraße ein na-

turnaher, dem Leitbild „feinmaterialreicher, karbonatischer Mittelgebirgsbach des Keupers“ 
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entsprechender, geschwungener Gewässerverlauf mit abwechselnden Böschungsneigun-

gen angelegt. 

In den neuen Grabenverlauf werde auch zukünftig Wasser aus einem Schachtbauwerk, 

welches Wasser aus dem Außenbereich des Tunnels sammelt, eingeleitet. Auch Hang-

quellwasser werde während und nach der Bauzeit weiterhin in die Hohle Gasse eingeleitet. 

Die Verlegungsstrecke habe eine Gesamtlänge von ca. 420 m, wovon ca. 146 m verrohrt 

seien. Im Bereich der verrohrten Strecken ergebe sich eine Verschlechterung. Der Graben 

sei zwar dauerhaft wasserführend, es seien jedoch keine Arten von hervorgehobener ar-

tenschutzrechtlicher Relevanz wie Bachneunaugen oder Krebse sowie von Fischen nach-

gewiesen worden. Daher könne akzeptiert werden, dass die Durchgängigkeit für Fische 

durch die Verdolungen unterbrochen wird. Die Bermen in den Profilen sorgen dafür, dass 

die Verdolungen für Säugetiere und weitere Arten durchwanderbar bleiben. 

Im Bereich des neu angelegten Gewässerverlaufs hingegen ergebe sich eine wesentliche 

Aufwertung für das Makrozoobenthos und andere im und am Gewässer vorkommende Ar-

ten. Durch den naturnahen Gewässerverlauf und das Einbringen von Strukturelementen 

entstünden außerdem neue Lebensräume. Die Fläche unterhalb der Brücke werde nicht 

landwirtschaftlich genutzt, so dass sich beidseitig des Gewässers ein natürlicher Gewäs-

serrandstreifen entwickeln könne. Durch die punktuelle Pflanzung gebietsheimischer Ge-

hölze werde die Entwicklung des Gewässerrandstreifens gefördert. 

Es sollen drei Flachgewässer als Ersatzlaichgewässer für Amphibien (CEF-Maßnahme E6) 

im Bereich des gesetzlich geschützten Biotops „Röhricht bei der Wassertretstelle westlich 

Döggingen“ angelegt werden (Flurstücke 1915 und 1914 Gemarkung Döggingen). Die Flä-

che weise ein sickerfeuchtes Bodenregime auf, so dass die Tümpel aus Oberflächenwas-

ser gespeist werden können. Die drei Flachgewässer dienten als Ausgleich für die Tümpel, 

die unter der Gauchachtalbrücke angelegt wurden und nun durch die Baustraße überplant 

werden. Es erfolge kein Eingriff in ein oberirdisches Gewässer oder in das Grundwasser. 

Daher sei keine wasserrechtliche Erlaubnis notwendig. Sollten sich bei der Planung Abwei-

chungen ergeben, so dass in den Grundwasserkörper eingegriffen werden muss, sei eine 

entsprechende wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen.  

Weiter wurde wie folgt Stellung genommen:6 

 Um die Anforderungen des Bodenschutzes zu gewährleisten, werde gemäß dem land-

schaftspflegerischen Begleitplan ein Bodenschutzkonzept erstellt. Zudem sollten die Ar-

beiten durch eine bodenkundliche Baubegleitung begleitet werden. Ein Bodenschutz-

konzept habe den Anhörungsunterlagen bisher nicht beigelegen.  

                                            
6 Der Inhalt der Stellungnahme ist nachfolgend in Kursivschrift dargestellt, die Erwiderung des Vorhabenträgers, die 
Ergebnisse des Verfahrens und erforderlichenfalls die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde in Normalschrift. 
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Die Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes und die Beauftragung einer bodenkundli-

chen Baubegleitung werde von Seiten des AUWB sehr begrüßt. Das Erfordernis eines 

Bodenschutzkonzeptes ergebe sich außerdem aus § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- 

und Altlastengesetz (LBodSchAG). Das Bodenschutzkonzept sei dem AUWB vor Beginn 

der Maßnahme vorzulegen. Die mit der bodenkundlichen Baubegleitung beauftragte 

Person sei dem AUWB zu benennen.  

Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass ein Bodenschutzkonzept mit Datum vom 

20.01.2021 vorliege. Die bodenkundliche Baubegleitung sei im Vertrag Geotechnik ent-

halten und werde durch das Büro Solum aus Freiburg erbracht. Der Vorhabenträger hat 

zugesagt, dass mit der Vergabe der Baumaßnahme das Bodenschutzkonzept und die 

mit der bodenkundlichen Baubegleitung beauftragte Person dem AUWB vorgelegt bzw. 

genannt werden.   

 Für die Realisierung der Baustraße werde der bestehende Gauchach-Durchlass unter 

der B 31 um ca. 15 m mit einem Wellstahlprofil verlängert. Nach Beendigung der Bau-

maßnahmen sei der Rückbau der Durchlassverlängerung vorgesehen. In einem frühe-

ren Planstadium sei auch vorgesehen gewesen, die bereits heute vorhandene Verdo-

lung durch den Damm der alten B 31 ebenfalls rückzubauen. Da sich auf dem alten 

Straßendamm aber wertvolle Biotope entwickelt hätten, solle nun darauf verzichtet wer-

den. Die Abmessungen des Tunnels sowie das Gefälle orientierten sich am bereits vor-

handenen Tunnelbauwerk. Das Durchlassprofil werde auf einem Betonstreifenfunda-

ment gegründet. Die Gewässersohle im Profil werde mit gebietstypischem Gestein her-

gestellt, so dass die Durchgängigkeit für Fische und Kleinlebewesen gegeben sei. Durch 

die Verlängerung des Durchlasses würden sich aber die Beleuchtungsverhältnisse im 

Gewässer verschlechtern und Uferbereiche zerstört. 

Der Maßnahme könne zugestimmt werden, wenn sichergestellt werde, dass die Durch-

lassverlängerung im Anschluss an die Baumaßnahme vollständig rückgebaut wird und 

die Ufer naturnah wiederhergestellt werden. Es sei außerdem darauf zu achten, dass 

keine Abstürze entstehen, welche die Durchgängigkeit für Fische und Kleinlebewesen 

behindern. 

Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass der Rückbau des temporären Wellstahl-

profils gewährleistet ist und dieser im Zuge der Renaturierung im Anschluss an die Fer-

tigstellung der Brücke erfolge. Er werde einen umfangreichen Gesamtausgleich erbrin-

gen, der in einer Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz nachgewiesen wurde. Die Verlängerung der 

Verdolungen werde nach Ende der Baumaßnahme wieder zurückgebaut und der Be-

reich naturnah gestaltet.  

 Es solle überprüft werden, ob ein Rückbau der bereits bestehenden Verdolung der 

Gauchach durch den Straßendamm der alten B 31 nicht doch realisiert werden könne. 
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Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass der Rückbau des ehemaligen Stra-

ßendammes insbesondere aus Sicht des Artenschutzes nicht mehr sinnvoll sei, da sich 

dort hochwertige Lebensräume entwickelt hätten. 

Auch von der Naturschutzbehörde des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald sowie 

der dortigen Wasserbehörde wurde um Prüfung gebeten, ob die Verdolung der Gewäs-

ser Gauchach und Mauchach nicht zumindest teilweise zurückgebaut werden könne. Da 

somit in den vor Einleitung des Verfahrens vom Vorhabenträger durchgeführten Termi-

nen die Frage der Offenlegung offenbar nicht abschließend geklärt werden konnte, hat 

die Planfeststellungsbehörde diesen Punkt aus dem Verfahren ausgeklammert. Er bleibt 

einer separaten Entscheidung im Anschluss an diese Plangenehmigung vorbehalten 

(siehe VII.). 

 Die Gauchach stelle ein Grenzgewässer zwischen den Landkreisen Schwarzwald-Baar 

und Breisgau-Hochschwarzwald dar. Daher sei das Landratsamt Breisgau-Hoch-

schwarzwald ebenfalls zu beteiligen. 

Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald wurde im Verfahren ebenfalls beteiligt. 

 Für den Grundwasserschutz sei von Belang, dass für die Gründung der zweiten Gauch-

achtalbrücke eine Bohrpfahlgründung mit Großbohrpfählen (d=120 cm) vorgesehen ist. 

Die Pfähle würden eine Länge zwischen 14 m und 30 m aufweisen. Die Tragfähigkeit 

der Pfähle in den Achsen 50, 60, 70 und 80 werde durch Mantelverpressung erhöht. Auf 

diese Weise könnten die erforderlichen Pfahllängen reduziert werden. Die Errichtung der 

Gauchachtalbrücke erfordere zudem die Herstellung von Hilfspfeilern, die wiederum auf 

Pfählen gegründet werden. 

Das Brückenbauwerk und dessen Gründung sei bereits im Rahmen des Planfeststel-

lungsbeschlusses vom Juli 1991 genehmigt worden. Eine weitere Stellungnahme zu die-

sem Vorhaben sei somit nicht erforderlich. 

Zur Feststellung von Lockerzonen oder Hohlräumen unterhalb der Pfahlsohlen seien Pi-

lot-bohrungen in Pfahllängsrichtung vorgesehen. Diese müssten gemäß Antragsunterla-

gen mindestens 10 m unter die planmäßige Pfahlsohle reichen. 

Diese Bohrungen seien für die weitere Planungssicherheit erforderlich. Sollten Hohl-

räume oder dergleichen angetroffen werden, sie das weitere Vorgehen mit dem AUWB 

und dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) abzustimmen.  

Die Pilotbohrungen werden geotechnisch begleitet; es wird zugesagt, dass entspre-

chend der Ergebnisse Abstimmungen mit AUWB und LGRB erfolgen. Diese Zusage 

wurde in den verfügenden Teil der Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

 Durch die vorgesehenen Rüttelstopfsäulen und Bohrpfähle zur Verbesserung der Trag-

fähigkeit der Baustraße werde in das Grundwasser eingegriffen. Zudem werde Material 



- 64 - 

 

eingebaut, das überwiegend aus dem bestehenden Damm der ehemaligen B 31 in di-

rekter Nähe des Bauvorhabens gewonnen wird. Woher das zusätzliche Material stam-

men werde, wird in den Unterlagen nicht näher erläutert. 

Im Vorhabenbereich stehe die Grabfeld-Formation an. Es könne daher nicht ausge-

schlossen werden, dass durch die Bohrungen sulfathaltiges Gestein (Anhydrit, Gips) an-

getroffen wird. Um Schadensfälle durch Geländehebungen aufgrund der Volumenzu-

nahme bei der Umwandlung von Anhydrit zu Gips zu vermeiden, sei sicherzustellen, 

dass durch die Bohrungen keine Wasserwegsamkeiten in bisher nicht durchströmte Be-

reiche oder in andere Aquifere geschaffen werden bzw. dass diese wieder ordnungsge-

mäß verschlossen werden.  

Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass es sich um ausgelaugten Gipskeuper 

handle. Nach Rücksprache mit dem Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

(LGRB) seien hier keine Quellvorgänge mehr zu erwarten. 

 Da die Bohrpfähle umströmt werden könnten, sei eine signifikante Beeinflussung der 

Fließrichtung des Grundwassers nicht zu besorgen. Bei der Baustraße handle es sich 

um ein technisches Bauwerk. Sofern der Abstand zum höchstmöglichen Grundwasser-

stand von > 1 m eingehalten werde, könne für die Erstellung der Baustraße daher Bo-

denmaterial der Zuordnungsklasse Z1.1 gemäß Verwaltungsvorschrift des Umweltminis-

teriums Baden-Württemberg für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmate-

rial (VwV Boden) verwendet werden. Im Bereich der vorgesehenen Rinnen zur Ableitung 

des Quellwassers (siehe Abschnitt „Hangquellen“) solle nur unbelastetes Erdmaterial 

der Zuordnungsklasse Z0 gemäß VwV Boden eingebaut werden, um eine übermäßige 

Ausschwemmung von Schadstoffen zu vermeiden.  

Der Vorhabenträger hat dies zugesagt. Im Rahmen der bodenkundlichen Baubegleitung 

werden Materialbeprobungen vorgenommen und Einbaukonzepte entwickelt. Diese Zu-

sage wurde in den verfügenden Teil der Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

 Im Hangbereich befänden sich vier bekannte Quellaustritte. Diese entwässerten über 

das Oberflächengewässer „Hohle Gasse“. Durch die Anlage der Baustraße werde das 

Gewässer „Hohle Gasse“ verlegt und das Quellwasser könne nicht mehr hierüber abge-

leitet werden. Es sei vorgesehen, das Quellwasser während der Baumaßnahme über 

einen südlich entlang der geplanten Baustraße verlaufenden Abfluss zu fassen und an 

der unteren Kreuzung mit dem bestehenden Verlauf des Grabens in diesen einzuleiten. 

Nach Fertigstellung der Gauchachtalbrücke solle das Quellwasser oberflächig über die 

Baustraße geleitet werden, um im Bereich nördlich des verlegten Gewässerverlaufs dem 

Graben „Hohle Gasse“ zugeführt zu werden. Zur Wasserableitung würden Rinnen auf 

der profilierten Baustraße angelegt, über die das Hangquellwasser geregelt abgeleitet 

werden kann. 
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Die Maßnahme sei für die Durchführung des Bauvorhabens erforderlich. Durch die Fas-

sung der Hangquellen und Ableitung des Quellwassers dürfe es jedoch zu keiner über-

mäßigen Drainierung des Hanges kommen. Daher solle nach Abschluss der Maßnah-

men eine möglichst breitflächige Versickerungsmöglichkeit im Austrittsbereich des 

Quellwassers und hinter der Baustraße weiterhin gewährleistet werden. Das Wasser, 

das über die Baustraße geleitet werde, dürfe nicht zu Erosion des angedeckten Oberbo-

dens führen.  

Die Planung sieht vor, die Quellwasserfassung nach Abschluss der Maßnahme wieder 

zurückzubauen, so dass eine breitflächige Versickerung möglich ist. Die Führung des 

Wassers über die Baustraße erfolgt in Mulden mit Sohlbefestigung und entsprechender 

Körnung. Dies wurde vom Vorhabenträger zugesagt. Diese Zusage wurde in den verfü-

genden Teil der Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

 Um Wasseranstauungen nach Hochwasserereignissen im Bereich des Baustra-

ßendamms zu vermeiden, ist vorgesehen, durch den Baustraßendamm Drainagerohre 

zu führen. Gegen die vorgesehene Maßnahme bestünden keine Einwände, sofern ge-

währleistet wird, dass durch die Drainageleitungen nur oberflächennah anfallendes 

(Schichten-) Wasser temporär abgeleitet wird. Die dauerhafte Ableitung von Grund- oder 

Oberflächenwasser über die Drainageleitungen dürfe nicht erfolgen.  

Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass die Drainage oberhalb des Grundwasser-

standes liegt und nur zur Schichtwasserentwässerung dient. 

 Im Rahmen der Gründungsarbeiten für die Brückenpfeiler würden voraussichtlich Maß-

nahmen zur Bauwasserhaltung erforderlich. Eine im Zuge von Bauwerksgründungen er-

forderliche Bauwasserhaltung bedürfe einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Die Planfest-

stellungsunterlagen enthielten jedoch keine näheren Informationen bezüglich Ausmaß 

und Ausführung der Bauwasserhaltungen, sodass eine abschließende Bewertung nicht 

möglich sei. 

Sofern vorgesehen sei, die wasserrechtliche Erlaubnis für die Bauwasserhaltung in die 

Planfeststellung zu integrieren, werde gebeten, aussagekräftige Unterlagen nachzu-

reichen. Alternativ könne die wasserrechtliche Erlaubnis über ein von der Planfeststel-

lung losgelöstes wasserrechtliches Verfahren erteilt werden. Hierzu wäre ein detaillierter 

Wasserrechtsantrag mindestens drei Monate vor Beginn der Maßnahme beim AUWB 

einzureichen. Es werde grundsätzlich empfohlen, den Inhalt des Wasserrechtsantrags 

im Vorfeld mit dem AUWB abzustimmen. 

Der Vorhabenträger hat hierzu erwidert, dass über Ausmaß und die Ausführung der 

Bauwasserhaltung die Baufirma entscheide. Eine wasserrechtliche Erlaubnis werde 

durch die Firma beantragt. Der Vorhabenträger wird die Baufirma über die Notwendig-
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keit des Wasserrechtsantrages und der Vorlaufzeit von 3 Monate informieren. Die Vor-

laufzeit von 3 Monaten wird vertraglich geregelt. Ihre Einhaltung wurde vom Vorhaben-

träger zugesagt. Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil der Plangenehmigung 

aufgenommen (siehe VI). 

 Bei der Umlegung des Grabens „Hohle Gasse“ handle es sich um einen Gewässeraus-

bau gemäß § 67 Abs. 2 WHG, für den eine wasserrechtliche Plangenehmigung nach 

§ 68 WHG benötigt wird. Die temporäre Verlängerung des Gauchach-Durchlasses 

werde als Anlage in, an, über und unter oberirdischen Gewässern gemäß § 36 Abs. 1 

WHG bewertet und bedürfe nach § 28 Abs. 1 einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Nach 

Einschätzung des AUWB könnten sowohl die wasserrechtliche Plangenehmigung als 

auch die wasserrechtliche Erlaubnis im Rahmen der Planfeststellung erteilt werden, 

wenn die nachfolgend unter C. aufgeführten Auflagen zur Verlegung des Grabens 

„Hohle Gasse“ und zur Verlängerung des Gauchach-Durchlasses beachtet werden. 

Die Planfeststellungsbehörde hat auf Grundlage der Stellungnahme des AUWB sowohl 

die wasserrechtliche Plangenehmigung für die Verlegung des Grabens „Hohle Gasse“ 

(siehe II. und VI.) als auch die wasserrechtliche Erlaubnis für die temporäre Verlänge-

rung des Gauchach-Durchlasses erteilt. (siehe V. und VI.). Der Vorhabenträger hat die 

Einhaltung der hierfür vorgeschlagenen Nebenbestimmungen zugesagt. Diese Zusagen 

sowie die Hinweise des AUWB wurden in diese Entscheidung aufgenommen (siehe VI.). 

 Dem Vorhaben könne zugestimmt werden, sofern die weiteren in der Stellungnahme 

aufgeführten Nebenbestimmungen und Hinweise beachtet werden. 

Der Vorhabenträger hat die Einhaltung der weiter vorgeschlagenen Nebenbestimmun-

gen zugesagt und die Hinweise zur Kenntnis genommen. Diese Zusagen sowie die Hin-

weise des AUWB wurden in diese Entscheidung aufgenommen (siehe VI.). 

Ergebnis zu den Belangen des Wasser- und Bodenschutzes sowie der Altlas-
ten 

Die Belange des Wasser- und Bodenschutzes wurden unter Berücksichtigung der verfüg-

ten Nebenbestimmungen und der Zusagen des Vorhabenträgers in ausreichendem Um-

fang berücksichtigt. 

5.7  
Landwirtschaft 

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Untere Landwirtschaftsbehörde  

Die Untere Landwirtschaftsbehörde beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald hat mit 

Schreiben vom 15.11.2021 zu dem Vorhaben Stellung genommen. 
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Es wird in der Stellungnahme dargelegt, dass im landschaftspflegerischen Begleitplan elf 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen vorgesehen sind (wie z.B. Vergrämung von 

Reptilien und Haselmäusen, Erhalt von Gebüschkomplexen, Sicherung von Habitatbäu-

men), die keine landwirtschaftlichen Belange berühren. Soweit hierzu vom Landwirtschafts-

amt keine Forderungen, Bedenken oder Hinweise vorgebracht wurden, wird hier von einer 

Wiedergabe dieser Teile der Stellungnahme abgesehen. 

Weiter wurde wie folgt Stellung genommen:7 

 Die Baustelleneinrichtungsflächen (BEF) auf den Flurstücken 2500, 2501 und 2505 der 

Gemarkung Unadingen über 4 ha würden von einer Tierhalterin aus dem Landkreis 

Schwarzwald-Baar schon 30 Jahre als Mähweide genutzt. Es werde davon ausgegan-

gen, dass die Erschließung der Restflächen für Tiere und Landwirtschaftsmaschinen 

weiterhin uneingeschränkt gesichert ist sowie die Lage der BEF mit der aktuellen Bewirt-

schafterin frühzeitig abgesprochen wird. Zur Lage der BEF und Sicherung der Behelfs-

zufahrt während der mindestens 4-jährigen Bauzeit ein gemeinsamer Vorort-Termin mit 

der Bewirtschafterin empfohlen. 

Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass der gemeinsame Termin mit der Bewirt-

schafterin bereits stattgefunden hat. Er hat zugesagt, dass die Erschließung der Restflä-

chen weiterhin uneingeschränkt gesichert ist. Diese Zusage wurde in den verfügenden 

Teil der Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

 Die CEF-Maßnahme E1 sei für die ca. 4-jährige Bauzeit als rotierende PIK-Maßnahme 

auf einer ca. 2,5 ha großen Ackerfläche auf Gemarkung Löffingen konzipiert. Dort wür-

den Buntbrachestreifen als temporäre Feldlerchenfenster über 0,12 ha eingerichtet. So-

fern die Lage der Maßnahme mit den entsprechenden Bewirtschaftern abgesprochen 

werde, bestünden keine Bedenken.  

Der Vorhabenträger hat zugesagt, dass die Lage der Maßnahmen mit den Bewirtschaf-

tern abgesprochen wird. Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil der Plangenehmi-

gung aufgenommen (siehe VI.). 

 Die CEF-Maßnahme E2.2 sei als multifunktionale Maßnahmen mit einem Gesamtum-

fang von 3,5 ha auf Gemarkung Unadingen für Zauneidechse, Schlingnatter, Vögel, Fle-

dermäuse und Haselmaus geplant. Sofern die Lage der Maßnahme mit den entspre-

chenden Bewirtschaftern abgesprochen werde, bestünden keine Bedenken.  

Der Vorhabenträger hat mitgeteilt, dass die Maßnahme mit den Bewirtschaftern bereits 

abgesprochen wurde und damit etwaigen Bedenken bereits Rechnung getragen ist. 

                                            
7 Der Inhalt der Stellungnahme ist nachfolgend in Kursivschrift dargestellt, die Erwiderung des Vorhabenträgers, die 
Ergebnisse des Verfahrens und erforderlichenfalls die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde in Normalschrift. 
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 Grundsätzlich solle bei Kompensationsmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Flächen 

das Ziel sein, die Flächen auch weiterhin landwirtschaftlich nutzen zu können. Dies gelte 

insbesondere für die CEF-Maßnahme E2.2. Dabei sei im Hinblick auf die Vermeidung 

von Doppelförderung zu beachten, dass auf Kompensationsflächen grundsätzlich keine 

Fördergelder aus Agrarumweltprogrammen (FAKT, LPR) beantragt werden dürfen und 

für den Anspruch auf die sogenannten "Direktzahlungen" (z.B. Basis-, Greening-, Um-

verteilungs- und Junglandwirteprämie) die Verfügungsgewalt über die Fläche gegeben 

sein muss, z.B. über einen Pachtvertrag.  

Der Vorhabenträger hat diesen Hinweis zur Kenntnis genommen. 

 Die jeweiligen Bewirtschafter seien frühzeitig über die Flächeninanspruchnahme für das 

Bauvorhaben zu informieren, da eine Inanspruchnahme bisher landwirtschaftlich genutz-

ter Flächen prämienrechtliche Konsequenzen habe.  

Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass alle Grundstückseigentümer eine Bauer-

laubnis erteilt haben und daher informiert sind. 

 Weiter werde auf Folgendes hingewiesen: 

 Die vorrübergehend in Anspruch genommenen Flächen sollen nach Abschluss der 

Arbeiten in einer dem ursprünglichen Zustand entsprechenden Qualität, insbeson-

dere bzgl. Bodenstruktur und Grünlandaufwuchs, zurückgegeben werden. 

 Sofern im Zuge einer vorübergehenden Nutzung landwirtschaftlicher Flächen 

Schäden an Aufwuchs und/oder Boden verursacht würden, sei der Bewirtschafter 

hierfür zu entschädigen. 

 Die Erschließung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen während der 

Bauzeit sei sicherzustellen, die Behinderungen bei der Bewirtschaftung der Flä-

chen sollten so gering wie möglich gehalten werden.  

 Die Zufahrt zu und von landwirtschaftlichen Grundstücken müsse nach Planumset-

zung erhalten bleiben. Seien Änderungen unumgänglich, so müssten eventuelle 

Hindernisse und Umwege noch zumutbar und mit künftig größeren Maschinen 

auch befahrbar sein. 

 Sollten sich im weiteren Planungsverlauf Änderungen bezüglich externer Kompen-

sationsmaßnahmen ergeben, würden § 15 Abs. 3 BNatSchG (Berücksichtigung 

agrarstruktureller Belange) und § 15 Abs. 6 NatSchG (frühzeitige Einbindung der 

zuständigen Landwirtschaftsbehörde bei Inanspruchnahme landwirtschaftlicher 

Flächen) gelten. Insbesondere die zusätzliche Inanspruchnahme hochwertiger 

landwirtschaftlicher Produktionsflächen sei zu vermeiden. 

Der Vorhabenträger hat die Berücksichtigung dieser Hinweise zugesagt. Diese Zusagen 

wurden in den verfügenden Teil der Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 



- 69 - 

 

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Untere Landwirtschaftsbehörde  

Das Landwirtschaftsamt beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis hat mit Schreiben 

vom 15.10.2021 zu dem Vorhaben Stellung genommen. 

 Die CEF-Maßnahme E 1 (Feldlerchenfenster, Flurstück 2280 auf Gemarkung Löffingen) 

liege außerhalb des Schwarzwald-Baar-Kreises. Es werde um Beachtung der Stellung-

nahme des Landwirtschaftsamtes Breisgau-Hochschwarzwald gebeten. 

Die Stellungnahme des Landwirtschaftsamtes Breisgau-Hochschwarzwald wurde in die-

ser Entscheidung berücksichtigt. 

 Zur multifunktionalen CEF-Maßnahme „Magerrasen, Lichtwald und Säume“ E 2.1 (Flur-

stücke 2517/1, 1910 auf Gemarkung Döggingen) werde festgestellt, dass durch die 

Maßnahmen auf dem Flurstück 2517/1 keine landwirtschaftlichen Belange betroffen 

seien. Die Entwicklung des Magerrasens auf dem Flurstück 1910 könne aus landwirt-

schaftlicher Sicht mitgetragen werden, es werde nur eine Fläche von ca. 0,196 ha in An-

spruch genommen. 

Der Vorhabenträger hat dies zur Kenntnis genommen. 

 Die Fläche für die multifunktionale Maßnahme E 2.2 „Magerrasen, FFH-Mähwiese, 

Lichtwald und Säume“ (Flurstücke 2597, 2599, 2600 auf Gemarkung Unadingen) sei 

derzeit nicht Gegenstand einer Beantragung durch einen landwirtschaftlichen Betrieb, 

daher könne zu den Auswirkungen der Umwandlung der Fläche in einen Magerrasen für 

einen landwirtschaftlichen Betrieb keine Aussage gemacht werden. Für die Bewirtschaf-

tung sei sicherzustellen, dass dies maschinell möglich ist. Bei Neupflanzung von Gebü-

schen und Strauchgruppen sei künftig auf einen regelmäßigen Rückschnitt überhängen-

der Äste zu achten, damit die Bewirtschaftbarkeit nicht erschwert wird und keine Äste 

ins Erntegut gelangen.  

Der Vorhabenträger hat den regelmäßigen Rückschnitt zugesagt. Diese Zusage wurde 

in den verfügenden Teil der Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

 Zur multifunktionalen CEF-Maßnahme E 2.3: „Entwicklung Halboffenlandbiotop für 

Neuntöter und Goldammer“ (Flurstücke 2091, 2102, 2090 auf Gemarkung Döggingen) 

sei den Antragsunterlagen zu entnehmen, dass sich bei der Bewirtschaftung des Flur-

stückes 2102 (Acker) keine Änderungen ergeben. Allerdings würden auch bei dieser 

Maßnahme zahlreiche Strauchgruppen und Feldhecken angelegt. Es sei künftig auf ei-

nen regelmäßigen Rückschnitt überhängender Äste zu achten, damit die Bewirtschaft-

barkeit nicht erschwert wird, es zu keiner Verschattung des Ackers führt und keine Äste 

ins Erntegut gelangen.  

Der Vorhabenträger hat den regelmäßigen Rückschnitt zugesagt. Diese Zusage wurde 

in den verfügenden Teil der Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 
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 Bei der CEF-Maßnahme E 5 (Anlage von drei Flachgewässern als Laichhabitat, Erhalt 

und Pflege des Röhrichtbestands und der Nasswiesenvegetation, Erhalt bestehendes 

Weidengehölz) würden die Flurstücke 1914 und 1915 auf Gemarkung Döggingen als 

Grünland genutzt. Es sei sicher zu stellen, dass die Ertragsfähigkeit und Bewirtschaft-

barkeit der Fläche nicht durch Vernässung beeinträchtigt wird.  

Der Vorhabenträger hat dies zugesagt. Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil der 

Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

 Bei allen baulichen Maßnahmen (und Ausgleichsmaßnahmen) seien die Zufahrten zu 

angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen mit landwirtschaftlichen Maschinen und Ge-

rätschaften zu gewährleisten.  

Der Vorhabenträger hat dies zugesagt. Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil der 

Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

 Hinsichtlich der weiteren Planung, insbesondere der Ausgleichsmaßnahmen oder Er-

satzaufforstungen, werde um Einbeziehung bzw. Beteiligung gebeten.  

Der Vorhabenträger hat zugesagt, dass die Landwirtschaftsbehörde in die Planung der 

Ausgleichsmaßnahmen und Ersatzaufforstungen einbezogen bzw. an dieser beteiligt 

wird. Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil der Plangenehmigung aufgenommen 

(siehe VI.). 

Weiter wurde von der Landwirtschaftsbehörde mitgeteilt, dass von den CEF-Maßnahmen 

E 3 (Kästen für Vögel und Fledermäuse) und E 4 (Erhöhung des Lichteinfalls durch Fällung 

einzelner Bäume, Flurstück 2630 auf Gemarkung Unadingen) keine landwirtschaftlichen 

Belange betroffen sind. Es werde begrüßt, dass zahlreiche Ausgleichmaßnahmen im Forst 

bzw. Waldbereich durchgeführt werden. Generell solle für naturschutzrechtliche Aus-

gleichsmaßnahmen die Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen vermieden 

und auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht genommen werden. Für die Landwirtschaft be-

sonders geeignete Böden dürften i. S. d. § 16 LLG nur im notwendigen Umfang in An-

spruch genommen werden. Den Unterlagen sei zu entnehmen, dass die Forstrechtliche 

Eingriffs-/Ausgleichsbilanz für die Maßnahme E 2.1 (Dauerhafte Inanspruchnahme als 

Ausgleichsfläche) ausgeglichen ist. Die Aufforstungsflächen lägen nicht im Schwarzwald-

Baar-Kreis. 

Ergebnis zu den Belangen der Landwirtschaft 

Die Belange der Landwirtschaft wurden in der Planung in ausreichendem Maße berück-

sichtigt. 
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5.8  
Forstwirtschaft 

Regierungspräsidium Freiburg, Referat 83 (Waldpolitik und Körperschaftsforstdirek-

tion) 

Das Referat 83 hat mit Schreiben vom 18.10.2021 zu dem Vorhaben Stellung genommen. 

 Für eine Fläche von ca. 1,44 ha auf dem Flurstück Nr. 2517/1 der Gemarkung Döggin-

gen sei am 21.12.2020 eine Waldumwandlungsgenehmigung zur Durchführung von 

CEF-Maßnahmen erteilt worden. Die Maßnahmen wurden umgesetzt. Die randlichen 

Ausgleichsbereiche blieben Wald und waren nicht Bestandteil des Verfahrens. Nach der 

vorliegenden Genehmigung dürften die Fichtenstöcke nicht entfernt werden, um Han-

grutschungen zu vermeiden. 

Für die Fläche von 0,5 ha auf dem Flurstück 2026 der Gemarkung Döggingen sei am 

22.10.2020 zur Rodung und Vorbereitung der Einrichtung einer Baustraße eine Wald-

umwandlungsgenehmigung erteilt worden. In der Genehmigung sei festgelegt worden, 

dass bevor in den Hang eingegriffen werden kann, die fachlichen Besonderheiten mit 

dem Geologischen Landesamt und der Wasserbehörde geklärt werden müssen. Dies 

müsse im Rahmen der Plangenehmigung noch abschließend erfolgen.  

Das Geologische Landesamt und die Wasserbehörden wurden an der Planung und am 

Verfahren beteiligt. In Abstimmung mit dem Geologischen Landesamt wird der Vorha-

benträger im Bereich des Rutschhanges Erdbetonscheiben zur Hangstabilisierung ein-

bauen.   

 Auf den Waldgrundstücken mit den Flurstücksnummern 2525 und 2525/2, Gemarkung  

Unadingen solle für den Zeitraum der Bauarbeiten eine Baustraße angelegt werden. Die 

Angaben hierzu seien noch nicht ausreichend. Es werde davon ausgegangen, dass der 

Rückbau der Baustraße vorgesehen wird. Eine Konkretisierung der Planungen und ein 

entsprechender Antrag auf befristete Waldumwandlung sei noch nachzureichen. Der 

Eingriff in das nach Waldbiotop „Auenwälder mit Esche Weide“ sei zu vermeiden. Sollte 

dies nicht möglich sein, sei eine Ausnahme bei der unteren Naturschutzbehörde zu be-

antragen. Es werde um Abstimmung mit den Naturschutz- und Forstbehörden gebeten.  

Der ergänzende Antrag auf Waldumwandlung wurde vom Vorhabenträger gestellt. Refe-

rat 83 hat diesem Antrag zugestimmt und der Planfeststellungsbehörde mit E-Mail vom 

22.12.2021 einen Entscheidungsvorschlag mit den erforderlichen Nebenbestimmungen 

übersandt. Die Planfeststellungsbehörde erteilt unter vollumfänglicher Berücksichtigung 

des Vorschlags mit dieser Entscheidung die befristete Genehmigung zur Waldumwand-

lung (siehe IV.). 
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 Im Rahmen der Vorprüfung müsse auch berücksichtigt werden, dass nach UVPG An-

lage 1 Nr. 17.2 neben dauerhaften Waldumwandlungen gem. § 9 LWaldG auch befris-

tete Waldumwandlungen gem. § 11 LWaldG sowie Leitungsschneisen und damit ver-

bundene Rodungen gem. § 9 Abs. 7 LWaldG zu berücksichtigen seien. Maßgeblich 

seien in diesem Zusammenhang folgende Schwellenwerte: 

 ab 1 bis weniger als 5 ha: standortsbezogene Vorprüfung  

 ab 5 ha bis weniger als 10 ha: allgemeine Vorprüfung  

 ab 10 ha: vollumfängliche Umweltverträglichkeitsprüfung  

Der Vorhabenträger beantragt eine temporäre Flächeninanspruchnahme von ca. 2.500 

m². Dies liegt deutlich unter dem Schwellenwert der Ziffer 17.2.3 von 1 ha Fläche. Daher 

ist eine UVP-VP nicht erforderlich.  

 Bei der Maßnahme E 2.1. „Magerrasen, Lichtwald und Säume“ seien die Flächen ‚Licht-

wald mind. 40% Überschirmung“, „strauchreicher Waldrand“ und „Laubwaldbestand“ so 

zu entwickeln, dass die Waldeigenschaft nach § 2 LWaldG erhalten bleibt. 

Der Vorhabenträger hat dies zugesagt. Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil der 

Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

 Bei der Maßnahme E 2.2. „Multifunktionale Maßnahmen – Lichtwald“ müsse bei der Um-

setzung der Maßnahme der Waldcharakter erhalten bleiben, eine Bestockung von min-

destens 40 % sei vorzusehen.  

Der Vorhabenträger hat dies zugesagt. Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil der 

Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

 Bei der Maßnahme E 2.3. seien die Pflegemaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung 

des Waldrandes mit der angrenzenden Waldbesitzerin (Stadt Bräunlingen) abzustim-

men. Der Zugang zu den Waldflächen müsse aus Gründen der Topographie über die 

vorhandenen Wege auf den Flurstücken 2101, 2104 2090 erfolgen und ständig gewähr-

leistet sein. 

Der Vorhabenträger hat dies zugesagt. Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil der 

Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

 Bei der Maßnahme E 4 „Waldstrukturen für Haselmaus und Fitis“ sei eine Bestockungs-

absenkung unter 40 % nicht zulässig.  

Der Vorhabenträger hat dies zugesagt. Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil der 

Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

 Derzeit hätten nach den Unterlagen Vorabstimmungen mit den Eigentümern stattgefun-

den. Es werde darauf hingewiesen, dass die Zustimmung der Eigentümer zu den Maß-

nahmen vorliegen muss.  
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Alle erforderlichen Bauerlaubnisse wurden erteilt. Diese liegen der Planfeststellungsbe-

hörde vor.  

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Untere Forstbehörde  

Die Untere Forstbehörde hat mit Schreiben vom 15.11.2021 zu dem Vorhaben Stellung ge-

nommen. 

 Entsprechend den Planunterlagen (U 9 1.11 LBP Planung Boden) sei auf  

den Flst-Nrn. 2525 u. 2525/2 der Gemarkung Unadingen eine Baustraße geplant. Diese 

solle temporär für die Bauzeit errichtet und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder 

rückgebaut werden. Beide Flurstücke seien vollständig mit Laubbäumen bestockt und 

bildeten im Zusammenhang mit dem östlich angrenzenden Fichtenbestand einen Wald-

komplex. Die Waldeigenschaft gem. § 2 LWaldG sei somit gegeben. Durch die Errich-

tung der Baustraße würden Teilflächen der o.g. Flurnummern gerodet.  

Dies stelle bis zum endgültigen Rückbau der Baustraße eine Änderung der Bodennut-

zungsart und somit eine befristete Waldumwandlung gem. § 11 LWaldG dar. Daher sei 

eine Waldumwandlungsgenehmigung erforderlich. Im Rahmen der Prüfung der Geneh-

migungsfähigkeit sei zu beachten, dass die Waldflächen innerhalb des Naturparks 

Südschwarzwald liegen, überwiegend als Erholungswald Stufe 2 und jeweils auf Teilflä-

che als gesetzlich geschütztes Biotop „Auenwälder mit Erle, Esche, Weide“ gemäß § 30 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ausgewiesen sind.  

Für eine detaillierte Beurteilung der zu beanspruchenden Waldfläche, werde gebeten, 

entsprechende Unterlagen und Beschreibungen nachzureichen. Zudem sei ein Antrag 

auf befristete Waldumwandlung über die Untere Forstbehörde an die Höhere Forstbe-

hörde zu stellen.  

Der ergänzende Antrag auf Waldumwandlung wurde vom Vorhabenträger gestellt. Refe-

rat 83 hat diesem Antrag zugestimmt und der Planfeststellungsbehörde mit E-Mail vom 

22.12.2021 einen Entscheidungsvorschlag mit den erforderlichen Nebenbestimmungen 

übersandt. Die Planfeststellungsbehörde erteilt unter vollumfänglicher Berücksichtigung 

des Vorschlags mit dieser Entscheidung die befristete Genehmigung zur Waldumwand-

lung (siehe IV.). 

 Darüber hinaus sei im Zuge der Waldumwandlungsgenehmigung der Waldbesitzende 

zu beteiligen sowie dessen Zustimmung einzuholen.  

Alle erforderlichen Bauerlaubnisse wurden erteilt. Diese liegen der Planfeststellungsbe-

hörde vor. 

Abschließend teilt die Untere Forstbehörde beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 

mit, dass die CEF Maßnahme E 2.2 2020 aus forstfachlicher Sicht ordnungsgemäß umge-

setzt worden sei. 



- 74 - 

 

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Untere Forstbehörde  

Die Untere Forstbehörde hat mit Schreiben vom 15.10.2021 zu dem Vorhaben Stellung ge-

nommen. Belange des Waldes und der Forstwirtschaft seien im Rahmen des Projektes be-

rührt durch Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, die in Waldflächen oder in un-

mittelbarer Nähe zu Waldflächen durchgeführt werden. Hierbei sei besonders zu beachten:  

 Bei der Maßnahme E 2.1. „Magerrasen, Lichtwald und Säume“ seien die Flächen ‚Licht-

wald mind. 40% Überschirmung“, „strauchreicher Waldrand“ und „Laubwaldbestand“ so 

zu entwickeln, dass die Waldeigenschaft nach § 2 LWaldG erhalten bleibt. 

Der Vorhabenträger hat dies zugesagt. Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil der 

Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

 Bei der Maßnahme E 2.3. seien die Pflegemaßnahmen zum Erhalt und zur Sicherung 

des Waldrandes mit der angrenzenden Waldbesitzerin (Stadt Bräunlingen) abzustim-

men. Der Zugang zu den Waldflächen müsse aus Gründen der Topographie über die 

vorhandenen Wege auf den Flurstücken 2101, 2104 2090 erfolgen und ständig gewähr-

leistet sein. 

Der Vorhabenträger hat dies zugesagt. Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil der 

Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

Ergebnis zu den Belangen des Forsts 

Die Belange des Forsts wurden unter Berücksichtigung der Zusagen des Vorhabenträgers 

ausreichend berücksichtigt. 

5.9  
Straßenplanung 

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Bereich Straßenplanung und -bau  

Der Bereich Straßenplanung und -bau des Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis hat mit 

Schreiben vom 15.10.2021 zu dem Vorhaben Stellung genommen. Aus seiner Sicht seien 

folgende Belange noch abzuklären bzw. zu ergänzen:  

 Der jetzige Stellplatz bei der Feuerwehrzufahrt im Bereich der Südröhre (Westportal) 

entfalle. Es seien für Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei Ersatzflächen vorzusehen. 

Des Weiteren sei der Standort der vorhandenen Notrufsäule nicht mehr zugänglich, was 

einen Ersatzstandort bzw. Ersatzneubau notwendig mache. 

Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass im Rahmen der Planung der Tunnelmaß-

nahme an der Zufahrt zum Westportal eine Aufstellfläche (600 m²) geplant werden soll. 

Die Aufstellfläche sei nicht Bestandteil der Maßnahme Gauchachtalbrücke und werde 

mit der Tunnelinstandsetzung abgearbeitet.                                            



- 75 - 

 

 Für die passiven Schutzeinrichtungen im westlichen Bereich des Tunnelportals und am 

Übergang zur Brücke müssten Öffnungsmöglichkeiten für den Betriebsdienst und die 

Rettungsdienste vorhanden sein. Entsprechend müssten die passiven Schutzeinrichtun-

gen für die Feuerwehrzufahrt und die Feuerwehrtore ausgeführt werden.  

Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass die Mittelstreifenüberfahrt mit dem Sys-

tem "Gate Guard" gesichert werden wird.                                                 

 Die Umfahrung und Ableitung des Verkehrs vor den westlichen Portalen zwischen der 

Brücke müsse die Ableitung des Verkehrs für die Fahrzeuge auf der südlichen Brücke 

gewährleisten. Die Feuerwehrzufahrt könne nur bedingt genutzt werden (Unterlage 5 LP 

3.1). 

Der Vorhabenträger sieht hierzu vor, dass im Notfall ein rückwärtiges Ausfahren durch 

die Polizei veranlasst werden soll.   

 Aus Sicht der Straßenbauverwaltung des Landkreises sei eine Aufstellfläche für Ret-

tungsdienste sowie ein Hubschrauberlandeplatz vor der Brücke in Richtung Unadingen 

vorzusehen.  

Der Vorhabenträger weist hierzu darauf hin, dass die Fahrbahn im Lückenschluss west-

lich der Brücke zweistreifige je Fahrtrichtung ausgebaut ist. Es ist festzustellen, dass 

dies für den Rettungshubschrauber ausreichend ist. 

 Es sei eine Glättemeldeanlage als zusätzliche Ausstattung zu berücksichtigen.  

Auf der nördlichen Brücke ist im Bestand bereits eine Glättemeldeanlage vorhanden. 

Diese ist für beide Bauwerke ausreichend.  

 Auf der Brücke seien die Verkehrszeichen für den Tunnel sowie deren Montagepunkte 

gemäß EABT 80/100 einzuplanen.  

Der Vorhabenträger teilt hierzu mit, dass die Verkehrszeichenbrücken in der Brücken-

planung berücksichtigt sind.                                            

 Die Zufahrt, die Reinigung und Unterhaltung des Regenklärbeckens müssten gewähr-

leistet sein.  

Der Vorhabenträger teilt hierzu mit, dass eine Zufahrt am Westwiderlager zum Becken 

möglich ist. 

 Des Weiteren sei eine passive Schutzeinrichtung auf der Umleitungsstrecke zum beste-

henden Regenklärbecken zu installieren.  

Der Vorhabenträger hat zugesagt, dies in der Ausführungsplanung umzusetzen. Diese 

Zusage wurde in den verfügenden Teil der Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 
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 Die Zuständigkeiten für den Betrieb u. Unterhalt des RKB seien mit dem Landkreis 

Breisgau-Hochschwarzwald abzuklären.  

Der Vorhabenträger hat hierzu mitgeteilt, dass sich an der Zuständigkeit für Betrieb und 

Unterhalt nichts ändert. 

 Die Unterhaltung der Oberflächenentwässerung, der Kanal im Mittelstreifen sowie Reini-

gung und Inspektion (z.B. überqueren) müssten unter Einhaltung der Arbeitsschutzricht-

linien möglich sein. Die Schutzeinrichtung außerhalb der Mittelstreifenüberfahrt solle mit 

einem Betonrückhaltesystem ausgeführt werden (Unterlage 8 LP 3.1)  

Der Vorhabenträger teilt hierzu mit, dass die RSA und deren Regelpläne in Verbindung 

mit der ASR A5.2 gelten und die Umsetzung der Schutzeinrichtungen gemäß den gülti-

gen Regelwerken der RPS erfolgt. Dies hat er für die Schutzeinrichtungen im Mittelstrei-

fen ebenso zugesagt. Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil der Plangenehmi-

gung aufgenommen (siehe VI.). 

 Der vorhandene Bestand von Leitungen in den Kabelleerrohren für die Tunnelsteuerung 

und WVZ in Richtung Unadingen seien zu sichern.  

Der Vorhabenträger hat angekündigt, dass dies in der Straßenbaumaßnahme Lücken-

schluss erfolgt. 

 Es solle geprüft werden, ob auf das auf dem Bauwerk zur Anbringung vorgesehene Ac-

rylglas an den Geländern verzichtet werden kann oder es geeignetere Alternativen gibt. 

Falls nicht, sei der Abstand zwischen Kappe und Unterkante Acrylglas wesentlich größer 

zu gestalten. Durch diese Bauweise ergebe sich für den Betriebsdienst ein sehr hoher 

Reinigungsaufwand.  

Auf die Acrylglaselemente kann nicht verzichtet werden. Sie sind Bestandteil der Plan-

feststellung aus dem Jahr 1991 und dienen dem Lärmschutz. Eine Erhöhung des Ab-

standes zw. Kappe und Acrylglas ist aus Lärmschutzgründen nicht möglich.  

 Bei der innerhalb des Bauwerks liegenden Entwässerungsleitung, sollten mehrere An-

schlusspunkte zum Spülen eingeplant werden.  

Der Vorhabenträger teilt hierzu mit, dass an jedem Zulauf ein Reinigungssattelstück vor-

gesehen ist (Plan 050-Entwässerung und Ausstattung Regeldetail Entwässerung). 

 Für die zukünftigen Bauwerkskontrollen an den Pfeilern seien geeignete Zufahrtsmög-

lichkeiten für die Arbeits- bzw. Zugbühnen einzurichten.  

Der Vorhabenträger teilt hierzu mit, dass alle Pfeiler und Widerlager am Boden über Zu-

fahrts- bzw. Zugangswege erreichbar sind. An den Pfeilern mit Einstieg von unten ist 

umlaufend auf einer Breite von 3,0 m eine Oberflächenbefestigung mit Pflastersteinen 

vorgesehen.  
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 Das Straßenbauamt des Landkreises sei bezüglich zukünftiger Flächenzuständigkeiten 

und deren Pflege, wie z.B. Kompensationsflächen, frühzeitig einzubinden. Es werde 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Ausführungsplanung in enger Abstimmung 

mit dem Straßenbauamt des Schwarzwald-Baar-Kreises zu erfolgen hat. 

Der Vorhabenträger hat darüber informiert, dass der Austausch bereits stattfindet und 

auch weiterhin erfolgen wird. 

Abschließend stellt die Planfeststellungsbehörde fest, dass die Belange der Straßenpla-

nung und -unterhaltung in ausreichendem Maße berücksichtigt wurden. 

5.10  
Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

Abteilung 9  

Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Landesbergdirektion, Referat 91  

Das Referat 91 der Abteilung 9 (LGRB) hat mit Schreiben vom 01.10.2021 zu dem Vorha-

ben Stellung genommen. 

Das LGRB teilt mit, dass zur Planung aus bodenkundlicher und rohstoffgeologischer Sicht 

keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken vorzutragen sind. Das Planungsvorhaben 

liege auch außerhalb von bestehenden oder geplanten Wasserschutzgebieten. Mineral-

wasserbrunnen oder sonstige sensible Grundwassernutzungen seien in diesem Gebiet 

beim LGRB nicht bekannt. 

Auch von bergbehördlicher Seite bestünden gegen die Planung keine Einwendungen. Be-

lange des geowissenschaftlichen Naturschutzes seien ebenfalls nicht tangiert. 

Für den Bereich Geotechnik wird auf Folgendes hingewiesen: 

 Im Anhörungsverfahren erfolgt von Seiten des LGRB als Träger öffentlicher Belange 

keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus. 

 Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 

Verbreitungsbereich von Gesteinen des Oberen Muschelkalks (Trigonodusdolomit) so-

wie des Unteren (Erfurt-Formation) und Mittleren Keupers (Grabfeld- und Stuttgart-For-

mation). In den Talbereichen werden diese von Anthropogenen Ablagerungen (Auf-

schüttung, Auffüllung) und von Verwitterungs-/Umlagerungsbildungen unbekannter 

Mächtigkeit bedeckt. Im südlichen Plangebiet im Bereich des Widerlagers sind neben 

diesen Gesteinen auch Jüngere Schwarzwald-Glazialsedimente in der Geologischen 

Karte verzeichnet. 
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 Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung 

geeignet sind, sowie mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrock-

nung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungs-

bodens ist zu rechnen. 

 Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind 

nicht auszuschließen. 

 Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirt-

schaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im 

Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens 

empfohlen. Wegen der Gefahr einer Verschlechterung der Baugrundeigenschaften so-

wie ggf. von Sulfatgesteinslösung im Untergrund sollte von der Errichtung technischer 

Versickerungsanlagen (z. B. Sickerschächte, Sickerbecken, Mulden-Rigolen-Systeme 

zur Versickerung) Abstand genommen werden. 

 In der ingenieurgeologischen Gefahrenhinweiskarte von Baden-Württemberg (IGHK50) 

sind Hinweisflächen für Rutschungsgebiete an den umgebenden Hängen der Gauch-

achtalbrücke verzeichnet. Die Lage der Rutschungsgebiete kann dem als Anhang beige-

fügten Plan entnommen werden. Über den genauen Umfang und die Aktivität der Rut-

schungsgebiete ist nichts Näheres bekannt. Bereits kleinere Eingriffe in das Hang-

gleichgewicht können zu einer Reaktivierung alter Gleitflächen bzw. zur Bildung neuer 

Gleitflächen führen. 

 Bezüglich der Rutschungsthematik hinsichtlich vorgesehener Ausgleichsmaßnahmen 

sowie einer Baustraße wurde das LGRB, Referat 95 – Ingenieurgeologie bereits durch 

das RP Freiburg Abteilung 4, Straßenwesen und Verkehr beratend hinzugezogen. Auf 

die Stellungnahmen und einen Aktenvermerk (Az. 4764//18-10737, Az. 4764//20-04010) 

wird verwiesen. 

 Das LGRB geht davon aus, dass im Vorfeld der geplanten Baumaßnahmen objektbezo-

gene Baugrunduntersuchungen durchgeführt werden/wurden und dass eine den Bau-

maßnahmen angemessene ingenieurgeologische Betreuung während der Bauzeit statt-

finden wird.  

Der Vorhabenträger hat zu diesen Hinweisen mitgeteilt, dass in Abstimmung mit dem 

LGRB im Bereich des Rutschhanges Erdbetonscheiben zur Hangstabilisierung eingebaut 

werden und dass das Geologische Landesamt und die Wasserbehörde an der Planung 

und am Verfahren beteiligt sind. Weiter teilt er mit, dass Baugrundgutachten vorliegen und 

die Maßnahme geotechnisch durch ein Ingenieurbüro betreut wird. 

Für den Bereich Grundwasser wird auf Folgendes hingewiesen: 
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 Im Anhörungsverfahren erfolgt von Seiten des LGRB als Träger öffentlicher Belange 

keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus. 

 Sofern für das Plangebiet ein hydrogeologisches Übersichtsgutachten, Detailgutachten 

oder hydrogeologischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im Ver-

antwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 

 Im Bereich des Planungsvorhabens ist mit zementangreifendem Grundwasser aufgrund 

sulfathaltiger Gesteine zu rechnen. Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung des 

LGRB zu hydrogeologischen Themen statt. 

Weiter wurden folgende allgemeine Hinweise mitgeteilt: 

 Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologi-

schen Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der 

Homepage des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.  

 Des   Weiteren wird auf das Geotop-Kataster verwiesen, welches   im   Internet   unter   

der Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Ge-

otop-Kataster) abgerufen werden kann. 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Planung die vom LGRB wahrzunehmenden Belange 

in ausreichendem Maß berücksichtigt. 

5.11  
Eisenbahnen und Öffentlicher Nahverkehr 

Zweckverband Regio Freiburg (ZRF)  

Der ZRF hat als Träger des Integrierten regionalen Nahverkehrskonzepts Breisgau-S-Bahn 

2020 und Koordinator des Nahverkehrsplans der Stadt Freiburg und der Landkreise Breis-

gau-Hochschwarzwald und Emmendingen mit Schreiben vom 10.09.2021 zu dem Vorha-

ben Stellung genommen.8 

 Oberhalb des westlichen Tunnelportals des Tunnels Döggingen der B 31 und damit 

oberhalb des östlichen Widerlagers der neu zu bauenden zweiten, südlichen Gauchach-

talbrücke verlaufe die dicht befahrene und stark nachgefragte Östliche Höllentalbahn 

Neustadt - Donaueschingen der Deutschen Bahn. Diese Eisenbahnstrecke sei im Erläu-

terungsbericht nicht erwähnt. In jedem Fall müsse der Bau der südlichen Gauchachtal-

brücke so durchgeführt werden, dass der Bahnbetrieb ungestört und ohne Unterbre-

chung ablaufen kann.  

                                            
8 Der Inhalt der Stellungnahme ist nachfolgend in Kursivschrift dargestellt, die Erwiderung des Vorhabenträgers, die 
Ergebnisse des Verfahrens und erforderlichenfalls die Entscheidung der Planfeststellungsbehörde in Normalschrift. 
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Der Vorhabenträger teilt hierzu mit, dass die Bahnstrecke ausreichend weit vom Baufeld 

entfernt ist. Sie wird daher durch die Baumaßnahme nicht tangiert werden. 

 Die unter und neben der Baustelle der zweiten Gauchachtalbrücke verlaufende Gemein-

deverbindungsstraße Unadingen - Döggingen werde im südwestlichen Teil zwischen der 

Anschlussstelle Unadingen und dem Weiler Posthaus von einer samstags und sonntags 

im Sommerhalbjahr verkehrenden Linie der SüdbadenBus GmbH benutzt. Außer durch 

allgemeinen Baustellenverkehr sei dieser südwestliche Teil der Gemeindeverbindungs-

straße besonders durch die Anpassung der Behelfsausfahrt bei Bau-km 1+900 betrof-

fen. Es werde gebeten, Beeinträchtigungen der Buslinie durch die Bauarbeiten so gering 

wie möglich zu halten. Sollte es doch zu Straßensperrungen oder Einschränkungen der 

Nutzung kommen, werde gebeten, die SBG rechtzeitig vor Maßnahmenbeginn hierüber 

zu informieren und in die konkrete Planung des Bauablaufs mit einzubeziehen.  

Der Vorhabenträger hat die Sperrungen bereits mit der Polizei besprochen. Er hat zuge-

sagt, das notwendige Sperrungen rechtzeitig mitgeteilt und über verkehrsrechtliche An-

ordnungen genehmigt werden sowie Besprechungen rechtzeitig eingeplant werden. 

Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil der Plangenehmigung aufgenommen 

(siehe VI.). 

Im Ergebnis wird festgestellt, dass die Planung die Belange des öffentlichen Nahverkehrs 

in ausreichendem Maß berücksichtigt. 

5.12  
Stromversorgung 

Transnet BW GmbH   

Die Transnet BW GmbH hat mit Schreiben vom 22.09.2021 zu dem Vorhaben Stellung ge-

nommen. Sie hat mitgeteilt, dass sie im Bereich des Vorhabens in Löffingen bzw. Bräunlin-

gen keine Höchstspannungsfreileitung betreibt bzw. plant. Daher würden keine Bedenken 

und Anmerkungen vorgebracht. Eine weitere Beteiligung am Verfahren sei deshalb nicht 

erforderlich.  

Solle für den Projektteil "Dammrückbau und Gewässeroffenlegung" jedoch zu einem 

späteren Zeitpunkt ein Planergänzungs- bzw. Planänderungsverfahren angestrebt wer-

den, werde aufgrund der räumlichen Nähe zur 380-kV-Freileitung Engstlatt - Waldkirch 

(LA 0345) um Beteiligung am Verfahren gebeten. 

Der Vorhabenträger hat zugesagt, dass die Transnet BW GmbH ggf. rechtzeitig über 

den Dammrückbau informiert wird. Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil der 

Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

Die Planung berücksichtigt somit die Belange der Energieversorgung ausreichend. 
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5.13  
Internet-, Telefon- und TV-Versorgung 

Unitymedia GmbH / Vodadone GmbH  

Die Unitymedia GmbH hat mit Schreiben vom 14.09.2021 zu dem Vorhaben Stellung ge-

nommen und mitgeteilt, dass gegen die Planung keine Einwände bestehen. Neu- oder Mit-

verlegungen seien nicht geplant. Es werde jedoch auf Folgendes hingewiesen: 

Im Planbereich befänden sich Versorgungsanlagen der Vodafone BW GmbH. Es werde 

darum gebeten, die beigefügte Kabelschutzanweisung zu beachten. 

Sollten Änderungen am Bestandsnetz der Vodafone BW GmbH notwendig werden, 

werde um schnellstmögliche Kontaktaufnahme gebeten. Vor Baubeginn seien aktuelle 

Planunterlagen vom ausführenden Tiefbauunternehmen anzufordern. 

Die kostenlose Vodafone BW GmbH Planauskunft sei erreichbar via Internet über die 

Seite https://immobilienwirtschaft.vodafone.de/partner-der-immobilienwirtschaft/kontakt-

planauskunft/planauskunft.html. Dort könne man sich einmalig registrieren lassen und 

Planauskünfte einholen. Als zusätzliches Angebot werde ein Fax-Abruf über die Fax-

Nummer 0900/ 111 1140 (10 Euro pro Abruf) angeboten. 

Es werde darum gebeten zu beachten, dass bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Um-

verlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung etc. oder einer Koordinierung/Abstimmung 

zum weiteren Vorgehen, Vodafone und Unitymedia trotz der Fusion noch separat Stel-

lung nehmen. Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. 

Der Vorhabenträger hat diese Hinweise zur Kenntnis genommen. Sie wurden unter VI. 

in diese Entscheidung aufgenommen. 

Die Belange der Internet-, Telefon- und TV-Versorgung wurden somit vom Vorhabenträger 

angemessen berücksichtigt. 

5.14  
Landesverteidigung 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - 

Referat Infra I 3 

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr hat 

mit Schreiben vom 17.09.2021 zu dem Vorhaben Stellung genommen. 

 Die B 31 zwischen Unadingen und Döggingen sei Teil des Militärstraßengrundnetzes 

(MSGN), Axialstraße Nr. 777. Um die Einhaltung der Richtlinien für die Anlage und den 

Bau von Straßen für militärische Schwerstfahrzeuge (RABS), Allgemeines Rundschrei-

ben Straßenbau 22/1996, werde gebeten.  

https://immobilienwirtschaft.vodafone.de/partner-der-immobilienwirtschaft/kontakt-planauskunft/planauskunft.html
https://immobilienwirtschaft.vodafone.de/partner-der-immobilienwirtschaft/kontakt-planauskunft/planauskunft.html
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Der Vorhabenträger hat dies zugesagt. Diese Zusage wurde in den verfügenden Teil der 

Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

 Das Brückenbauwerk sei in die Militärische Lastenklasse (MLC) nach STANAG 2021 

einzustufen.  

Der Vorhabenträger hat zugesagt, die Bemessung mit Militärlasten nach STANAG 2021 

für MLC 50/50-100 zu führen. Auch diese Zusage wurde in den verfügenden Teil der 

Plangenehmigung aufgenommen (siehe VI.). 

Weiter wurde mitgeteilt, dass aus Sicht der Bundeswehr für die geplante Baumaßnahme 

keine weiteren baulichen Forderungen bestehen. 

Die Belange der Landesverteidigung wurden somit unter Berücksichtigung der Zusagen 

des Vorhabenträgers ausreichend berücksichtigt. 

5.15  
Träger öffentlicher Belange, Verbände und Unternehmen, die im Verfah-
ren angehört wurden und keine Stellungnahme abgegeben haben bzw. 
nicht betroffen sind 

 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Untere Straßenverkehrsbehörde  

 Bundesamt für Güterverkehr  

 Deutsche Telekom AG, Technik Niederlassung Südwest, PTI 31 Freiburg  

 NetCom BW  

 Energiedienst Netze GmbH  

 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Untere Gewerbeaufsichts- und Immissions-

schutzbehörde 

 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Geschäftsbereich Verwaltungsaufgaben  

 Südbadenbus GmbH  

 Regionalbusverkehr Südwest GmbH 

 Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 46.2, Landesluftfahrtbehörde  

 Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege 

 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Untere Baurechtsbehörde  

 Regierungspräsidium Freiburg, Dienstsitz Bad Säckingen, Referat 33 - Staatliche Fi-

schereiaufsicht 

 Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Untere Flurbereinigung- und Vermessungsbe-

hörde 
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 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, Untere Flurbereinigung- und Vermessungsbe-

hörde 

 Naturpark Südschwarzwald 

 Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Freiburg 

 Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Konstanz, Außenstelle Rottweil 

 Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Baden-Württemberg  

 Landesjagdverband Baden-Württemberg e. V. (LJV)  

 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Baden-Württemberg e. V. (SDW)  

 Schwarzwaldverein e.V. (SWV)  

 Landschafts- und Naturschutzinitiative Schwarzwald e.V. (LANA)  

6.  
Berücksichtigung und Abwägung privater Belange 

Gegen das Vorhaben wurden keine Einwendungen erhoben. Alle betroffenen Grundstücks-

eigentümer haben für die Inanspruchnahme ihrer Grundstücksflächen eine Bauerlaubnis 

erteilt. 

Für die Berücksichtigung der privaten Belange wird auf die folgende Gesamtabwägung 

verwiesen. 

7.  
Gesamtabwägung und Zusammenfassung 

Unter Abwägung aller in Frage kommenden vorgetragenen und offenkundigen öffentlichen 

und privaten Belange hält die Planfeststellungsbehörde die Planung angesichts der Argu-

mente, die für die Verwirklichung des Vorhabens sprechen, für verhältnismäßig und auch 

sachgerecht. 

Insbesondere ist das Vorhaben unter Abwägung aller einzustellenden Gesichtspunkte um-

weltverträglich und führt zu den geringstmöglichen Eingriffen in öffentliche und private Be-

lange. 

Durch die Realisierung des Vorhabens kann eine deutliche Verbesserung der Verkehrssi-

tuation sowie eine Erhöhung der Verkehrssicherheit erreicht werden. Die Planfeststellungs-

behörde verkennt dabei nicht die Folgen der bauzeitlichen und bleibenden Eingriffe in die 

Umweltbelange, insbesondere in Natur und Landschaft und die daraus resultierenden Ver-

änderungen. Die gewählte Bauvariante ist aber am besten geeignet, den berührten Belan-

gen gerecht zu werden. Mit der Plangenehmigung wird den einzelnen berührten Belangen 

hinreichend Rechnung getragen.  
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Im Hinblick auf die von der Planung betroffenen öffentlichen und privaten Belange konnten 

durch Zusagen des Vorhabenträgers und Auflagen der Planfeststellungsbehörde zusätzli-

che Rücksichtnahmen erreicht werden. 

Durch Verminderung bzw. Vermeidung von Eingriffen in Natur und Landschaft durch die 

geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen konnten die Beeinträchtigungen auf ein un-

abdingbares Maß begrenzt werden. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass den betroffenen Grundstückseigentümern für die 

Abtretung der Flächen und eventuelle Folgeschäden (wie Bewirtschaftungserschwernisse, 

An- und Zerschneidungsschäden, Verlust des Aufwuchses) eine Entschädigung zusteht. 

Diese ist jedoch nicht Gegenstand der Planfeststellung, sondern der Grunderwerbsver-

handlungen. 

Die Planfeststellungsbehörde ist überzeugt, dass die von dem Vorhaben ausgehenden Be-

einträchtigungen öffentlicher und privater Interessen durch die Planung insgesamt auf das 

unabdingbare Maß begrenzt wurden. Die dennoch verbleibenden Nachteile sind durch die 

verfolgte Zielsetzung gerechtfertigt und müssen im öffentlichen Interesse hingenommen 

werden.  

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage erhoben 

werden beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg mit Sitz in Mannheim. 

 

 

Joachim Lucht 


